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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

ENTSCHEIDUNG Nr. 676/2002/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 7. März 2002

über einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft
(Frequenzentscheidung)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission legte am 10. November 1999 eine Mit-
teilung an das Europäische Parlament, den Rat, den
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen mit Vorschlägen zu den nächsten Schritten im
Bereich der Frequenzpolitik vor, die auf den Ergebnissen
der öffentlichen Anhörung zum Grünbuch zur Fre-
quenzpolitik in Verbindung mit Maßnahmen der Euro-
päischen Gemeinschaft für Bereiche wie Telekommuni-
kation, Rundfunk, Verkehr sowie Forschung und Ent-
wicklung (FuE) basierte. Diese Mitteilung wurde vom
Europäischen Parlament in einer Entschließung vom 18.
Mai 2000 (4) begrüßt. Es sollte hervorgehoben werden,
dass eine weitere Harmonisierung der gemeinschaftli-
chen Frequenzpolitik für Dienste und Anwendungen,
insbesondere für gemeinschaftsweite oder europaweite
Dienste und Anwendungen, in bestimmtem Umfang
wünschenswert ist und dass sichergestellt werden muss,
dass die Mitgliedstaaten bestimmte Entscheidungen der
Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und
Telekommunikation (CEPT) ordnungsgemäß umsetzen.

(2) Daher muss in der Gemeinschaft ein politischer und
rechtlicher Rahmen geschaffen werden, um die Koor-
dinierung der politischen Ansätze und gegebenenfalls
harmonisierte Bedingungen im Hinblick auf die Verfüg-
barkeit und die effiziente Nutzung des Frequenzspek-
trums zu gewährleisten, die für die Verwirklichung und
das Funktionieren des Binnenmarktes in Bereichen der

Gemeinschaftspolitik wie elektronischer Kommunikati-
on, Verkehr sowie FuE erforderlich sind. Der politische
Ansatz in Bezug auf die Nutzung des Frequenzspek-
trums sollte auf Gemeinschaftsebene koordiniert und
gegebenenfalls harmonisiert werden, damit die Ziele der
Gemeinschaftspolitik auf effiziente Weise erreicht wer-
den können. Die gemeinschaftliche Koordinierung und
Harmonisierung kann in bestimmten Fällen auch dazu
beitragen, eine Harmonisierung und Koordinierung der
Frequenznutzung weltweit zu erreichen. Gleichzeitig
kann geeignete technische Unterstützung auf nationaler
Ebene geleistet werden.

(3) Die Funkfrequenzpolitik in der Gemeinschaft sollte zur
Gewährleistung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
beitragen, das die Meinungsfreiheit, das Recht auf
Zugang zu bzw. Weitergabe von Informationen und
Ideen über Grenzen hinweg sowie die Freiheit und Viel-
falt der Massenmedien umfasst.

(4) Diese Entscheidung beruht auf dem Grundsatz, dass bei
Einvernehmen des Europäischen Parlaments und des
Rates über eine gemeinschaftliche Frequenzpolitik die
begleitenden technischen Umsetzungsmaßnahmen im
Wege des Ausschussverfahrens angenommen werden
sollten. Im Einzelnen sollten die technischen Umset-
zungsmaßnahmen harmonisierte Bedingungen für die
Verfügbarkeit und die effiziente Nutzung des Frequenz-
spektrums sowie die Verfügbarkeit von Informationen
über die Nutzung des Frequenzspektrums betreffen. Die
zur Durchführung dieser Entscheidung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (5) erlassen werden.

(5) Jede neue politische Initiative der Gemeinschaft, die vom
Frequenzspektrumabhängig ist, sollte ordnungsgemäß
auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat
ausgehandelt werden. Unbeschadet des Initiativrechts der
Kommission sollte der Vorschlag unter anderem Infor-
mationen über die Auswirkungen der angestrebten Poli-
tik auf bestehende Frequenznutzergemeinschaften sowie
Angaben über eventuell aufgrund dieser neuen Politik
erforderliche generelle Neuordnung der Frequenz-
bereichszuweisungen enthalten.

(6) Zur Ausarbeitung und Annahme technischer Umset-
zungsmaßnahmen und im Hinblick auf Beiträge zur For-
mulierung, Vorbereitung und Durchführung der Funk-

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 256 und ABl. C 25 E vom
29.1.2002, S. 468.

(2) ABl. C 123 vom 25.4.2001, S. 61.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2001

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 16. Oktober 2001 (ABl. C 9 vom 11.1.2002, S. 7)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. Dezember
2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates
vom 14. Februar 2002.

(4) ABl. C 59 vom 23.2.2001, S. 245. (5) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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frequenzpolitik der Gemeinschaft sollte die Kommission
durch einen als Funkfrequenzausschuss bezeichneten
Ausschuss unterstützt werden, der sich aus Vertretern
der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Ver-
treter der Kommission den Vorsitz führt. Der Ausschuss
sollte Vorschläge für technische Umsetzungsmaßnahmen
betreffend die Frequenzen prüfen. Diese Vorschläge kön-
nen auf den Erörterungen im Ausschuss beruhen; in
bestimmten Fällen können die Vorschläge technische
Vorarbeiten der für die Verwaltung des Frequenzspek-
trums zuständigen nationalen Behörden erfordern. Wird
zur Annahme technischer Umsetzungsmaßnahmen auf
Ausschussverfahren zurückgegriffen, so sollte der Aus-
schuss auch die Ansichten der Branche und aller betei-
ligten Nutzer, sowohl kommerzieller als auch nichtkom-
merzieller Nutzer, sowie anderer Betroffener in Fragen
der technischen, marktbezogenen und rechtlichen Ent-
wicklungen, die sich auf die Nutzung des Frequenzspek-
trums auswirken können, berücksichtigen. Den Fre-
quenznutzern sollte es freistehen, von ihnen für nötig
gehaltene Beiträge zu leisten. Der Ausschuss kann
beschließen, bei Bedarf Vertreter der Frequenznutzer-
kreise in seinen Sitzungen anzuhören, um sich einen
Überblick über die Lage in einem bestimmten Bereich
zu verschaffen.

(7) Wenn zur Durchführung der Gemeinschaftspolitik Har-
monisierungsmaßnahmen erforderlich sind, die über
technische Umsetzungsmaßnahmen hinausgehen, kann
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem
Rat einen Vorschlag auf der Grundlage des Vertrags vor-
legen.

(8) Die Funkfrequenzpolitik darf nicht nur auf technischen
Parametern beruhen, sondern muss auch wirtschaftliche,
politische, kulturelle, gesundheitliche und soziale Über-
legungen berücksichtigen. Wegen der ständig wachsen-
den Nachfrage nach dem begrenzten Angebot an Funk-
frequenzen wird sich zudem der Druck aufgrund wider-
streitender Forderungen der verschiedenen Gruppen von
Frequenznutzern in Bereichen wie Telekommunikation,
Rundfunk, Verkehr, Strafverfolgungsbehörden, Militär
und Wissenschaft erhöhen. Daher sollte die Frequenz-
politik alle Bereiche berücksichtigen und deren jeweilige
Bedürfnisse miteinander in Einklang bringen.

(9) Diese Entscheidung sollte nicht das Recht der Mitglied-
staaten berühren, die aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung sowie für Verteidigungszwecke
notwendigen Einschränkungen vorzunehmen. Sollte eine
technische Umsetzungsmaßnahme unter anderem Fre-
quenzbänder betreffen, die von einem Mitgliedstaat aus-
schließlich und unmittelbar zu Zwecken der öffentlichen
Sicherheit und der Verteidigung genutzt werden, so
kann die Kommission, wenn der Mitgliedstaat dies aus
berechtigten Gründen beantragt, Übergangszeiträumen,
einer gemeinsamen Nutzung oder beidem zustimmen,
um die vollständige Umsetzung dieser Maßnahme zu
erleichtern. In dieser Hinsicht können die Mitgliedstaaten
auch der Kommission ihre nationalen Frequenzbänder
mitteilen, die ausschließlich und unmittelbar zu Zwe-
cken der öffentlichen Sicherheit und der Verteidigung
genutzt werden.

(10) Die Kommission kann außerhalb des Rahmens dieser
Entscheidung Anhörungen durchführen, um die Ansich-
ten der Mitgliedstaaten, der Gemeinschaftsorgane, der
Branche und aller beteiligten Nutzer, sowohl kommer-
zieller als auch nichtkommerzieller Nutzer, sowie ande-
rer Betroffener zu Fragen der technischen, marktbezoge-
nen und rechtlichen Entwicklungen, die sich auf die
Nutzung des Frequenzspektrums auswirken können, zu
berücksichtigen.

(11) Zur technischen Verwaltung des Frequenzspektrums
gehört auch die Harmonisierung und Zuweisung von
Frequenzbereichen. Eine solche Harmonisierung sollte
die Erfordernisse der allgemeinen politischen Grundsät-
ze, wie sie auf Gemeinschaftsebene ermittelt wurden,
widerspiegeln. Die technische Verwaltung des Frequenz-
spektrums umfasst jedoch weder Zuteilungs- und
Genehmigungsverfahren noch die Entscheidung, ob bei
der Zuteilung von Frequenzen wettbewerbsorientierte
Auswahlverfahren heranzuziehen sind.

(12) Zur Annahme der technischen Umsetzungsmaßnahmen
in Bezug auf die Harmonisierung der Frequenzbereichs-
zuweisung und die Verfügbarkeit der Informationen
sollte der Ausschuss mit den Frequenzexperten der für
die Verwaltung des Frequenzspektrums zuständigen
nationalen Behörden zusammenarbeiten. In Anbetracht
der Erfahrungen mit Verfahren zur Erteilung von Aufträ-
gen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aufgrund
der Anwendung der Entscheidung Nr. 710/97/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März
1997 über ein koordiniertes Genehmigungskonzept für
satellitengestützte persönliche Kommunikationsdienste
in der Gemeinschaft (1) und der Entscheidung Nr.
128/1999/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Dezember 1998 über die koordinierte
Einführung eines Drahtlos- und Mobilkommunikations-
systems (UMTS) der dritten Generation in der Gemein-
schaft (2), sollten die technischen Umsetzungsmaßnah-
men als Ergebnis von Aufträgen an die CEPT getroffen
werden. Wenn zur Durchführung der Gemeinschafts-
politik Harmonisierungsmaßnahmen erforderlich sind,
die nicht in den Zuständigkeitsbereich des CEPT fallen,
könnte die Kommission mit Unterstützung des Funkfre-
quenzausschusses Umsetzungsmaßnahmen annehmen.

(13) Die CEPT umfasst 44 europäische Länder. Sie erarbeitet
technische Harmonisierungsmaßnahmen mit dem Ziel,
die Harmonisierung der Nutzung des Frequenzspektrums
über die Grenzen der Gemeinschaft hinaus auszudehnen;
dies ist für diejenigen Mitgliedstaaten besonders wichtig,
bei denen die Nutzung des Frequenzspektrums durch
die Nutzung durch nicht der Europäischen Union ange-
hörende CEPT-Mitglieder beeinflusst werden kann. Ent-
scheidungen und Maßnahmen im Rahmen dieser Ent-
scheidung sollten der besonderen Situation der Mitglied-
staaten mit Außengrenzen Rechnung tragen. Nötigen-
falls sollte die Kommission in der Lage sein, den Mit-
gliedstaaten die Ergebnisse der Aufträge an die CEPT

(1) ABl. L 105 vom 23.4.1997, S. 4. Entscheidung geändert durch die
Entscheidung Nr. 1215/2000/EG (ABl. L 139 vom 10.6.2000,
S. 1).

(2) ABl. L 17 vom 22.1.1999, S. 1.
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verpflichtend vorzuschreiben und in Fällen, in denen die
Ergebnisse dieser Aufträge nicht verfügbar sind oder als
nicht annehmbar betrachtet werden, geeignete Alterna-
tivmaßnahmen zu ergreifen. Dies wird insbesondere die
Harmonisierung der Nutzung von Funkfrequenzen in
der gesamten Gemeinschaft im Einklang mit der Richt-
linie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze
und -dienste (Rahmenrichtlinie) (1) und unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen der Richtlinie 2002/20/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.
März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste (Genehmigungsricht-
linie) (2) ermöglichen.

(14) Die koordinierte und rechtzeitige Bereitstellung geeig-
neter Informationen für die Öffentlichkeit zur Zuwei-
sung, Verfügbarkeit und Nutzung des Frequenzspek-
trums in der Gemeinschaft ist von entscheidender
Bedeutung für Investitionen und politische Entscheidun-
gen. Dies gilt auch für technische Entwicklungen, die zu
neuen Verfahren für die Zuweisung und Verwaltung von
Frequenzen und für deren Zuteilung führen werden. Die
Erarbeitung langfristiger strategischer Aspekte erfordert
ein angemessenes Verständnis der Auswirkungen der
Art und Weise, in der sich die Technik weiterentwickelt.
Solche Informationen sollten daher unbeschadet des
Schutzes vertraulicher geschäftlicher und personenbezo-
gener Daten nach der Richtlinie 97/66/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember
1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten
und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Tele-
kommunikation (3) verfügbar gemacht werden. Zur
Durchführung einer bereichsübergreifenden Frequenz-
politik müssen Informationen über das gesamte Fre-
quenzspektrum vorliegen. Angesichts des allgemeinen
Zwecks der Harmonisierung der Frequenznutzung in der
Gemeinschaft und im übrigen Europa muss die Verfüg-
barkeit solcher Informationen auf europäischer Ebene
auf benutzerfreundliche Weise harmonisiert werden.

(15) Es ist daher nötig, die bestehenden gemeinschaftlichen
und internationalen Vorschriften zur Veröffentlichung
von Informationen über die Frequenznutzung zu ergän-
zen. Auf internationaler Ebene schreibt das Referenzdo-
kument zu Regulierungsgrundsätzen, das im Rahmen
der Welthandelsorganisation von der Gruppe für Basis-
telekommunikation ausgehandelt wurde, ebenfalls vor,
dass Informationen über den geltenden Status zugewie-
sener Frequenzbänder öffentlich verfügbar zu machen
sind. Die Richtlinie 96/2/EG der Kommission vom 16.
Januar 1996 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG
betreffend die mobile Kommunikation und Personal
Communications (4) verpflichtet die Mitgliedstaaten, den
Frequenzbereichszuweisungsplan, einschließlich der
Pläne für künftige Frequenzerweiterungen, jährlich zu
veröffentlichen oder auf Anfrage zugänglich zu machen,
betrifft aber nur mobile und persönliche Kommunikati-

onsdienste. Nach der Richtlinie 1999/5/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (5)
und nach der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die
Dienste der Informationsgesellschaft (6) haben die Mit-
gliedstaaten der Kommission die Schnittstellen mitzutei-
len, zu denen sie Vorschriften erlassen haben, damit die
Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht überprüft
werden kann.

(16) Die Richtlinie 96/2/EG lag der Annahme einer ersten
Reihe von Maßnahmen durch die CEPT zugrunde, wie
der Entscheidung des Europäischen Funkausschusses
(ERC) (ERC/DEC/(97)01) über die Veröffentlichung
nationaler Frequenzbereichszuweisungspläne. Es muss
sichergestellt werden, dass CEPT-Lösungen den Bedürf-
nissen der gemeinschaftlichen Politik entsprechen und
dass für sie eine geeignete Rechtsgrundlage geschaffen
wird, damit sie in der Gemeinschaft umgesetzt werden
können. Zu diesem Zweck müssen besondere Maßnah-
men sowohl verfahrensrechtlicher als auch materieller
Art in der Gemeinschaft verabschiedet werden.

(17) Unternehmen der Gemeinschaft sollten beim Zugang
zum Frequenzspektrum in Drittländern gerecht und
nichtdiskriminierend behandelt werden. Da der Zugang
zum Frequenzspektrum ein Schlüsselfaktor für geschäft-
liche Entwicklungen und Aktivitäten im öffentlichen
Interesse ist, muss auch sichergestellt werden, dass die
Anforderungen der Gemeinschaft bezüglich des Fre-
quenzspektrums in der internationalen Planung Berück-
sichtigung finden.

(18) Die Umsetzung der gemeinschaftlichen Politik kann eine
Koordinierung der Funkfrequenznutzung erforderlich
machen, insbesondere im Hinblick auf die Erbringung
von Kommunikationsdiensten einschließlich gemein-
schaftsweiter Roaming-Möglichkeiten. Bei bestimmten
Arten der Frequenznutzung wird außerdem ein geogra-
phisches Gebiet abgedeckt, das über die Grenzen eines
Mitgliedstaats hinausgeht und die Erbringung grenzüber-
schreitender Dienste ermöglicht, ohne dass dafür Per-
sonen die Grenzen überschreiten müssen, etwa bei Satel-
litenkommunikationsdiensten. Die Gemeinschaft sollte
daher bei den Tätigkeiten aller einschlägigen internatio-
nalen Organisationen und Konferenzen im Zusammen-
hang mit der Frequenzverwaltung, z. B. bei der Interna-
tionalen Fernmeldeunion (ITU) und deren Weltfunkkon-
ferenzen, angemessen vertreten sein.

(19) Im Rahmen der bestehenden Vorbereitungs- und Ver-
handlungsverfahren für die Weltfunkkonferenzen der
ITU wurden durch die freiwillige Zusammenarbeit inner-
halb der CEPT ausgezeichnete Ergebnisse erzielt und die

(1) Siehe Seite 33 dieses Amtsblatts.
(2) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
(3) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.
(4) ABl. L 20 vom 26.1.1996, S. 59.

(5) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10.
(6) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Richtlinie geändert durch die

Richtlinie 98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).
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Interessen der Gemeinschaft bei den Vorbereitungen
berücksichtigt. Bei internationalen Verhandlungen soll-
ten die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft ein
gemeinsames Vorgehen entwickeln und während der
gesamten Verhandlungen eng zusammenarbeiten, um
die Gemeinschaft auf internationaler Ebene geschlossen
zu vertreten; hierbei sind die Verfahren anzuwenden, die
in den Schlussfolgerungen des Rates vom 3. Februar
1992 zur Weltweiten Funkverwaltungskonferenz verein-
bart und in seinen Schlussfolgerungen vom 22. Septem-
ber 1997 und 2. Mai 2000 bestätigt wurden. Bei sol-
chen internationalen Verhandlungen sollte die Kommis-
sion das Europäische Parlament und den Rat über Aus-
wirkungen auf die Gemeinschaftspolitik in Kenntnis set-
zen, um die Unterstützung des Rates für die
gemeinschaftspolitischen Ziele und die Standpunkte zu
erhalten, die die Mitgliedstaaten auf internationaler
Ebene einnehmen sollen. Um sicherzustellen, dass in die-
sen Standpunkten auch die technischen Aspekte der
Funkfrequenzverwaltung gebührend berücksichtigt wer-
den, kann die Kommission der CEPT zu diesem Zweck
Aufträge erteilen. Die Mitgliedstaaten sollten jeder
Zustimmung zu einer Vereinbarung oder Regelung in
internationalen Gremien, die mit der Frequenzverwal-
tung beauftragt oder befasst sind, eine gemeinsame
Erklärung beifügen, aus der hervorgeht, dass sie diese
Vereinbarung bzw. Regelung unter Einhaltung ihrer Ver-
pflichtungen aus dem Vertrag anwenden werden.

(20) Neben den speziell den Funkfrequenzen gewidmeten
internationalen Verhandlungen bestehen andere interna-
tionale Vereinbarungen zwischen der Gemeinschaft und
Drittländern, die sich auf die Pläne zur Frequenznutzung
bzw. gemeinsamen Frequenznutzung auswirken können
und in denen Fragen wie Handel und Marktzugang,
unter anderem im Rahmen der Welthandelsorganisation,
freier Verkehr und Nutzung von Geräten, Kommunikati-
onssysteme mit regionaler oder weltweiter Flächen-
deckung wie Satelliten, Sicherheits- und Notfallmaßnah-
men, Verkehrssysteme, Rundfunktechnologien und For-
schungsanwendungen wie Radioastronomie und Erd-
beobachtung, behandelt werden können. Es ist daher
sicherzustellen, dass die Pläne der Gemeinschaft für die
Verhandlungen über Handelsfragen und den Markt-
zugang mit den gemeinschaftlichen Zielen nach dieser
Entscheidung vereinbar sind.

(21) Wegen der möglichen kommerziellen Schutzbedürftig-
keit der Informationen, von denen die nationalen Behör-
den bei ihrer Tätigkeit im Zusammenhang mit der Fre-
quenzpolitik und Frequenzverwaltung Kenntnis erlan-
gen, ist es erforderlich, dass die nationalen Behörden die
in dieser Entscheidung festgelegten gemeinsamen Grund-
sätze bezüglich der Vertraulichkeit anwenden.

(22) Da das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich
die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für die
Funkfrequenzpolitik, auf der Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden kann und daher
wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Ver-
trags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.

Entsprechend dem in demselben Artikel ebenfalls
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Ent-
scheidung nicht über das für die Erreichung dieses Ziels
erforderliche Maß hinaus.

(23) Die Mitgliedstaaten sollten diesen gemeinsamen Rahmen
für die Frequenzpolitik insbesondere durch ihre nationa-
len Behörden umsetzen und der Kommission die rele-
vanten Informationen übermitteln, die zur Bewertung
der ordnungsgemäßen Umsetzung der Frequenzpolitik
in der gesamten Gemeinschaft unter Berücksichtigung
der internationalen Handelsverpflichtungen der Gemein-
schaft und ihrer Mitgliedstaaten erforderlich sind.

(24) Die Entscheidungen Nr. 710/97/EG und Nr.
128/1999/EG bleiben in Kraft.

(25) Die Kommission sollte das Europäische Parlament und
den Rat jährlich über die im Rahmen dieser Entschei-
dung erzielten Ergebnisse sowie über ihre Pläne für
künftige Maßnahmen unterrichten. Als Reaktion hierauf
können das Europäischen Parlament und der Rat gege-
benenfalls ihre politische Unterstützung zum Ausdruck
bringen �

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck und Geltungsbereich

(1) Diese Entscheidung zielt darauf ab, in der Gemeinschaft
einen politischen und rechtlichen Rahmen zu schaffen, um die
Koordinierung der politischen Ansätze und gegebenenfalls har-
monisierte Bedingungen im Hinblick auf die Verfügbarkeit und
die effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zu gewähr-
leisten, die für die Verwirklichung und das Funktionieren des
Binnenmarktes in Bereichen der Gemeinschaftspolitik wie
elektronischer Kommunikation, Verkehr sowie Forschung und
Entwicklung (FuE) erforderlich sind.

(2) Zu diesem Zweck werden durch diese Entscheidung Ver-
fahren festgelegt,

a) um die politischen Entscheidungen über die strategische
Planung und Harmonisierung der Funkfrequenznutzung in
der Gemeinschaft zu erleichtern, bei denen unter anderem
wirtschaftliche, sicherheitsbezogene und gesundheitliche
Aspekte sowie das öffentliche Interesse und die Freiheit der
Meinungsäußerung betreffende Aspekte sowie ferner kultu-
relle, wissenschaftliche, soziale und technische Aspekte der
Politik der Gemeinschaft sowie die verschiedenen Interes-
sen der Nutzer von Frequenzen mit dem Ziel berücksichtigt
werden, die Nutzung des Frequenzspektrums zu optimieren
und schädliche Störungen zu vermeiden;

b) um die wirksame Umsetzung der Frequenzpolitik in der
Gemeinschaft und insbesondere die Festlegung einer all-
gemeinen Vorgehensweise zu gewährleisten, mit der har-
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monisierte Bedingungen für die Verfügbarkeit und die effi-
ziente Nutzung des Frequenzspektrums sichergestellt wer-
den;

c) um die koordinierte und rechtzeitige Bereitstellung von
Informationen zur Zuweisung, Verfügbarkeit und Nutzung
des Frequenzspektrums in der Gemeinschaft sicherzustel-
len;

d) um die wirksame Koordinierung der Interessen der
Gemeinschaft bei internationalen Verhandlungen sicher-
zustellen, soweit die Frequenznutzung sich auf die Politik
der Gemeinschaft auswirkt.

(3) Bei den Tätigkeiten, die im Rahmen dieser Entscheidung
durchgeführt werden, wird der Arbeit internationaler Organisa-
tionen in Bezug auf die Frequenzverwaltung, z. B. der Interna-
tionalen Fernmeldeunion (ITU) und der Europäischen Kon-
ferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation
(CEPT), gebührend Rechnung getragen.

(4) Von dieser Entscheidung unberührt bleiben auf Gemein-
schaftsebene oder auf nationaler Ebene getroffene Maßnahmen,
die mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen und Zielen
von allgemeinem Interesse dienen, insbesondere im Hinblick
auf eine Regelung der Inhalte und audiovisuelle Politik, die
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG und das Recht der
Mitgliedstaaten, die Verwaltung und Nutzung ihrer Funkfre-
quenzen an Aspekten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
und der Verteidigung auszurichten.

Artikel 2

Begriffsbestimmung

Im Sinne dieser Entscheidung bezeichnet der Ausdruck �Fre-
quenzspektrum� Funkwellen mit Frequenzen zwischen 9 kHz
und 3 000 GHz; Funkwellen sind elektromagnetische Wellen,
die sich im Raum ohne künstliche Leiter ausbreiten.

Artikel 3

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird durch einen als Funkfrequenzaus-
schuss bezeichneten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 4

Funktion des Funkfrequenzausschusses

(1) Im Hinblick auf das in Artikel 1 festgelegte Ziel unter-
breitet die Kommission dem Funkfrequenzausschuss nach den
im vorliegenden Artikel genannten Verfahren geeignete tech-
nische Umsetzungsmaßnahmen, um harmonisierte Bedingun-
gen für die Verfügbarkeit und die effiziente Nutzung des Fre-
quenzspektrums sowie die Verfügbarkeit von Informationen
nach Artikel 5, die die Nutzung des Frequenzspektrums betref-
fen, zu gewährleisten.

(2) Zur Ausarbeitung der in Absatz 1 genannten tech-
nischen Umsetzungsmaßnahmen, die in die Zuständigkeit der
CEPT fallen, wie z. B. die Harmonisierung der Frequenz-
bereichszuweisung sowie der Verfügbarkeit von Informationen,
erteilt die Kommission der CEPT Aufträge, in denen die durch-
zuführenden Arbeiten und der zugehörige Zeitplan angegeben
sind. Die Kommission wird nach dem in Artikel 3 Absatz 2
genannten Verfahren tätig.

(3) Auf der Grundlage der gemäß Absatz 2 durchgeführten
Arbeiten entscheidet die Kommission, ob die Ergebnisse der
Arbeiten, die im Rahmen der Aufträge durchgeführt wurden,
in der Gemeinschaft Anwendung finden sollen, und legt die
Frist zur Umsetzung durch die Mitgliedstaaten fest. Die Ent-
scheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht. Für die Zwecke dieses Absatzes wird die
Kommission nach dem in Artikel 3 Absatz 3 genannten Ver-
fahren tätig.

(4) Falls die Kommission oder ein Mitgliedstaat der Auffas-
sung ist, dass die auf der Grundlage eines nach Absatz 2 erteil-
ten Auftrags durchgeführten Arbeiten angesichts des festgeleg-
ten Zeitplans keine zufrieden stellenden Fortschritte machen,
oder falls die Ergebnisse des Auftrags nicht annehmbar sind,
kann die Kommission ungeachtet des Absatzes 3 nach dem in
Artikel 3 Absatz 3 genannten Verfahren Maßnahmen ergreifen,
um die Ziele des Auftrags zu erreichen.

(5) Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Maßnahmen
können gegebenenfalls die Möglichkeit einschließen, dass in
einem Mitgliedstaat Übergangszeiträume, Vereinbarungen über
die gemeinsame Nutzung des Frequenzspektrums oder beides
vorgesehen werden, die von der Kommission, falls gerechtfer-
tigt, unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände in dem
Mitgliedstaat auf der Grundlage eines mit Gründen versehenen
Antrags dieses Mitgliedstaats und unter der Voraussetzung zu
billigen sind, dass eine solche Ausnahme die Umsetzung nicht
unangemessen verzögern oder unangemessene Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Wettbewerbs-
lage oder den Regulierungsrahmen hervorrufen würde.

(6) Zur Erreichung des in Artikel 1 festgelegten Ziels kann
die Kommission auch nach dem in Artikel 3 Absatz 3 genann-
ten Verfahren technische Umsetzungsmaßnahmen im Sinne
von Absatz 1 annehmen, die nicht durch Absatz 2 abgedeckt
sind.
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(7) Unbeschadet der in diesem Artikel genannten Verfahren
konsultiert die Kommission den Funkfrequenzausschuss regel-
mäßig zu den von Artikel 1 abgedeckten Fragen im Hinblick
auf Beiträge zur Formulierung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Frequenzpolitik der Gemeinschaft.

Artikel 5

Verfügbarkeit von Informationen

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihr nationaler Frequenz-
bereichszuweisungsplan und die Informationen über Rechte,
Bedingungen, Verfahren, Gebühren und Entgelte betreffend die
Frequenznutzung veröffentlicht werden, wenn sie für die Errei-
chung des in Artikel 1 genannten Ziels relevant sind. Sie halten
diese Informationen auf dem neuesten Stand und ergreifen
Maßnahmen zur Einrichtung geeigneter Datenbanken, um der
Öffentlichkeit solche Informationen zur Verfügung zu stellen,
gegebenenfalls im Einklang mit den aufgrund von Artikel 4
getroffenen einschlägigen Harmonisierungsmaßnahmen.

Artikel 6

Beziehungen zu Drittländern und internationalen
Organisationen

(1) Die Kommission verfolgt in Drittländern und internatio-
nalen Organisationen die Entwicklungen hinsichtlich des Fre-
quenzspektrums, die sich auf die Durchführung dieser Ent-
scheidung auswirken können.

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
alle rechtlichen oder faktischen Schwierigkeiten, die durch
Drittländer oder internationale Organisationen bei der Durch-
führung dieser Entscheidung entstehen.

(3) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament
und dem Rat regelmäßig Bericht über die Ergebnisse der
Anwendung der Absätze 1 und 2; sie kann gegebenenfalls
Maßnahmen vorschlagen, um die Umsetzung der Grundsätze
und Ziele dieser Entscheidung zu gewährleisten. Falls dies zur
Verwirklichung des in Artikel 1 festgelegten Ziels erforderlich
ist, werden gemeinsame politische Ziele vereinbart, um eine
gemeinschaftliche Koordinierung der Mitgliedstaaten unter-
einander sicherzustellen.

(4) Maßnahmen, die aufgrund dieses Artikels getroffen wer-
den, berühren nicht die Rechte und Pflichten, die der Gemein-
schaft und den Mitgliedstaaten aus einschlägigen internationa-
len Vereinbarungen erwachsen.

Artikel 7

Mitteilung

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle Informa-
tionen, die erforderlich sind, um die Durchführung dieser Ent-
scheidung zu überprüfen. Die Mitgliedstaaten unterrichten die
Kommission insbesondere unverzüglich über die Umsetzung
der Ergebnisse der Aufträge nach Artikel 4 Absatz 3.

Artikel 8

Vertraulichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten geben keine Informationen weiter,
die unter das Geschäftsgeheimnis fallen; dies gilt insbesondere
für Informationen über Unternehmen, ihre Geschäftsbeziehun-
gen oder Kostenbestandteile.

(2) Absatz 1 berührt nicht das Recht der zuständigen Behör-
den zur Offenlegung der Informationen, wenn dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben wesentlich ist; hierbei muss dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit und den berechtigten Interessen
der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse
Rechnung getragen werden.

(3) Absatz 1 steht der Veröffentlichung von Informationen
über Bedingungen im Zusammenhang mit der Gewährung des
Rechts auf Frequenznutzung, zu denen keine Angaben vertrau-
licher Art gehören, nicht entgegen.

Artikel 9

Bericht

Die Kommission berichtet dem Europäischen Parlament und
dem Rat jährlich über die aufgrund dieser Entscheidung durch-
geführten Tätigkeiten bzw. angenommenen Maßnahmen sowie
über künftige Tätigkeiten, die aufgrund dieser Entscheidung
beabsichtigt sind.

Artikel 10

Durchführung

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen gesetzlichen und
administrativen Maßnahmen zur Durchführung dieser Entschei-
dung und aller sich daraus ergebenden Maßnahmen.

Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Entscheidung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 12

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 7. März 2002.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. C. APARICIO
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RICHTLINIE 2002/19/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 7. März 2002

über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen
sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. März 2002 über einen
gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (4)
werden die Ziele eines Rechtsrahmens für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste in der Gemeinschaft
festgelegt, der Telekommunikations-Festnetze und Mobil-
funknetze, Kabelfernsehnetze, terrestrische Rundfunknet-
ze, Satellitennetze und Netze, die das Internetprotokoll
(IP) verwenden, zur Übertragung von Sprache, Faxnach-
richten, Daten oder Bildern erfasst. Die Genehmigung
für diese Netze kann durch die Mitgliedstaaten entspre-
chend der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. März 2002 über die
Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste (Genehmigungsrichtlinie) (5) oder durch frühere
Regelungsmaßnahmen erteilt worden sein. Die Bestim-
mungen der vorliegenden Richtlinie gelten für Netze, die
zur Bereitstellung öffentlich zugänglicher Kommunikati-
onsdienste genutzt werden. Diese Richtlinie betrifft
Zugangs- und Zusammenschaltungsvereinbarungen zwi-
schen Diensteanbietern. Nichtöffentliche Netze unterlie-
gen keinerlei Verpflichtungen im Rahmen dieser Richt-

linie, außer wenn sie Zugänge zu öffentlichen Netzen
nutzen und damit den von den Mitgliedstaaten festgeleg-
ten Bedingungen unterliegen können.

(2) Dienste, die Inhalte bereitstellen, wie etwa des Verkaufs-
angebot eines Pakets von Rundfunk- oder Fernsehinhal-
ten, fallen nicht unter den gemeinsamen Rechtsrahmen
für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste.

(3) Der Begriff �Zugang� hat eine weit gefasste Bedeutung;
daher muss genau definiert werden, in welchem Sinn
dieser Begriff ungeachtet seiner Verwendung in anderen
Rechtsakten der Gemeinschaft in dieser Richtlinie
gebraucht wird. Ein Betreiber kann Eigentümer eines
Netzes oder von Infrastruktureinrichtungen sein oder
diese ganz oder teilweise mieten.

(4) In der Richtlinie 95/47/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. Oktober 1995 über die Anwen-
dung von Normen für die Übertragung von Fernsehsig-
nalen (6) wurden weder ein bestimmtes Fernsehübertra-
gungssystem noch spezielle Dienstanforderungen vor-
geschrieben; so konnten die Marktteilnehmer die Initia-
tive übernehmen und geeignete Systeme entwickeln. Die
europäischen Marktteilnehmer haben über die Digital
Video Broadcasting Group eine Familie von Fernseh-
übertragungssystemen entwickelt, die von Sendeanstal-
ten auf der ganzen Welt übernommen wurden. Diese
Übertragungssysteme wurden vom Europäischen Institut
für Telekommunikationsnormen (ETSI) genormt und in
Empfehlungen der internationalen Fernmeldeunion
umgesetzt. In Bezug auf den Begriff �Breitbild-Digital-
fernsehdienste� ist das Verhältnis 16:9 das Referenzfor-
mat für Fernsehdienste und Programme im Breitbildfor-
mat; dieses hat sich nun infolge des Beschlusses
93/424/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 über einen
Aktionsplan zur Einführung fortgeschrittener Fernseh-
dienste in Europa (7) auf den Märkten der Mitgliedstaa-
ten durchgesetzt.

(5) Auf einem offenen und wettbewerbsorientierten Markt
sollten keine Beschränkungen bestehen, die Unterneh-
men davon abhalten, insbesondere grenzüberschreitende
Zugangs- und Zusammenschaltungsvereinbarungen
unter Einhaltung der Wettbewerbsregeln des Vertrags

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 215 und ABl. C 270 E vom
25.9.2001, S. 161.

(2) ABl. C 123 vom 25.4.2001, S. 50.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 1. März 2001

(ABl. C 277 vom 1.10.2001, S. 72), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 17. September 2001 (ABl. C 337 vom 30.11.2001,
S. 1) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. Dezem-
ber 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des
Rates vom 14. Februar 2002.

(4) Siehe Seite 33 dieses Amtsblatts.
(5) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.

(6) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 51.
(7) ABl. L 196 vom 5.8.1993, S. 48.
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untereinander auszuhandeln. Im Zusammenhang mit
der Schaffung eines effizienteren, wirklich europaweiten
Marktes mit einem wirksamen Wettbewerb, größerer
Auswahl und wettbewerbsfähigen Dienstleistungen für
die Verbraucher, sollten Unternehmen, die Anträge auf
Zugang oder Zusammenschaltung erhalten, derartige
Vereinbarungen grundsätzlich auf gewerblicher Grund-
lage abschließen und nach Treu und Glauben aushan-
deln.

(6) Auf Märkten, auf denen manche Unternehmen weiterhin
eine deutlich stärkere Verhandlungsposition einnehmen
als andere und einige Unternehmen zur Erbringung ihrer
Dienste auf die von anderen bereitgestellten Infrastruktu-
ren angewiesen sind, empfiehlt es sich, einen Rahmen
von Regeln zu erstellen, um das wirksame Funktionieren
des Marktes zu gewährleisten. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden sollten befugt sein, den Zugang, die
Zusammenschaltung und die Interoperabilität von
Diensten im Interesse der Nutzer zu angemessenen
Bedingungen sicherzustellen, falls dies auf dem Verhand-
lungsweg nicht erreicht wird. Sie können insbesondere
die Gewährleistung des End-zu-End-Verbunds dadurch
sicherstellen, dass den Unternehmen, die den Zugang zu
den Endnutzern kontrollieren, ausgewogene Verpflich-
tungen auferlegt werden. Die Kontrolle der Zugangs-
wege kann den Besitz oder die Kontrolle der (festen oder
mobilen) physischen Verbindung zu dem Endnutzer
und/oder die Fähigkeit implizieren, die nationale Num-
mer oder die nationalen Nummern, die für den Zugang
zu dem jeweiligen Netzendpunkt des Endnutzers erfor-
derlich sind, zu ändern oder zu entziehen. Dies wäre
beispielsweise der Fall, wenn Netzbetreiber die Auswahl
für die Endnutzer beim Zugang zu Internetportalen und
-diensten in unzumutbarer Weise beschränken.

(7) Einzelstaatliche Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, in
denen die Zugangs- oder Zusammenschaltungsbedin-
gungen von den Tätigkeiten der Partei, die eine Zusam-
menschaltung wünscht, und insbesondere von der Höhe
ihrer Investition in die Netzinfrastruktur � und nicht
von den erbrachten Zusammenschaltungs- oder
Zugangsdiensten � abhängig gemacht werden, können
unter Umständen zu Wettbewerbsverzerrungen führen
und daher mit den Wettbewerbsregeln unvereinbar sein.

(8) Netzbetreiber, die den Zugang zu ihren eigenen Kunden
kontrollieren, tun dies durch Nummern oder Adressen
aus einem veröffentlichten Nummerierungs- oder Adres-
sierungsbereich, die eindeutig identifiziert sind. Andere
Netzbetreiber müssen in der Lage sein, diesen Kunden
Anrufe zuzustellen, und müssen sich deshalb direkt oder
indirekt zusammenschalten können. Die bestehenden
Rechte und Pflichten zur Verhandlung über die Zusam-
menschaltung sollten daher beibehalten werden. Ferner
ist es zweckmäßig, die bereits in der Richtlinie 95/47/EG
festgelegten Verpflichtungen beizubehalten, wonach die
für die Übertragung von Fernsehdiensten genutzten und
der Öffentlichkeit zugänglichen vollständig digitalen
elektronischen Kommunikationsnetze zur Verteilung
von Breitbilddiensten und -programmen geeignet sein
müssen, damit die Nutzer diese Programme in dem For-
mat empfangen können, in dem sie gesendet werden.

(9) Interoperabilität ist für die Endnutzer von Nutzen und
ein wichtiges Ziel dieses Rechtsrahmens. Die Förderung
der Interoperabilität ist eines der Ziele der nationalen
Regulierungsbehörden, wie sie in diesem Rechtsrahmen
festgelegt sind, der außerdem vorsieht, dass die Kommis-
sion als Grundlage für die Förderung der Harmonisie-
rung auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikation
ein Verzeichnis von Normen und/oder Spezifikationen
für die Bereitstellung von Diensten, technischen Schnitt-
stellen und/oder Netzfunktionen veröffentlicht. Die Mit-
gliedstaaten sollten die Anwendung veröffentlichter Nor-
men und/oder Spezifikationen in dem Maße fördern,
wie es zur Gewährleistung der Interoperabilität der
Dienste und zur Verbesserung der Auswahlmöglichkei-
ten der Nutzer unbedingt erforderlich ist.

(10) Wettbewerbsregeln allein genügen möglicherweise nicht,
um im Zeitalter des digitalen Fernsehens kulturelle Viel-
falt und Medienpluralismus sicherzustellen. Mit der
Richtlinie 95/47/EG wurde ein erster Rechtsrahmen für
die entstehende Digitalfernsehindustrie geschaffen; dieser
Rahmen, und insbesondere die Verpflichtung zur
Gewährung der Zugangsberechtigung zu fairen, ange-
messenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen,
sollte beibehalten werden, um die Verfügbarkeit einer
großen Bandbreite an Programmen und Dienstleistungen
sicherzustellen. Diese Verpflichtungen sollten aufgrund
der technologischen und marktwirtschaftlichen Entwick-
lungen regelmäßig entweder von einem Mitgliedstaat für
seinen einzelstaatlichen Markt oder von der Kommission
für die Gemeinschaft überprüft werden, um insbeson-
dere festzustellen, ob es angemessen ist, sie so weit auf
neue Gateways wie elektronische Programmführer (EPG)
und Anwendungsprogramm-Schnittstellen (API) aus-
zudehnen, wie es erforderlich ist, um für die Endnutzer
die Zugänglichkeit bestimmter digitaler Rundfunk- und
Fernsehdienste sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten kön-
nen die digitalen Rundfunk- und Fernsehdienste fest-
legen, zu denen dem Endnutzer durch die von ihnen für
erforderlich erachteten Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften Zugang zu gewährleisten ist.

(11) Die Mitgliedstaaten können ihren einzelstaatlichen Regu-
lierungsbehörden ferner gestatten, die Verpflichtungen
in Verbindung mit der Zugangsberechtigung zu digitalen
Rundfunk- und Fernsehdiensten zu überprüfen, um mit-
tels einer Marktanalyse zu beurteilen, ob die Zugangs-
bedingungen in Bezug auf Betreiber, die nicht über
beträchtliche Marktmacht auf dem relevanten Markt ver-
fügen, geändert oder zurückgenommen werden sollten.
Diese Zurücknahme oder Änderung sollte den Zugang
der Endnutzer zu solchen Diensten oder die Wahr-
scheinlichkeit eines wirksamen Wettbewerbs nicht nega-
tiv beeinflussen.

(12) Um den Fortbestand der derzeitigen Vereinbarungen zu
sichern und Rechtslücken zu vermeiden, muss sicher-
gestellt werden, dass die durch die Artikel 4, 6, 7, 8, 11,
12 und 14 der Richtlinie 97/33/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 über die
Zusammenschaltung in der Telekommunikation im Hin-
blick auf die Sicherstellung eines Universaldienstes und
der Interoperabilität durch Anwendung der Grundsätze
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für einen offenen Netzzugang (ONP) (1) auferlegten
Zugangs- und Zusammenschaltungsverpflichtungen, die
Verpflichtungen gemäß Artikel 16 der Richtlinie
98/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Februar 1998 über die Anwendung des offenen
Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst und den
Universaldienst im Telekommunikationsbereich in einem
wettbewerbsorientierten Umfeld (2) in Bezug auf den
Sonderzugang und die aus der Richtlinie 92/44/EWG
des Rates vom 5. Juni 1992 zur Einführung des offenen
Netzzugangs bei Mietleitungen (3) in Bezug auf die
Bereitstellung von Mietleitungskapazität erwachsenden
Verpflichtungen zunächst in den neuen Rechtsrahmen
übernommen, aber einer unverzüglichen Überprüfung
aufgrund der auf dem Markt herrschenden Bedingungen
unterzogen werden. Eine solche Überprüfung sollte auch
auf die von der Verordnung (EG) Nr. 2887/2000 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2000 über den entbündelten Zugang zum
Teilnehmeranschluss (4) erfassten Organisationen
erstreckt werden.

(13) Die Überprüfung sollte anhand einer Marktanalyse nach
ökonomischen Gesichtspunkten und gestützt auf wett-
bewerbsrechtliche Methoden vorgenommen werden. Die
vorab festgelegten bereichsspezifischen Regeln sollen mit
zunehmendem Wettbewerb schrittweise abgebaut wer-
den. Allerdings trägt das Verfahren auch den Übergangs-
problemen auf dem Markt wie beispielsweise den Pro-
blemen in Verbindung mit dem internationalen Roa-
ming wie auch der Möglichkeit Rechnung, dass bei-
spielsweise im Bereich der Breitbandnetze infolge der
technischen Entwicklung neue Engpässe entstehen kön-
nen, die gegebenenfalls eine Vorabregulierung erfordern.
Es ist sehr wohl möglich, dass der Wettbewerb sich auf
verschiedenen Marktsegmenten und in verschiedenen
Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
entwickelt; die nationalen Regulierungsbehörden müssen
in der Lage sein, die Regulierungsauflagen dort zu
lockern, wo der Wettbewerb zu den gewünschten Ergeb-
nissen führt. Um sicherzustellen, dass Marktteilnehmer
unter vergleichbaren Bedingungen in verschiedenen Mit-
gliedstaaten gleichermaßen behandelt werden, sollte die
Kommission gewährleisten können, dass die Bestimmun-
gen dieser Richtlinie einheitlich angewandt werden. Die
nationalen Regulierungsbehörden und die mit der
Anwendung des Wettbewerbsrechts betrauten nationalen
Behörden sollten gegebenenfalls ihre Tätigkeit koordinie-
ren um sicherzustellen, dass die geeignetste Abhilfemaß-
nahme getroffen wird. Die Gemeinschaft und die Mit-
gliedstaaten sind im Rahmen des Übereinkommens der
Welthandelsorganisation (WTO) über Basis-Telekom-
munikationsdienste Verpflichtungen in Bezug auf die
Zusammenschaltung von Telekommunikationsnetzen
eingegangen, die eingehalten werden müssen.

(14) In der Richtlinie 97/33/EG wurde eine Reihe von Ver-
pflichtungen für Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht festgelegt: Transparenz, Gleichbehandlung,
getrennte Buchführung, Gewährung des Zugangs und
Preiskontrolle, einschließlich Kostenorientierung. Diese
Reihe möglicher Verpflichtungen sollte als Möglichkeit
beibehalten, gleichzeitig aber auch als Obergrenze der
Auflagen für Unternehmen festgeschrieben werden, um
eine Überregulierung zu vermeiden. In Ausnahmefällen
kann es zur Einhaltung internationaler Verpflichtungen
oder des Gemeinschaftsrechts zweckmäßig sein, allen
Marktteilnehmern Verpflichtungen in Bezug auf Zugang
und Zusammenschaltung aufzuerlegen, wie dies gegen-
wärtig bei den Zugangsberechtigungssystemen für Digi-
talfernsehdienste der Fall ist.

(15) Die Auferlegung einer spezifischen Verpflichtung für ein
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht erfordert
keine zusätzliche Marktanalyse, sondern eine Begrün-
dung dafür, dass die betreffende Verpflichtung im Ver-
hältnis zum festgestellten Problem sinnvoll und ange-
messen ist.

(16) Transparenz in Bezug auf die Zugangs- und Zusammen-
schaltungsbedingungen einschließlich der Preise
beschleunigt den Verhandlungsprozess, verhindert Strei-
tigkeiten und bietet den Marktteilnehmern die Gewiss-
heit, dass ein bestimmter Dienst ohne Diskriminierung
erbracht wird. Die Offenheit und Transparenz in Bezug
auf technische Schnittstellen kann von besonderer
Bedeutung sein, um Interoperabilität sicherzustellen.
Erlegt eine nationale Regulierungsbehörde die Verpflich-
tung auf, Informationen zu veröffentlichen, so kann sie
unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks der
betreffenden Informationen auch festlegen, wie die Infor-
mationen zugänglich zu machen sind � dies kann bei-
spielsweise die Art der Veröffentlichung (auf Papier und/
oder elektronisch) betreffen �, und sie kann festlegen,
ob die Informationen gebührenfrei erhältlich sind oder
nicht.

(17) Der Gleichbehandlungsgrundsatz garantiert, dass Unter-
nehmen mit Marktmacht den Wettbewerb nicht verzer-
ren, insbesondere wenn es sich um vertikal integrierte
Unternehmen handelt, die Dienste für andere Anbieter
erbringen, mit denen sie auf nachgelagerten Märkten im
Wettbewerb stehen.

(18) Durch die getrennte Buchführung können interne Über-
tragungen ermittelt werden, so dass die nationalen Regu-
lierungsbehörden die Einhaltung der Gleichbehandlungs-
verpflichtungen überprüfen können. Die Kommission
hat hierzu ihre Empfehlung 98/322/EG vom 8. April
1998 zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten
Telekommunikationsmarkt (Teil 2 � Getrennte Buch-
führung und Kostenrechnung) (5) veröffentlicht.

(19) Die Verpflichtung zur Gewährung des Infrastruktur-
zugangs kann ein angemessenes Mittel zur Belebung des
Wettbewerbs sein, doch müssen die nationalen Regulie-
rungsbehörden die Rechte eines Infrastruktureigentü-

(1) ABl. L 199 vom 26.7.1997, S. 32. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 98/61/EG (ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 37).

(2) ABl. L 101 vom 1.4.1998, S. 24.
(3) ABl. L 165 vom 19.6.1992, S. 27. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Entscheidung 98/80/EG der Kommission (ABl. L 14 vom
20.1.1998, S. 27).

(4) ABl. L 366 vom 30.12.2000, S. 4. (5) ABl. L 141 vom 13.5.1998, S. 6.
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mers zur kommerziellen Nutzung seines Eigentums für
eigene Zwecke und die Rechte anderer Diensteanbieter
auf Zugang zu Einrichtungen, die sie zum Erbringen
konkurrierender Dienste benötigen, gegeneinander
abwiegen. Wird Betreibern die Verpflichtung auferlegt,
angemessenen Anträgen auf Zugang zu Bestandteilen
des Netzes und der zugehörigen Infrastruktur bzw. auf
Nutzung derselben stattzugeben, so sollten diese Anträge
nur aufgrund objektiver Kriterien wie etwa technische
Machbarkeit oder die notwendige Aufrechterhaltung der
Netzintegrität abgelehnt werden. Wenn der Zugang ver-
weigert wird, kann die beschwerte Partei das in den
Artikeln 20 und 21 der Richtlinie 2002/21/EG (Rah-
menrichtlinie) genannte Streitbeilegungsverfahren in
Anspruch nehmen. Von einem Betreiber, der verpflichtet
ist, angeordneten Zugang zu gewähren, kann nicht ver-
langt werden, Arten des Zugangs bereitzustellen, deren
Bereitstellung nicht in seiner Befugnis liegt. Die den
Wettbewerb kurzfristig belebende Verpflichtung zur
Gewährung des Zugangs sollte nicht dazu führen, dass
die Anreize für Wettbewerber zur Investition in Alterna-
tiveinrichtungen, die langfristig einen stärkeren Wett-
bewerb sichern, entfallen. Die Kommission hat eine Mit-
teilung über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf
Zugangsvereinbarungen im Telekommunikations-
bereich (1) veröffentlicht, in der diese Fragen behandelt
werden. Die nationalen Regulierungsbehörden können
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht dem Betreiber
und/oder den Nutznießern von angeordnetem Zugang
technische oder betriebsbezogene Bedingungen auferle-
gen. Insbesondere die Vorgabe technischer Vorschriften
sollte mit der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die
Dienste der Informationsgesellschaft (2) im Einklang ste-
hen.

(20) Preiskontrolle kann notwendig sein, wenn die Marktana-
lyse ergibt, dass auf bestimmten Märkten der Wett-
bewerb unzureichend ist. Der rechtliche Eingriff kann
relativ zurückhaltend sein und beispielsweise der in
Richtlinie 97/33/EG festgelegten Verpflichtung entspre-
chen, dass die Preise für die Betreiberauswahl angemes-
sen sein müssen; er kann aber auch sehr viel weiter
gehen und etwa die Auflage beinhalten, dass die Preise
zur umfassenden Rechtfertigung ihrer Höhe kostenorien-
tiert sein müssen, falls der Wettbewerb nicht intensiv
genug ist, um überhöhte Preise zu verhindern. Insbeson-
dere Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht sollten
Verdrängungspreise vermeiden, bei denen Unterschiede
zwischen ihren Endverbraucherpreisen und den von
Wettbewerbern mit ähnlichem Dienstangebot erhobenen
Zusammenschaltungsentgelten, so gestaltet sind, dass ein
nachhaltiger Wettbewerb nicht gewährleistet ist. Ermit-
telt eine nationale Regulierungsbehörde die Kosten, die
für die Einrichtung eines nach dieser Richtlinie zugelas-
senen Dienstes entstehen, so ist eine angemessene Ren-
dite für das eingesetzte Kapital, einschließlich eines
angemessenen Betrags für Arbeits- und Aufbaukosten,
vorzusehen, wobei erforderlichenfalls eine Anpassung

des Kapitalwerts vorgenommen wird, um die aktuelle
Bewertung der Vermögenswerte und die betriebliche
Effizienz widerzuspiegeln. Die Methode der Kosten-
deckung sollte auf die Umstände abgestimmt sein und
das Erfordernis berücksichtigen, die wirtschaftliche Effi-
zienz und einen nachhaltigen Wettbewerb zu fördern
und für die Verbraucher möglichst vorteilhaft zu sein.

(21) Erlegt eine nationale Regulierungsbehörde die Verpflich-
tung auf, zur Erleichterung der Preiskontrolle eine Kos-
tenrechnungsmethode einzuführen, kann sie, soweit sie
über das notwendige qualifizierte Personal verfügt, selbst
eine jährliche Prüfung vornehmen, um die Übereinstim-
mung mit dieser Kostenrechnungsmethode zu gewähr-
leisten, oder sie kann die Prüfung von einer anderen
qualifizierten Stelle vornehmen lassen, die von dem
betreffenden Betreiber unabhängig ist.

(22) Durch die Veröffentlichung von Informationen seitens
der Mitgliedstaaten soll sichergestellt werden, dass die
Marktteilnehmer sowie potenzielle Neueinsteiger ihre
Rechte und Pflichten kennen und wissen, wo genaue
einschlägige Informationen zu finden sind. Veröffent-
lichungen im nationalen amtlichen Publikationsorgan
unterstützen die interessierten Kreise in anderen Mit-
gliedstaaten bei der Suche nach relevanten Informatio-
nen.

(23) Um die Wirksamkeit und die Effizienz des europaweiten
Marktes im Bereich der elektronischen Kommunikation
sicherzustellen, sollte die Kommission eine Über-
wachungsfunktion wahrnehmen und Informationen über
die Gebühren, die Einfluss auf die Festlegung des Preises
für die Endnutzer haben, veröffentlichen.

(24) Die Entwicklung des Marktes der elektronischen Kom-
munikation mit ihrer zugehörigen Infrastruktur könnte
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die Land-
schaft haben. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten diese
Entwicklung überwachen und gegebenenfalls Maßnah-
men ergreifen, um solche Auswirkungen durch geeig-
nete Vereinbarungen und andere Vorkehrungen mit den
zuständigen Stellen zu minimieren.

(25) Um festzustellen, ob das Gemeinschaftsrecht korrekt
angewandt wird, muss die Kommission wissen, welche
Unternehmen als Betreiber mit beträchtlicher Markt-
macht gemeldet wurden und welche Verpflichtungen die
nationalen Regulierungsbehörden den Marktteilnehmern
auferlegt haben. Deshalb ist es erforderlich, dass die Mit-
gliedstaaten diese Informationen nicht nur auf nationaler
Ebene veröffentlichen, sondern auch der Kommission
übermitteln. Wenn die Mitgliedstaaten gehalten sind, der
Kommission Angaben zu übermitteln, so kann diese
Übermittlung auf elektronischem Wege erfolgen, sofern
geeignete Authentifizierungsverfahren vereinbart wer-
den.

(26) Angesichts der Geschwindigkeit der technologischen
und marktwirtschaftlichen Entwicklungen ist es zweck-
mäßig, die Umsetzung dieser Richtlinie innerhalb von

(1) ABl. C 265 vom 22.8.1998, S. 2.
(2) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Richtlinie geändert durch die

Richtlinie 98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).
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drei Jahren nach dem Beginn ihrer Anwendung zu über-
prüfen, um zu ermitteln, ob die angestrebten Ziele
erreicht werden.

(27) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(28) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich
die Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens über
die Regelung des Zugangs zu elektronischen Kommuni-
kationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie
deren Zusammenschaltung, auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten nicht ausreichend erreicht werden können und daher
wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahmen
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig wer-
den. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinaus �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH, ZIELSETZUNG UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich und Zielsetzung

(1) Auf der von der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenricht-
linie) geschaffenen Grundlage wird mit der vorliegenden Richt-
linie die Regulierung des Zugangs zu elektronischen Kommuni-
kationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren
Zusammenschaltung durch die Mitgliedstaaten harmonisiert.
Ziel ist es, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Bin-
nenmarkts einen Rechtsrahmen für die Beziehungen zwischen
Netzbetreibern und Diensteanbietern zu schaffen, der einen
nachhaltigen Wettbewerb und die Interoperabilität der elektro-
nischen Kommunikationsdienste gewährleistet und die Interes-
sen der Verbraucher fördert.

(2) Mit dieser Richtlinie werden für Betreiber und für Unter-
nehmen, die eine Zusammenschaltung ihrer Netze und zugehö-
rigen Einrichtungen und/oder den Zugang hierzu wünschen,
Rechte und Pflichten festgelegt. Ferner werden Ziele für natio-
nale Regulierungsbehörden in Bezug auf den Zugang und die
Zusammenschaltung vorgegeben und Verfahren festgelegt, die
gewährleisten sollen, dass die von den nationalen Regulierungs-
behörden auferlegten Verpflichtungen überprüft und nach
Erreichen der angestrebten Ziele gegebenenfalls aufgehoben

werden. Der Zugang für Endnutzer fällt nicht unter den Begriff
�Zugang� im Sinne dieser Richtlinie.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmun-
gen in Artikel 2 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

Darüber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) �Zugang�: die ausschließliche oder nicht ausschließliche
Bereitstellung von Einrichtungen und/oder Diensten für ein
anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen, zur
Erbringung elektronischer Kommunikationsdienste. Darun-
ter fallen unter anderem: Zugang zu Netzkomponenten
und zugehörigen Einrichtungen, wozu auch der feste oder
nicht feste Anschluss von Einrichtungen gehören kann
(dies beinhaltet insbesondere den Zugang zum Teilnehmer-
anschluss sowie zu Einrichtungen und Diensten, die erfor-
derlich sind, um Dienste über den Teilnehmeranschluss zu
erbringen); Zugang zu physischen Infrastrukturen wie
Gebäuden, Leitungen und Masten; Zugang zu einschlägigen
Softwaresystemen, einschließlich Systemen für die Betriebs-
unterstützung; Zugang zur Nummernumsetzung oder zu
Systemen, die eine gleichwertige Funktion bieten; Zugang
zu Fest- und Mobilfunknetzen, insbesondere um Roaming
zu ermöglichen; Zugang zu Zugangsberechtigungssystemen
für Digitalfernsehdienste und Zugang zu Diensten für virtu-
elle Netze.

b) �Zusammenschaltung�: die physische und logische Verbin-
dung öffentlicher Kommunikationsnetze, die von demsel-
ben oder einem anderen Unternehmen genutzt werden, um
Nutzern eines Unternehmens die Kommunikation mit Nut-
zern desselben oder eines anderen Unternehmens oder den
Zugang zu den von einem anderen Unternehmen angebo-
tenen Diensten zu ermöglichen. Dienste können von den
beteiligten Parteien erbracht werden oder von anderen Par-
teien, die Zugang zum Netz haben. Zusammenschaltung ist
ein Sonderfall des Zugangs und wird zwischen Betreibern
öffentlicher Netze hergestellt.

c) �Betreiber�: ein Unternehmen, das ein öffentliches Kom-
munikationsnetz oder eine zugehörige Einrichtung bereit-
stellt, oder zur Bereitstellung hiervon befugt ist.

d) �Breitbild-Fernsehdienst�: ein Fernsehdienst, der ganz oder
teilweise aus Programmen besteht, die zur Darstellung in
einem Breitbildformat voller Höhe produziert und bearbei-
tet wurden. Das 16:9-Format ist das Referenzformat für
Breitbild-Fernsehdienste.

e) �Teilnehmeranschluss�: die physische Verbindung, mit dem
der Netzendpunkt in den Räumlichkeiten des Teilnehmers
an den Hauptverteilerknoten oder an eine gleichwertige
Einrichtung im festen öffentlichen Fernsprechnetz verbun-
den wird.(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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KAPITEL II

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 3

Allgemeiner Rahmen für Zugang und Zusammenschaltung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für Unternehmen
im betreffenden oder einem anderen Mitgliedstaat keine Ein-
schränkungen bestehen, die sie daran hindern, in Übereinstim-
mung mit dem Gemeinschaftsrecht untereinander Vereinbarun-
gen über technische oder geschäftliche Zugangs- und/oder
Zusammenschaltungsregelungen auszuhandeln. Unternehmen,
die Zugang oder Zusammenschaltung wünschen, brauchen
keine Betriebsgenehmigung für den Mitgliedstaat, in dem der
Zugang oder die Zusammenschaltung beantragt wird, sofern
sie dort keine Dienste erbringen und Netze betreiben.

(2) Unbeschadet des Artikels 31 der Richtlinie 2002/22/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002
über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstricht-
linie) (1) heben die Mitgliedstaaten Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften auf, mit denen Netzbetreiber verpflichtet werden,
bei der Gewährung des Zugangs oder der Zusammenschaltung
verschiedener Unternehmen unterschiedliche Bedingungen für
gleichwertige Dienste anzubieten, ebenso wie Vorschriften, die
ihnen Verpflichtungen auferlegen, die nicht im Zusammenhang
mit den tatsächlich bereitgestellten Zugangs- und Zusammen-
schaltungsdiensten stehen, unbeschadet der Bedingungen, die
im Anhang der Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsricht-
linie) festgelegt sind.

Artikel 4

Rechte und Pflichten der Unternehmen

(1) Betreiber öffentlicher Kommunikationsnetze sind berech-
tigt und auf Antrag von hierzu befugten Unternehmen ver-
pflichtet, über die Zusammenschaltung zwecks Erbringung der
öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienste
zu verhandeln, um die gemeinschaftsweite Bereitstellung von
Diensten sowie deren Interoperabilität zu gewährleisten. Die
Betreiber bieten den Unternehmen den Zugang und die
Zusammenschaltung zu Bedingungen an, die mit den von der
nationalen Regulierungsbehörde gemäß den Artikeln 5, 6, 7
und 8 auferlegten Verpflichtungen in Einklang stehen.

(2) Für die Verteilung von Digitalfernsehdiensten eingerich-
tete öffentliche elektronische Kommunikationsnetze müssen
zur Ausstrahlung von Breitbild-Fernsehdiensten und -program-
men geeignet sein. Netzbetreiber, die Breitbild-Fernsehdienste
oder -programme empfangen und weiterverteilen, müssen das
Breitbildformat beibehalten.

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen unbeschadet des Artikels
11 der Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie), dass
Unternehmen, die vor, bei oder nach den Verhandlungen über

Zugangs- oder Zusammenschaltungsregelungen Informationen
von einem anderen Unternehmen erhalten, diese nur für den
Zweck nutzen, für den sie geliefert wurden, und stets die Ver-
traulichkeit der übermittelten oder gespeicherten Information
wahren. Die erhaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte,
insbesondere andere Abteilungen, Tochterunternehmen oder
Geschäftspartner, für die diese Informationen einen Wett-
bewerbsvorteil darstellen könnten, weitergegeben werden.

Artikel 5

Befugnisse und Zuständigkeiten der nationalen Regulie-
rungsbehörden in Bezug auf Zugang und

Zusammenschaltung

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden fördern und garan-
tieren gegebenenfalls entsprechend dieser Richtlinie bei ihren
Maßnahmen zur Verwirklichung der in Artikel 8 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) festgelegten Ziele einen ange-
messenen Zugang und eine geeignete Zusammenschaltung
sowie die Interoperabilität der Dienste und nehmen ihre
Zuständigkeit in einer Weise wahr, die Effizienz fördert, den
Wettbewerb stimuliert und den Endnutzern größtmöglichen
Nutzen bringt.

Unbeschadet etwaiger Maßnahmen gemäß Artikel 8 in Bezug
auf Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht können die
nationalen Regulierungsbehörden insbesondere folgende Maß-
nahmen treffen:

a) In dem zur Gewährleistung des End-zu-End-Verbunds von
Diensten erforderlichen Umfang können sie den Unterneh-
men, die den Zugang zu den Endnutzern kontrollieren,
Verpflichtungen auferlegen, wozu in begründeten Fällen
auch die Verpflichtung gehören kann, ihre Netze zusam-
menzuschalten, sofern dies noch nicht geschehen ist.

b) In dem zur Gewährleistung des Zugangs der Endnutzer zu
vom Mitgliedstaat festgelegten digitalen Rundfunk- und
Fernsehdiensten erforderlichen Umfang können sie die
Betreiber dazu verpflichten, zu fairen, ausgewogenen und
nichtdiskriminierenden Bedingungen den Zugang zu den in
Anhang I Teil II aufgeführten anderen Einrichtungen zu
gewähren.

(2) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden gemäß Arti-
kel 12 einem Betreiber die Verpflichtung auferlegen, den
Zugang bereitzustellen, so können sie unter Beachtung des
Gemeinschaftsrechts technische oder betriebliche Bedingungen
festlegen, die von dem Betreiber und/oder den Nutznießern der
Zugangsgewährung erfüllt werden müssen, soweit dies erfor-
derlich ist, um den normalen Betrieb des Netzes sicherzustel-
len. Bedingungen, die die Anwendung bestimmter technischer
Normen oder Spezifikationen betreffen, müssen Artikel 17 der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) entsprechen.

(3) Die gemäß den Absätzen 1 und 2 auferlegten Verpflich-
tungen und Bedingungen müssen objektiv, transparent, verhält-
nismäßig und nichtdiskriminierend sein; für ihre Anwendung
gelten die Verfahren der Artikel 6 und 7 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).(1) Siehe Seite 51 dieses Amtsblatts.

L 108/12 24.4.2002Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



(4) In Bezug auf Zugang und Zusammenschaltung stellen
die Mitgliedstaaten sicher, dass die nationale Regulierungs-
behörde befugt ist, in begründeten Fällen aus eigener Initiative
oder, falls keine Übereinkunft zwischen Unternehmen besteht,
auf Ersuchen einer der beteiligten Parteien tätig zu werden, um
entsprechend der vorliegenden Richtlinie und den Verfahren
der Artikel 6 und 7 sowie der Artikel 20 und 21 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) die Beachtung der in Artikel 8
derselben Richtlinie aufgeführten politischen Ziele zu gewähr-
leisten.

KAPITEL III

VERPFLICHTUNGEN FÜR BETREIBER UND VERFAHREN DER
MARKTPRÜFUNG

Artikel 6

Zugangsberechtigungssysteme und andere Einrichtungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Bezug auf die
Zugangsberechtigung für digitale Fernseh- und Rundfunkdiens-
te, die an Zuschauer und Hörer in der Gemeinschaft aus-
gestrahlt werden, unabhängig von der Art der Übertragung die
in Anhang I Teil I festgelegten Bedingungen gelten.

(2) Anhang I kann nach dem in Artikel 14 Absatz 3
genannten Verfahren geändert werden, wenn dies aufgrund
kommerzieller und technologischer Entwicklungen angezeigt
erscheint.

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten
ihren nationalen Regulierungsbehörden gestatten, möglichst
bald nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach in
regelmäßigen Zeitabständen die gemäß diesem Artikel ange-
wandten Bedingungen zu überprüfen, indem sie nach Arti-
kel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
eine Marktanalyse vornehmen, um festzustellen, ob die ange-
wandten Bedingungen beibehalten, geändert oder aufgehoben
werden sollen.

Sollten die nationalen Regulierungsbehörden aufgrund der
Marktanalyse zu der Auffassung gelangen, dass ein oder meh-
rere Betreiber nicht über eine beträchtliche Marktmacht auf
dem relevanten Markt verfügen, so können sie die Bedingungen
in Bezug auf diese Betreiber gemäß den Verfahren der Artikel
6 und 7 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) ändern
oder aufheben, allerdings nur insoweit, als

a) die Zugangsmöglichkeiten der Endnutzer zu bestimmten,
unter Artikel 31 der Richtlinie 2002/22/EG (Universal-
dienstrichtlinie) fallenden Rundfunk- und Fernsehübertra-
gungen und Übertragungskanälen und -diensten durch eine
derartige Änderung oder Aufhebung nicht negativ beein-
flusst werden;

b) die Aussichten für einen wirksamen Wettbewerb auf den
Märkten für

i) digitale Fernseh- und Rundfunkdienste des Einzelhan-
dels und

ii) Zugangsberechtigungssysteme und andere zugehörige
Einrichtungen

durch eine derartige Änderung oder Aufhebung nicht nega-
tiv beeinflusst werden.

Die Änderung oder Aufhebung von Bedingungen ist den hier-
von betroffenen Parteien rechtzeitig anzukündigen.

(4) Die gemäß diesem Artikel angewandten Bedingungen
berühren nicht die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, Verpflichtun-
gen in Bezug auf die Darstellungsaspekte elektronischer Pro-
grammführer und ähnlicher Anzeige- und Orientierungshilfen
festzulegen.

Artikel 7

Überprüfung früherer Verpflichtungen in Bezug auf
Zugang und Zusammenschaltung

(1) Die Mitgliedstaaten erhalten alle Verpflichtungen in
Bezug auf Zugang und Zusammenschaltung, die vor dem
Inkrafttreten dieser Richtlinie gemäß den Artikeln 4, 6, 7, 8,
11, 12 und 14 der Richtlinie 97/33/EG, Artikel 16 der Richt-
linie 98/10/EG sowie Artikel 7 und 8 der Richtlinie 92/44/EG
für Unternehmen galten, die öffentliche Kommunikationsnetze
und/oder -dienste bereitstellen, so lange aufrecht, bis diese Ver-
pflichtungen überprüft wurden und eine Feststellung gemäß
Absatz 3 getroffen wurde.

(2) Die Kommission gibt die relevanten Märkte für die in
Absatz 1 genannten Verpflichtungen in der ersten Empfehlung
über die relevanten Produkt- und Dienstmärkte und in der Ent-
scheidung zur Festlegung länderübergreifender Märkte an, die
gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenricht-
linie) zu erlassen ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden möglichst bald nach dem Inkrafttreten
dieser Richtlinie und danach in regelmäßigen Abständen eine
Marktanalyse nach Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rah-
menrichtlinie) vornehmen, um festzustellen, ob diese Verpflich-
tungen beibehalten, geändert oder aufgehoben werden sollen.
Die Änderung oder Aufhebung von Verpflichtungen ist den
hiervon betroffenen Parteien rechtzeitig anzukündigen.

Artikel 8

Auferlegung, Änderung oder Aufhebung von
Verpflichtungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden befugt sind, die in den Artikeln 9 bis 13
genannten Verpflichtungen aufzuerlegen.

(2) Wird ein Betreiber aufgrund einer Marktanalyse nach
Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) als
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Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht auf einem bestimmten
Markt eingestuft, so erlegt die nationale Regulierungsbehörde
diesem im erforderlichen Umfang die in den Artikeln 9 bis 13
der vorliegenden Richtlinie genannten Verpflichtungen auf.

(3) Unbeschadet

� der Artikel 5 Absätze 1 und 2 und des Artikels 6,

� der Artikel 12 und 13 der Richtlinie 2002/21/EG (Rah-
menrichtlinie), der Bedingung 7 in Teil B des Anhangs der
Richtlinie 2002/20/EG (Genehmigungsrichtlinie), die
gemäß Artikel 6 Absatz 1 jener Richtlinie angewandt wird,
sowie der Artikel 27, 28 und 30 der Richtlinie
2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) oder der einschlägi-
gen Bestimmungen der Richtlinie 97/66/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikati-
on (1), die Verpflichtungen für Unternehmen enthalten, mit
Ausnahme jener, die als Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht eingestuft wurden, oder

� der Notwendigkeit der Einhaltung internationaler Verpflich-
tungen

erlegen die nationalen Regulierungsbehörden Betreibern, die
nicht gemäß Absatz 2 eingestuft wurden, die in den Artikeln 9
bis 13 genannten Verpflichtungen nicht auf.

Wenn eine nationale Regulierungsbehörde unter außergewöhn-
lichen Umständen beabsichtigt, Betreibern mit beträchtlicher
Marktmacht andere als die in den Artikeln 9 bis 13 genannten
Verpflichtungen in Bezug auf Zugang und Zusammenschaltung
aufzuerlegen, so unterbreitet sie der Kommission einen entspre-
chenden Antrag. Die Kommission trifft gemäß Artikel 14
Absatz 2 eine Entscheidung, mit der der nationalen Regulie-
rungsbehörde gestattet oder untersagt wird, diese Maßnahmen
zu ergreifen.

(4) Die nach diesem Artikel auferlegten Verpflichtungen
müssen der Art des aufgetretenen Problems entsprechen und
müssen im Hinblick auf die Ziele des Artikels 8 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) angemessen und gerechtfertigt
sein. Die Verpflichtungen dürfen nur nach der Anhörung
gemäß den Artikeln 6 und 7 jener Richtlinie auferlegt werden.

(5) Im Zusammenhang mit Absatz 3 Unterabsatz 1 dritter
Gedankenstrich unterrichten die nationalen Regulierungsbehör-
den die Kommission gemäß dem Verfahren des Artikels 7 der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) über ihre Entschei-
dung, Marktteilnehmern Verpflichtungen aufzuerlegen, diese zu
ändern oder aufzuheben.

Artikel 9

Transparenzverpflichtung

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden können Betreibern
gemäß Artikel 8 Verpflichtungen zur Transparenz in Bezug auf

die Zusammenschaltung und/oder den Zugang auferlegen,
wonach diese bestimmte Informationen, z. B. Informationen
zur Buchführung, technische Spezifikationen, Netzmerkmale,
Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen sowie Tarife, ver-
öffentlichen müssen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden können insbeson-
dere von Betreibern mit Gleichbehandlungsverpflichtungen die
Veröffentlichung eines Standardangebots verlangen, das hinrei-
chend entbündelt ist, um sicherzustellen, dass Unternehmen
nicht für Leistungen zahlen müssen, die für den gewünschten
Dienst nicht erforderlich sind, und in dem die betreffenden
Dienstangebote dem Marktbedarf entsprechend in einzelne
Komponenten aufgeschlüsselt und die entsprechenden Bedin-
gungen einschließlich der Tarife angegeben werden. Die natio-
nalen Regulierungsbehörden sind unter anderem befugt, Ände-
rungen des Standardangebots vorzuschreiben, um den nach
dieser Richtlinie auferlegten Verpflichtungen zur Geltung zu
verhelfen.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden können genau
festlegen, welche Informationen mit welchen Einzelheiten in
welcher Form zur Verfügung zu stellen sind.

(4) Obliegen einem Betreiber Verpflichtungen nach Artikel
12 hinsichtlich der Entbündelung des Zugangs zur Teilnehmer-
anschlussleitung mit doppeladrigem Metallkabel, so stellen die
nationalen Regulierungsbehörden ungeachtet des Absatzes 3
sicher, dass ein Standardangebot veröffentlicht wird, das min-
destens die in Anhang II genannten Komponenten umfasst.

(5) Anhang II kann entsprechend den Marktentwicklungen
oder technologischen Entwicklungen nach dem Verfahren des
Artikels 14 Absatz 3 geändert werden.

Artikel 10

Gleichbehandlungsverpflichtung

(1) Eine nationale Regulierungsbehörde kann gemäß Arti-
kel 8 Gleichbehandlungsverpflichtungen in Bezug auf die
Zusammenschaltung und/oder den Zugang auferlegen.

(2) Die Gleichbehandlungsverpflichtungen stellen insbeson-
dere sicher, dass der betreffende Betreiber anderen Unterneh-
men, die gleichartige Dienste erbringen, unter den gleichen
Umständen gleichwertige Bedingungen bietet und Dienste und
Informationen für Dritte zu den gleichen Bedingungen und mit
der gleichen Qualität bereitstellt wie für seine eigenen Produkte
oder die seiner Tochter- oder Partnerunternehmen.

Artikel 11

Verpflichtung zur getrennten Buchführung

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß
Artikel 8 für bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit
der Zusammenschaltung und/oder dem Zugang eine getrennte
Buchführung vorschreiben.(1) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.
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Die nationalen Regulierungsbehörden können insbesondere
von einem vertikal integrierten Unternehmen verlangen, seine
Großkundenpreise und internen Kostentransfers transparent zu
gestalten, unter anderem um sicherzustellen, dass eine etwaige
Gleichbehandlungsverpflichtung gemäß Artikel 10 befolgt
wird, oder um gegebenenfalls eine unlautere Quersubventionie-
rung zu verhindern. Die nationalen Regulierungsbehörden kön-
nen das zu verwendende Format und die zu verwendende
Buchführungsmethode festlegen.

(2) Um leichter überprüfen zu können, ob die Transparenz-
und die Nichtdiskriminierungsverpflichtung eingehalten wer-
den, können die nationalen Regulierungsbehörden unbeschadet
des Artikels 5 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
verlangen, dass die Buchungsunterlagen einschließlich Daten
über die von Dritten erhaltenen Beträge auf Anforderung vor-
gelegt werden. Die nationalen Regulierungsbehörden können
diese Informationen veröffentlichen, soweit dies zu einem offe-
nen, wettbewerbsorientierten Markt beiträgt; dabei sind die
Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft zur
Wahrung von Geschäftsgeheimnissen einzuhalten.

Artikel 12

Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang zu bestimmten
Netzeinrichtungen und deren Nutzung

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden können gemäß
Artikel 8 Betreiber dazu verpflichten, berechtigten Anträgen
auf Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und zugehöri-
gen Einrichtungen und auf deren Nutzung stattzugeben, unter
anderem wenn die nationale Regulierungsbehörde der Auffas-
sung ist, dass die Verweigerung des Zugangs oder unangemes-
sene Bedingungen mit ähnlicher Wirkung die Entwicklung
eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes auf Endver-
braucherebene behindern oder den Interessen der Endnutzer
zuwiderlaufen würden.

Betreibern darf unter anderem Folgendes auferlegt werden:

a) die Verpflichtung, Dritten Zugang zu bestimmten Netz-
komponenten und/oder -einrichtungen, einschließlich des
entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss, zu
gewähren;

b) mit Unternehmen, die einen Antrag auf Zugang stellen,
nach Treu und Glauben zu verhandeln;

c) die Verpflichtung, den bereits gewährten Zugang zu Ein-
richtungen nicht nachträglich zu verweigern;

d) die Verpflichtung, bestimmte Dienste zu Großhandels-
bedingungen zwecks Weitervertrieb durch Dritte anzubie-
ten;

e) die Verpflichtung, offenen Zugang zu technischen Schnitt-
stellen, Protokollen oder anderen Schlüsseltechnologien zu
gewähren, die für die Interoperabilität von Diensten oder
Diensten für virtuelle Netze unverzichtbar sind;

f) die Verpflichtung, Kollokation oder andere Formen der
gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen wie Gebäuden,
Leitungen und Masten zu ermöglichen;

g) die Verpflichtung, bestimmte für die Interoperabilität
durchgehender Nutzerdienste notwendige Voraussetzungen
zu schaffen, einschließlich der Bereitstellung von Einrich-
tungen für intelligente Netzdienste oder Roaming in Mobil-
funknetzen;

h) die Verpflichtung, Zugang zu Systemen für die Betriebs-
unterstützung oder ähnlichen Softwaresystemen zu gewäh-
ren, die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs bei
der Bereitstellung von Diensten notwendig sind;

i) die Verpflichtung zur Zusammenschaltung von Netzen
oder Netzeinrichtungen.

Die nationalen Regulierungsbehörden können diese Verpflich-
tungen mit Bedingungen in Bezug auf Fairness, Billigkeit und
Rechtzeitigkeit verknüpfen.

(2) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden prüfen, ob
die Verpflichtungen nach Absatz 1 aufzuerlegen sind, insbeson-
dere bei der Beurteilung der Frage, ob derartige Verpflichtun-
gen in einem angemessenen Verhältnis zu den Zielen gemäß
Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) stehen,
tragen sie insbesondere den folgenden Faktoren Rechnung:

a) technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit der Nutzung
oder Installation konkurrierender Einrichtungen angesichts
des Tempos der Marktentwicklung, wobei die Art und der
Typ der Zusammenschaltung und des Zugangs berücksich-
tigt werden;

b) Möglichkeit der Gewährung des vorgeschlagenen Zugangs
angesichts der verfügbaren Kapazität;

c) Anfangsinvestition des Eigentümers der Einrichtung unter
Berücksichtigung der Investitionsrisiken;

d) Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung des Wett-
bewerbs;

e) gegebenenfalls gewerbliche Schutzrechte oder Rechte an
geistigem Eigentum;

f) Bereitstellung europaweiter Dienste.

Artikel 13

Verpflichtung zur Preiskontrolle und Kostenrechnung

(1) Weist eine Marktanalyse darauf hin, dass ein Betreiber
aufgrund eines Mangels an wirksamem Wettbewerb seine
Preise zum Nachteil der Endnutzer auf einem übermäßig hohen
Niveau halten oder Preisdiskrepanzen praktizieren könnte, so
kann die nationale Regulierungsbehörde dem betreffenden
Betreiber gemäß Artikel 8 hinsichtlich bestimmter Arten von
Zusammenschaltung und/oder Zugang Verpflichtungen betref-
fend die Kostendeckung und die Preiskontrolle einschließlich
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kostenorientierter Preise auferlegen und ihm bestimmte Auf-
lagen in Bezug auf Kostenrechnungsmethoden erteilen. Die
nationalen Regulierungsbehörden tragen den Investitionen des
Betreibers Rechnung und ermöglichen ihm eine angemessene
Rendite für das entsprechend eingesetzte Kapital, wobei die
damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen sind.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass
alle vorgeschriebenen Kostendeckungsmechanismen und Tarif-
systeme die wirtschaftliche Effizienz und einen nachhaltigen
Wettbewerb fördern und für die Verbraucher möglichst vorteil-
haft sind. In diesem Zusammenhang können die nationalen
Regulierungsbehörden auch Preise berücksichtigen, die auf ver-
gleichbaren, dem Wettbewerb geöffneten Märkten gelten.

(3) Wurde ein Betreiber dazu verpflichtet, seine Preise an
den Kosten zu orientieren, so obliegt es dem betreffenden
Betreiber, gegebenenfalls nachzuweisen, dass die Preise sich aus
den Kosten sowie einer angemessenen Investitionsrendite
errechnen. Zur Ermittlung der Kosten einer effizienten Leis-
tungsbereitstellung können die nationalen Regulierungsbehör-
den eine von der Kostenberechnung des Unternehmens unab-
hängige Kostenrechnung anstellen. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden können von einem Betreiber die umfassende
Rechtfertigung seiner Preise und gegebenenfalls deren Anpas-
sung verlangen.

(4) Falls im Interesse der Preiskontrolle eine Kostenrech-
nungsmethode vorgeschrieben wird, stellen die nationalen
Regulierungsbehörden sicher, dass eine Beschreibung der Kos-
tenrechnungsmethode öffentlich verfügbar gemacht wird, in
der zumindest die wichtigsten Kostenarten und die Regeln der
Kostenzuweisung aufgeführt werden. Die Anwendung der Kos-
tenrechnungsmethode wird von einer qualifizierten unabhängi-
gen Stelle überprüft. Eine diesbezügliche Erklärung wird jähr-
lich veröffentlicht.

KAPITEL IV

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

Artikel 14

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 22 der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eingesetzten Kommunika-
tionsausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 15

Informationsveröffentlichung und -zugang

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die spezifischen
Verpflichtungen, die Unternehmen gemäß dieser Richtlinie auf-
erlegt werden, unter Angabe der betreffenden Produkte bzw.
Dienste und geografischen Märkte veröffentlicht werden. Sie
tragen dafür Sorge, dass aktuelle Informationen, sofern es sich
nicht um vertrauliche Informationen, insbesondere Geschäfts-
geheimnisse, handelt, für alle interessierten Parteien in leicht
zugänglicher Form öffentlich zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine
Kopie aller veröffentlichten Informationen. Die Kommission
stellt diese Informationen in einer unmittelbar zugänglichen
Form zur Verfügung und leitet sie gegebenenfalls an den Kom-
munikationsausschuss weiter.

Artikel 16

Notifizierung

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission spätes-
tens zu dem in Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten
Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung der Richtlinie die
für die Aufgaben gemäß dieser Richtlinie zuständigen nationa-
len Regulierungsbehörden.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden notifizieren der
Kommission die Betreiber, von denen im Sinne dieser Richt-
linie angenommen wird, dass sie über beträchtliche Markt-
macht verfügen, sowie die Verpflichtungen, die ihnen nach die-
ser Richtlinie auferlegt wurden. Etwaige Änderungen der den
Unternehmen auferlegten Verpflichtungen oder bei den von
dieser Richtlinie betroffenen Unternehmen sind der Kommis-
sion unverzüglich zu notifizieren.

Artikel 17

Überprüfungsverfahren

Die Kommission prüft regelmäßig die Durchführung dieser
Richtlinie und erstattet dem Europäischen Parlament und dem
Rat darüber Bericht, erstmals spätestens drei Jahre nach dem in
Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 festgelegten Zeitpunkt des
Beginns der Anwendung dieser Richtlinie. Hierzu kann sie
Informationen von den Mitgliedstaaten einholen, die ohne
unangemessene Verzögerung zu liefern sind.

Artikel 18

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum
24. Juli 2003 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie set-
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Bestimmungen ab dem 25. Juli 2003 an.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachträgli-
chen Änderungen mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 20

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 7. März 2002.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. C. APARICIO
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ANHANG I

BEDINGUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZU DIGITALEN FERNSEH- UND RUNDFUNKDIENSTEN, DIE AN
ZUSCHAUER UND HÖRER IN DER GEMEINSCHAFT AUSGESTRAHLT WERDEN

Teil I: Bedingungen für Zugangsberechtigungssysteme gemäß Artikel 6 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten stellen gemäß Artikel 6 sicher, dass in Bezug auf die Zugangsberechtigung für digitale Rundfunk-
und Fernsehdienste, die an Zuschauer und Hörer in der Gemeinschaft ausgestrahlt werden, unabhängig von der Art der
Übertragung die nachfolgend genannten Bedingungen gelten:

a) In der Gemeinschaft betriebene Zugangsberechtigungssysteme müssen technisch so ausgelegt sein, dass sie die kos-
tengünstige Kontrollübergabe gestatten und damit Netzbetreibern auf lokaler oder regionaler Ebene die vollständige
Kontrolle der Dienste ermöglichen, die solche Zugangsberechtigungssysteme nutzen.

b) Alle Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten, die Zugangsdienste für das digitale Fernsehen und den digitalen
Rundfunk bereitstellen und auf deren Zugangsdienste die Sendeanstalten angewiesen sind, um jegliche Gruppe mög-
licher Zuschauer oder Hörer zu erreichen, sind unabhängig von der Art der Übertragung verpflichtet:

� allen Sendeanstalten zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen und unter Einhaltung
des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts technische Dienste anzubieten, die es ermöglichen, dass die digital
übertragenen Dienste der Sendeanstalt von Zuschauern oder Hörern empfangen werden können, die über vom
Diensteanbieter bereitgestellte Decoder verfügen und damit empfangsberechtigt sind;

� über ihre Tätigkeit als Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten getrennt Buch zu führen.

c) Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte an Zugangsberechtigungsprodukten und -systemen stellen bei der Lizenzver-
gabe an Hersteller von Verbrauchergeräten sicher, dass die Vergabe zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminie-
renden Bedingungen erfolgt. Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte machen unter Berücksichtigung technischer
und wirtschaftlicher Faktoren die Lizenzvergabe nicht von Bedingungen abhängig, die die Integration

� einer gemeinsamen Schnittstelle zur Zusammenschaltung mit diversen anderen Zugangssystemen in ein
bestimmtes Produkt unterbinden, behindern oder erschweren, oder

� spezifischer Mittel eines anderen Zugangssystems in ein bestimmtes Produkt unterbinden, behindern oder
erschweren, sofern der Lizenznehmer die entsprechenden angemessenen Bedingungen einhält, die � soweit er
selbst betroffen ist � die Sicherheit von Transaktionen der Betreiber von Zugangsberechtigungssystemen
gewährleisten.

Teil II: Andere Einrichtungen, die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) Bedingungen unterworfen
werden können

a) Zugang zu Anwendungsprogramm-Schnittstellen (API)

b) Zugang zu elektronischen Programmführern (EPG).
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ANHANG II

MINDESTBESTANDTEILE DES VON GEMELDETEN BETREIBERN ZU VERÖFFENTLICHENDEN
STANDARDANGEBOTS FÜR DEN ENTBÜNDELTEN ZUGANG ZUR DOPPELADER-METALLLEITUNG DES

TEILNEHMERANSCHLUSSES

Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck

a) �Teilnetz� eine Teilkomponente des Teilnehmeranschlusses, die den Netzabschlusspunkt am Standort des Teilneh-
mers mit einem Konzentrationspunkt oder einem festgelegten zwischengeschalteten Zugangspunkt des öffentlichen
Telefonfestnetzes verbindet;

b) �entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss� den vollständig entbündelten sowie den gemeinsamen Zugang
zum Teilnehmeranschluss; eine Änderung der Eigentumsverhältnisse beim Teilnehmeranschluss ist damit nicht ver-
bunden;

c) �vollständig entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss� die Bereitstellung des Zugangs zum Teilnehmer-
anschluss oder zum Teilnetz des gemeldeten Betreibers für einen Begünstigten in der Weise, dass die Nutzung des
gesamten Frequenzspektrums der Doppelader-Metallleitung ermöglicht wird;

d) �gemeinsamer Zugang zum Teilnehmeranschluss� die Bereitstellung des Zugangs zum Teilnehmeranschluss oder
zum Teilnetz des gemeldeten Betreibers für einen Begünstigten in der Weise, dass die Nutzung des nicht für sprach-
gebundene Dienste genutzten Frequenzspektrums der Doppelader-Metallleitung ermöglicht wird; der Teilnehmer-
anschluss wird vom gemeldeten Betreiber weiterhin für die Bereitstellung des Telefondienstes für die Öffentlichkeit
eingesetzt.

A. Bedingungen für den entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss

1. Netzbestandteile, zu denen der Zugang angeboten wird � dabei handelt es sich insbesondere um:

a) Zugang zu Teilnehmeranschlüssen;

b) im Falle des gemeinsamen Zugangs zum Teilnehmeranschluss: Zugang zum nicht für sprachgebundene
Dienste genutzten Frequenzspektrum eines Teilnehmeranschlusses.

2. Angaben zu den Standorten für den physischen Zugang (1) und zur Verfügbarkeit von Teilnehmeranschlüssen
in bestimmten Teilen des Zugangsnetzes.

3. Technische Voraussetzungen für den Zugang zu Teilnehmeranschlüssen und für deren Nutzung, einschließlich
der technischen Daten der Doppelader-Metallleitung des Teilnehmeranschlusses.

4. Auftrags- und Bereitstellungsverfahren sowie Nutzungsbeschränkungen.

B. Kollokationsdienste

1. Angaben zu den relevanten Standorten des gemeldeten Betreibers (1).

2. Kollokationsmöglichkeiten an den in Nummer 1 genannten Standorten (einschließlich physische Kollokation
und gegebenenfalls Fernkollokation und virtuelle Kollokation).

3. Gerätemerkmale: Etwaige Beschränkungen in Bezug auf die Einrichtungen, die in Kollokation untergebracht
werden können.

4. Sicherheitsfragen: Maßnahmen der gemeldeten Betreiber, um die Sicherheit ihrer Standorte zu gewährleisten.

5. Zutrittsvorschriften für Mitarbeiter konkurrierender Betreiber.

6. Sicherheitsanforderungen.

7. Regeln für die Raumzuweisung bei begrenztem Kollokationsraum.

8. Bedingungen, unter denen Begünstigte die verfügbaren Kollokationsstandorte oder Standorte, für die eine Kollo-
kation wegen fehlender Kapazitäten abgelehnt wurde, besichtigen können.

(1) Die Bereitstellung dieser Informationen kann im Interesse der öffentlichen Sicherheit auf Interessierte beschränkt werden.
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C. Informationstechnische Systeme

Bedingungen für den Zugang zu Betriebsunterstützungssystemen, informationstechnischen Systemen oder Daten-
banken des gemeldeten Betreibers für Vorbestellung, Bereitstellung, Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung.

D. Lieferbedingungen

1. Bearbeitungsfrist für Anträge auf Bereitstellung von Diensten und Einrichtungen; Vereinbarungen über den
Dienstumfang, Verfahren für die Fehlerbehebung und Verfahren zur Wiederherstellung normaler Funktions-
bedingungen sowie Parameter für die Dienstqualität.

2. Übliche Vertragsbedingungen, einschließlich etwaiger Entschädigung bei Nichteinhaltung von Bearbeitungsfris-
ten.

3. Preise oder Preisberechnungsformeln für alle oben genannten Komponenten, Funktionen und Einrichtungen.
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RICHTLINIE 2002/20/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 7. März 2002

über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste
(Genehmigungsrichtlinie)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die öffentliche Anhörung zu dem Bericht von 1999
über den Rechtsrahmen für Kommunikationsdienste,
deren Ergebnisse sich in der Mitteilung der Kommission
vom 26. April 2000 widerspiegeln, sowie die Feststel-
lungen der Kommission in ihren Mitteilungen über den
Fünften und Sechsten Bericht über die Umsetzung des
Reformpakets für den Telekommunikationssektor haben
bestätigt, dass eine stärker harmonisierte und weniger
schwerfällige Regelung des Marktzugangs für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste in der ganzen
Gemeinschaft notwendig ist.

(2) Die Konvergenz der unterschiedlichen elektronischen
Kommunikationsnetze und -dienste und ihrer Technolo-
gien verlangt eine Genehmigungsregelung, die für alle
vergleichbaren Dienste in gleicher Weise und unabhän-
gig von der eingesetzten Technologie gilt.

(3) Ziel dieser Richtlinie ist es, einen rechtlichen Rahmen
für die freie Bereitstellung elektronischer Kommunikati-
onsnetze und -dienste zu schaffen, wobei diese lediglich
den Bestimmungen dieser Richtlinie und etwaigen Ein-
schränkungen gemäß Artikel 46 Absatz 1 des Vertrags,
insbesondere Maßnahmen betreffend die öffentliche
Ordnung, die öffentliche Sicherheit und die öffentliche
Gesundheit unterliegt.

(4) Diese Richtlinie regelt die Genehmigung aller elektro-
nischen Kommunikationsnetze und -dienste unabhängig
davon, ob sie für die Allgemeinheit bereitgestellt werden
oder nicht. Dies ist wichtig, damit dafür gesorgt ist, dass

für beide Gruppen von Anbietern objektive, transparen-
te, nichtdiskriminierende und verhältnismäßige Rechte,
Bedingungen und Verfahren gelten.

(5) Diese Richtlinie gilt nur dann für die Einräumung von
Rechten für die Nutzung von Funkfrequenzen, wenn die
Nutzung mit der Bereitstellung eines elektronischen
Kommunikationsnetzes oder -dienstes, normalerweise
gegen Entgelt, verbunden ist. Die Eigennutzung von
Funkendgeräten auf der Grundlage der nicht ausschließ-
lichen Nutzung bestimmter Funkfrequenzen durch einen
Nutzer, die nicht im Zusammenhang mit einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit steht, wie zum Beispiel die Nut-
zung eines CB-Bands durch Funkamateure, stellt keine
Bereitstellung eines elektronischen Kommunikationsnet-
zes oder -dienstes dar und unterliegt daher nicht dieser
Richtlinie. Diese Nutzung wird von der Richtlinie
1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekom-
munikationsendeinrichtungen und die gegenseitige
Anerkennung ihrer Konformität (4) erfasst.

(6) Die Bestimmungen über den freien Verkehr mit
Zugangskontrollsystemen und die freie Bereitstellung
von auf derartigen Systemen beruhenden geschützten
Diensten sind in der Richtlinie 98/84/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. November
1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskontrol-
lierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten (5)
niedergelegt. Die Genehmigung dieser Systeme und
Dienste braucht daher nicht im Rahmen der vorliegen-
den Richtlinie geregelt zu werden.

(7) Für die Genehmigung elektronischer Kommunikations-
netze und -dienste sollte das am wenigsten schwerfällige
Genehmigungssystem gewählt werden, um die Entwick-
lung neuer elektronischer Kommunikationsdienste und
gesamteuropäischer Kommunikationsnetze und -dienste
zu fördern und um Anbietern und Nutzern dieser
Dienste die Möglichkeit zu geben, von den Größenvor-
teilen des Binnenmarktes zu profitieren.

(8) Diese Ziele lassen sich am besten durch eine Allgemein-
genehmigung für alle elektronischen Kommunikations-
netze und -dienste erreichen, bei der keine ausdrückliche
Entscheidung und kein Verwaltungsakt seitens der natio-
nalen Regulierungsbehörde notwendig sind und sich die
verfahrensrechtlichen Erfordernisse auf die Notifizierung
beschränken. Wenn die Mitgliedstaaten vorschreiben,
dass die Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 230 und ABl. C 270 E vom
25.9.2001, S. 182.

(2) ABl. C 123 vom 25.4.2001, S. 55.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 1. März 2001

(ABl. C 277 vom 1.10.2001, S. 116), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 17. September 2001 (ABl. C 337 vom 30.11.2001, S.
18) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. Dezember
2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates
vom 14. Februar 2002.

(4) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10.
(5) ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 54.
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oder -dienste die Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müs-
sen, so können sie auch verlangen, dass die Meldung
durch eine rechtlich anerkannte postalische oder elektro-
nische Bestätigung des Eingangs der Meldung belegt
wird. Diese Bestätigung sollte keinesfalls in einem Ver-
waltungsakt der nationalen Regulierungsbehörde, bei der
die Meldung zu erfolgen hat, bestehen oder einen der-
artigen Verwaltungsakt erfordern.

(9) Die mit einer Allgemeingenehmigung verbundenen
Rechte und Pflichten eines Unternehmens müssen aus-
drücklich in diese Genehmigung eingeschlossen werden,
damit in der ganzen Gemeinschaft gleiche Wettbewerbs-
bedingungen gelten und grenzüberschreitende Verhand-
lungen über die Zusammenschaltung öffentlicher Kom-
munikationsnetze erleichtert werden.

(10) Die Allgemeingenehmigung berechtigt Unternehmen,
die für die Allgemeinheit elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste bereitstellen, die Zusammenschal-
tung nach den Bestimmungen der Richtlinie
2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen
Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen
sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (1)
auszuhandeln. Unternehmen, die für andere Abnehmer
als die Allgemeinheit elektronische Kommunikations-
netze und -dienste bereitstellen, können die Zusammen-
schaltung zu kommerziellen Bedingungen aushandeln.

(11) Die Einräumung besonderer Rechte kann auch weiterhin
für die Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern
einschließlich Kurzvorwahl des nationalen Nummern-
plans notwendig sein. Nutzungsrechte für Nummern
können auch aufgrund eines europäischen Nummern-
plans zugewiesen werden, z. B. der virtuelle Ländercode
�3883�, der den Mitgliedsländern der Europäischen Kon-
ferenz der Verwaltungen für Post und Fernmeldewesen
(CEPT) zugewiesen wurde. Diese Nutzungsrechte sollten
nur eingeschränkt werden, wenn dies angesichts des
begrenzten Frequenzspektrums unumgänglich und zur
Sicherung einer effizienten Nutzung desselben notwen-
dig ist.

(12) Mit dieser Richtlinie wird keine Vorentscheidung darü-
ber getroffen, ob Funkfrequenzen unmittelbar den
Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze oder
-dienste oder den Rechtsträgern zugewiesen werden, die
diese Netze oder Dienste nutzen. Bei diesen Rechtsträ-
gern kann es sich um Anbieter von Rundfunk- oder
Fernsehinhalten handeln. Unbeschadet der von den Mit-
gliedstaaten festgelegten speziellen Kriterien und Verfah-
ren zur Vergabe von Nutzungsrechten für Funkfrequen-
zen an Anbieter von Rundfunk- oder Fernsehinhalts-
diensten zur Verfolgung von im allgemeinen Interesse
liegenden Zielen im Einklang mit dem Gemeinschafts-
recht sollte das Verfahren zur Zuteilung von Funkfre-
quenzen unter allen Umständen objektiv, transparent,
nichtdiskriminierend und verhältnismäßig sein. Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs müssen nationale
Beschränkungen der durch Artikel 49 des Vertrags

gewährleisteten Rechte objektiv gerechtfertigt und ver-
hältnismäßig sein und dürfen nicht über das hinaus-
gehen, was zur Erreichung der von den Mitgliedstaaten
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht festgelegten
Ziele des Allgemeininteresses erforderlich ist. Die Ver-
antwortung für die Einhaltung der mit dem Recht zur
Nutzung einer Funkfrequenz verbundenen Verpflichtun-
gen und der mit der Allgemeingenehmigung verbunde-
nen Bedingungen sollte unter allen Umständen bei dem
Unternehmen liegen, dem das Recht zur Nutzung der
Funkfrequenz gewährt wurde.

(13) Als Teil des Verfahrens für die Vergabe von Nutzungs-
rechten für eine Funkfrequenz können die Mitgliedstaa-
ten überprüfen, ob der Antragsteller in der Lage sein
wird, die mit diesen Rechten verknüpften Bedingungen
zu erfüllen. Zu diesem Zweck kann der Antragsteller
aufgefordert werden, die Informationen vorzulegen, die
zum Nachweis seiner Fähigkeit, diese Bedingungen zu
erfüllen, erforderlich sind. Werden diese Informationen
nicht vorgelegt, kann der Antrag auf das Nutzungsrecht
für eine Funkfrequenz abgelehnt werden.

(14) Die Mitgliedstaaten sind weder dazu verpflichtet noch
daran gehindert, Rechte zur Nutzung von Nummern
ihres jeweiligen nationalen Nummerierungsplans oder
Rechte zur Installation von Anlagen anderen Unterneh-
men als den Anbietern elektronischer Kommunikations-
netze oder -dienste zu gewähren.

(15) Die Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmigung
und an besondere Nutzungsrechte geknüpft werden kön-
nen, sollten auf das absolut Notwendige beschränkt wer-
den, damit die Anforderungen und Verpflichtungen des
Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften, die mit dem Gemeinschaftsrecht im Ein-
klang stehen, erfüllt werden.

(16) Bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diens-
ten, die nicht für die Allgemeinheit bereitgestellt werden,
sollten weniger zahlreiche und weniger strenge Bedin-
gungen vorgeschrieben werden als für die elektronischen
Kommunikationsnetze und -dienste, die für die All-
gemeinheit bereitgestellt werden.

(17) Besondere Pflichten, die Anbietern elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste mit beträchtlicher Markt-
macht im Sinne der Richtlinie 2002/21/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über
einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenricht-
linie) (2) nach dem Gemeinschaftsrecht auferlegt werden
können, sollten von den mit einer Allgemeingenehmi-
gung verbundenen allgemeinen Rechten und Pflichten
getrennt werden.

(18) Die Allgemeingenehmigung sollte nur Bedingungen ent-
halten, die speziell für den Bereich der elektronischen
Kommunikation gelten. Sie sollte nicht an Bedingungen

(1) Siehe Seite 7 dieses Amtsblatts. (2) Siehe Seite 33 dieses Amtsblatts.
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geknüpft werden, die bereits aufgrund anderer, nicht
branchenspezifischer nationaler Rechtsvorschriften ein-
zuhalten sind. Die nationalen Regulierungsbehörden
können Netzbetreiber und Diensteanbieter jedoch über
andere Rechtsvorschriften unterrichten, die ihre
Geschäftstätigkeit betreffen, z. B. durch Verweise auf
ihren Internet-Seiten.

(19) Der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Entscheidun-
gen über die Gewährung von Nutzungsrechten für Fre-
quenzen oder Nummern kann dadurch entsprochen
werden, dass diese Entscheidungen über eine Website
öffentlich zugänglich gemacht werden.

(20) Das gleiche Unternehmen, beispielsweise ein Kabelnetz-
betreiber, kann sowohl einen elektronischen Kommuni-
kationsdienst wie etwa die Übermittlung von Fernsehsig-
nalen als auch Dienste bereitstellen, die nicht unter diese
Richtlinie fallen, wie etwa die Vermarktung eines Ange-
bots von Rundfunk- oder Fernsehinhaltsübertragungs-
diensten; daher können diesem Unternehmen hinsicht-
lich seiner Tätigkeit als Anbieter oder Vermittler von
Inhalten nach anderen Bestimmungen als nach dieser
Richtlinie zusätzliche Verpflichtungen auferlegt werden,
ohne dass die im Anhang enthaltene Liste der Bedingun-
gen dadurch berührt würde.

(21) Bei der Gewährung von Nutzungsrechten für Funkfre-
quenzen oder Nummern oder von Rechten zur Installa-
tion von Einrichtungen können die zuständigen Behör-
den die Unternehmen, denen sie diese Rechte gewähren,
über die einschlägigen Bedingungen in der Allgemeinge-
nehmigung unterrichten.

(22) Ist in einem bestimmten Bereich die Nachfrage nach
Funkfrequenzen größer als das verfügbare Angebot,
sollte bei der Zuteilung dieser Frequenzen ein ordnungs-
gemäßes und transparentes Verfahren eingehalten wer-
den, damit unzulässige Diskriminierungen vermieden
und diese knappen Güter optimal genutzt werden.

(23) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten bei der
Festlegung von Kriterien für auf Wettbewerb beruhende
oder vergleichende Auswahlverfahren sicherstellen, dass
die in Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmen-
richtlinie) genannten Ziele erreicht werden. Es stünde
daher nicht im Widerspruch zu dieser Richtlinie, wenn
die Anwendung objektiver, nicht diskriminierender und
verhältnismäßiger Auswahlkriterien zur Förderung des
Wettbewerbs dazu führen würde, dass bestimmte Unter-
nehmen von einem wettbewerbsorientierten oder ver-
gleichenden Auswahlverfahren für eine bestimmte Funk-
frequenz ausgeschlossen werden.

(24) Wurde auf europäischer Ebene eine harmonisierte Zutei-
lung von Funkfrequenzen an einzelne Unternehmen ver-
einbart, sollten die Mitgliedstaaten diese Vereinbarungen
bei der Zuteilung von Nutzungsrechten für Funkfrequen-
zen des nationalen Frequenznutzungsplans genaustens
in die Praxis umsetzen.

(25) Die Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste benötigen möglicherweise eine Bestätigung ihrer
mit der Allgemeingenehmigung verbundenen Rechte in
Bezug auf die Zusammenschaltung sowie ihrer Wege-
rechte, um vor allem die Verhandlungen mit anderen
regionalen oder lokalen staatlichen Stellen oder mit
Diensteanbietern in anderen Mitgliedstaaten leichter füh-
ren zu können. Zu diesem Zweck sollten die nationalen
Regulierungsbehörden entweder auf Antrag oder ansons-
ten als automatische Reaktion auf eine Notifizierung im
Rahmen der Allgemeingenehmigung hin den Unterneh-
men eine Erklärung ausstellen. Diese Erklärungen sollten
für sich allein noch keinen Anspruch auf Rechte begrün-
den und die Rechte aufgrund der Allgemeingenehmi-
gung, die Nutzungsrechte oder die Inanspruchnahme
derartiger Rechte sollten auch nicht von einer Erklärung
abhängen.

(26) Wenn Unternehmen der Ansicht sind, dass ihre Anträge
auf Erteilung von Rechten für die Installation von Ein-
richtungen nicht im Einklang mit den in der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) festgelegten Grundsät-
zen behandelt worden sind, oder wenn solche Entschei-
dungen unangemessen verzögert werden, sollten sie das
Recht haben, im Einklang mit der genannten Richtlinie
gegen solche Entscheidungen oder gegen die Verzöge-
rung solcher Entscheidungen zu klagen.

(27) Die Sanktionen für die Nichterfüllung der an die All-
gemeingenehmigung geknüpften Bedingungen sollten
dem Versäumnis angemessen sein. Sofern es sich nicht
um einen außergewöhnlichen Fall handelt, wäre es
unangemessen, einem Unternehmen, das eine oder meh-
rere der an die Allgemeingenehmigung geknüpften
Bedingungen nicht erfüllt, das Recht, elektronische Kom-
munikationsdienste anzubieten, oder das Nutzungsrecht
für Funkfrequenzen oder Nummern zu entziehen oder
das betreffende Recht auszusetzen. Dies berührt nicht
die Sofortmaßnahmen, die die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten bei einer ernsten Gefährdung der öffent-
lichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit oder der
wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen anderer
Unternehmen treffen können. Diese Richtlinie sollte
auch nicht die Schadenersatzansprüche berühren, die
Unternehmen aufgrund innerstaatlichen Rechts gegen-
einander erheben.

(28) Diensteanbieter zu verpflichten, Berichte und Informa-
tionen zu liefern, kann sowohl für das Unternehmen als
auch für die zuständige nationale Regulierungsbehörde
eine Belastung bedeuten. Solche Verpflichtungen sollten
daher angemessen und objektiv gerechtfertigt sein und
auf das absolut Notwendige beschränkt werden. Es ist
nicht nötig, systematisch und regelmäßig den Nachweis
der Erfüllung aller an eine Allgemeingenehmigung oder
an Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen zu verlan-
gen. Die Unternehmen haben das Recht zu erfahren, zu
welchem Zweck die von ihnen verlangten Angaben
benutzt werden sollen. Die Lieferung von Informationen
sollte keine Bedingung für die Gewährung des Markt-
zugangs sein. Für statistische Zwecke kann von den
Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze oder
-dienste eine Meldung verlangt werden, wenn sie ihre
Tätigkeit einstellen.
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(29) Diese Richtlinie sollte nicht die Pflicht der Mitgliedstaa-
ten berühren, alle Informationen zu übermitteln, die zur
Verteidigung der Gemeinschaftsinteressen im Zusam-
menhang mit internationalen Vereinbarungen notwendig
sind. Ferner berührt diese Richtlinie nicht die Bericht-
erstattungsverpflichtungen aufgrund von Rechtsvor-
schriften, die, wie beispielsweise das Wettbewerbsrecht,
nicht speziell auf den Bereich der elektronischen Kom-
munikation abstellen.

(30) Von Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste
können Verwaltungsabgaben erhoben werden, um die
Arbeit der nationalen Regulierungsbehörde bei der
Abwicklung des Genehmigungsverfahrens und der Ein-
räumung von Nutzungsrechten zu finanzieren. Diese
Abgaben sollten sich auf das beschränken, was zur
Deckung der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese
Arbeit notwendig ist. Zu diesem Zweck sollte bei den
Einnahmen und Ausgaben der nationalen Regulierungs-
behörden dadurch für Transparenz gesorgt werden, dass
die insgesamt eingenommenen Abgaben und die ange-
fallenen Verwaltungskosten jährlich offen gelegt werden.
So können die Unternehmen prüfen, ob die Abgaben
den Verwaltungskosten entsprechen.

(31) Die Regelungen zur Erhebung von Verwaltungsabgaben
sollten den Wettbewerb nicht verzerren und keine
Schranken für den Marktzugang errichten. Mit einer All-
gemeingenehmigungsregelung wird es, abgesehen von
der Gewährung von Nutzungsrechten für Nummern und
Funkfrequenzen und von Rechten für die Installation
von Einrichtungen, nicht länger möglich sein, einzelnen
Unternehmen administrative Kosten und somit Abgaben
aufzuerlegen. Alle erhobenen Verwaltungsabgaben soll-
ten mit den Grundsätzen einer Allgemeingenehmigungs-
regelung vereinbar sein. Ein Beispiel einer fairen, ein-
fachen und transparenten Option für diese Kriterien zur
Auferlegung von Abgaben könnte ein am Umsatz orien-
tierter Verteilungsschlüssel sein. Sind die administrativen
Kosten sehr gering, so sind möglicherweise Pauschal-
abgaben oder Abgaben, bei denen Pauschalbasis und
umsatzbezogene Komponenten miteinander kombiniert
werden, angemessen.

(32) Zusätzlich zu den Verwaltungsabgaben können für Nut-
zungsrechte an Frequenzen und Nummern Entgelte
erhoben werden, um eine optimale Nutzung dieser
Güter sicherzustellen. Diese Entgelte sollten die Entwick-
lung innovativer Dienste und den Wettbewerb auf dem
Markt nicht erschweren. Durch diese Richtlinie werden
die Zwecke, für die Entgelte für die Nutzungsrechte ver-
wendet werden, nicht berührt. Diese Entgelte können
beispielsweise zur Finanzierung derjenigen Tätigkeiten
der nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden,
die nicht über die Verwaltungsabgaben finanziert wer-
den können. Bestehen im Fall von Auswahl- bzw. Ver-
gleichswettbewerben die Entgelte für Frequenznutzungs-
rechte ausschließlich oder teilweise aus einem Pauschal-
betrag, so sollten Zahlungsregelungen sicherstellen, dass
diese Entgelte in der Praxis nicht zu einer Auswahl nach
Kriterien führen, die nicht in Beziehung zu dem Ziel der
optimalen Nutzung von Funkfrequenzen stehen. Die
Kommission kann regelmäßig vergleichende Unter-

suchungen über die optimale Praxis bei der Zuweisung
von Funkfrequenzen, der Nummernzuteilung bzw. der
Zuteilung von Wegerechten veröffentlichen.

(33) Die Mitgliedstaaten können die mit einer Allgemeinge-
nehmigung und mit Nutzungsrechten verbundenen
Rechte, Bedingungen, Verfahren, Gebühren und Entgelte
ändern, wenn dies objektiv gerechtfertigt ist. Solche
Änderungen sollten allen interessierten Parteien ord-
nungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt werden, wobei
ihnen angemessen Gelegenheit zu geben ist, ihren Stand-
punkt zu einer solchen Änderung darzulegen.

(34) Zur Erreichung der angestrebten Transparenz müssen
Diensteanbieter, Verbraucher und andere interessierte
Parteien leichten Zugang erhalten zu allen Informatio-
nen über Rechte, Bedingungen, Verfahren, Gebühren,
Entgelte und Entscheidungen über die Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsdienste, über Nutzungs-
rechte für Funkfrequenzen und Nummern, Rechte zur
Installation von Einrichtungen, nationale Frequenznut-
zungspläne und nationale Nummernpläne. Die nationa-
len Regulierungsbehörden haben die wichtige Aufgabe,
diese Informationen bereitzustellen und ständig zu
aktualisieren. Falls diese Rechte von anderen staatlichen
Stellen verwaltet werden, sollten sich die einzelstaatli-
chen Regulierungsbehörden darum bemühen, ein benut-
zerfreundliches Instrument für den Zugang zu Informa-
tionen über diese Rechte zu schaffen.

(35) Die Kommission sollte kontrollieren, ob der Binnen-
markt mit den in dieser Richtlinie vorgesehenen natio-
nalen Genehmigungsregelungen ordnungsgemäß funk-
tioniert.

(36) Um zu erreichen, dass alle Bestandteile des neuen Regu-
lierungsrahmens für den Sektor der elektronischen Kom-
munikation gleichzeitig zur Anwendung gelangen, ist es
wichtig, dass der Prozess der Umsetzung dieser Richt-
linie in einzelstaatliches Recht und der Prozess der
Anpassung der bestehenden Genehmigungen an die
neuen Regeln parallel erfolgen. Werden jedoch in beson-
deren Fällen die bei Inkrafttreten dieser Richtlinie gülti-
gen Genehmigungen im Einklang mit dieser Richtlinie
durch eine Allgemeingenehmigung und individuelle Nut-
zungsrechte ersetzt, und würde dies dazu führen, dass
die Pflichten der Diensteanbieter, die aufgrund einer gül-
tigen Genehmigung arbeiten, erweitert oder ihre Rechte
eingeschränkt werden, so können die Mitgliedstaaten
einen zusätzlichen Zeitraum von neun Monaten nach
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie zur Anpassung
dieser Genehmigungen nutzen, sofern sich dies nicht
nachteilig auf die Rechte und Pflichten anderer Unter-
nehmen auswirkt.

(37) Unter bestimmten Umständen kann die Aufhebung einer
Bedingung für die Genehmigung betreffend den Zugang
zu elektronischen Kommunikationsnetzen zu deutlichen
Nachteilen für ein oder mehrere Unternehmen führen,
für die die Bedingung von Nutzen war. In diesen Fällen
kann die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaates
weitere Übergangsvereinbarungen billigen.
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(38) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich
die Harmonisierung und Vereinfachung der Genehmi-
gungsvorschriften und -bedingungen für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste, auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht in ausreichendem Maße erreicht wer-
den können und daher wegen des Umfangs und der
Wirkungen der Maßnahmen besser auf Gemeinschafts-
ebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Ein-
klang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel ebenfalls genannten Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für
die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel und Geltungsbereich

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, durch die Harmonisierung
und Vereinfachung der Genehmigungsvorschriften und -bedin-
gungen einen Binnenmarkt für elektronische Kommunikations-
netze und -dienste zu errichten, damit deren Bereitstellung in
der ganzen Gemeinschaft erleichtert wird.

(2) Diese Richtlinie gilt für Genehmigungen, die für die
Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste erteilt werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffs-
bestimmungen in Artikel 2 der Richtlinie 2002/21/EG (Rah-
menrichtlinie).

(2) Darüber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) �Allgemeingenehmigung�: der in einem Mitgliedstaat errich-
tete rechtliche Rahmen, mit dem gemäß dieser Richtlinie
Rechte für die Bereitstellung elektronischer Kommunikati-
onsnetze oder -dienste gewährleistet werden und in dem
sektorspezifische Verpflichtungen festgelegt werden, die für
alle oder für bestimmte Arten von elektronischen Kom-
munikationsnetzen und -diensten gelten können;

b) �funktechnische Störung�: ein Störeffekt, der für das Funk-
tionieren eines Funknavigationsdienstes oder anderer
sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr darstellt oder
einen Funkdienst, der im Einklang mit den geltenden
gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Regelungen
betrieben wird, anderweitig schwerwiegend beeinträchtigt,
behindert oder wiederholt unterbricht.

Artikel 3

Allgemeingenehmigung für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Freiheit, elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste gemäß den in dieser

Richtlinie festgelegten Bedingungen bereitzustellen. Sie dürfen
ein Unternehmen nur dann an der Bereitstellung elektronischer
Kommunikationsnetze oder -dienste hindern, wenn dies aus
den in Artikel 46 Absatz 1 des Vertrags genannten Gründen
notwendig ist.

(2) Die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze
oder die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste
darf unbeschadet der in Artikel 6 Absatz 2 genannten besonde-
ren Verpflichtungen oder der in Artikel 5 genannten Nutzungs-
rechte nur von einer Allgemeingenehmigung abhängig
gemacht werden. Von dem betreffenden Unternehmen kann
eine Meldung gefordert werden, aber nicht verlangt werden,
vor Ausübung der mit der Genehmigung verbundenen Rechte
eine ausdrückliche Entscheidung oder einen anderen Verwal-
tungsakt der nationalen Regulierungsbehörde zu erwirken.
Nach einer entsprechenden Meldung, sofern diese verlangt
wird, kann ein Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen, gege-
benenfalls vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 5, 6
und 7 über die Nutzungsrechte.

(3) Die Meldung im Sinne von Absatz 2 umfasst nicht mehr
als die Erklärung einer juristischen oder natürlichen Person
gegenüber der nationalen Regulierungsbehörde, dass sie die
Absicht hat, mit der Bereitstellung elektronischer Kommunika-
tionsnetze oder -dienste zu beginnen, sowie die Mindestanga-
ben, die nötig sind, damit die nationale Regulierungsbehörde
ein Register oder ein Verzeichnis der Anbieter elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste führen kann. Diese Anga-
ben müssen sich auf die für die Identifizierung des Dienstean-
bieters und seiner Kontaktpersonen notwendigen Informatio-
nen, wie beispielsweise die Handelsregisternummer, seine
Anschrift sowie eine Kurzbeschreibung des Netzes oder des
Dienstes und den voraussichtlichen Termin für die Aufnahme
der Tätigkeit beschränken.

Artikel 4

Mindestrechte aufgrund einer Allgemeingenehmigung

(1) Unternehmen, denen gemäß Artikel 3 eine Genehmi-
gung erteilt wurde, haben das Recht,

a) elektronische Kommunikationsnetze und -dienste bereit-
zustellen;

b) zu veranlassen, dass ihr Antrag auf Erteilung der notwendi-
gen Rechte zur Installation der Einrichtungen gemäß Arti-
kel 11 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
geprüft wird.

(2) Wenn diese Unternehmen elektronische Kommunikati-
onsnetze oder -dienste für die Allgemeinheit bereitstellen,
haben sie aufgrund der Allgemeingenehmigung ferner das
Recht,

a) gemäß der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) mit
anderen Anbietern öffentlich verfügbarer Kommunikations-
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netze und -dienste, für die in der Gemeinschaft eine All-
gemeingenehmigung erteilt wurde, über eine Zusammen-
schaltung zu verhandeln und gegebenenfalls den Zugang
oder die Zusammenschaltung zu erhalten;

b) gemäß der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. März 2002 über den Uni-
versaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kom-
munikationsnetzen und -diensten (Universaldienstricht-
linie) (1) die Möglichkeit zu erhalten, für die Erfüllung
bestimmter Elemente einer Universaldienstverpflichtung im
nationalen Hoheitsgebiet oder in bestimmten Teilen dessel-
ben benannt zu werden.

Artikel 5

Nutzungsrechte für Funkfrequenzen und Nummern

(1) Die Mitgliedstaaten machen die Nutzung von Funkfre-
quenzen, soweit möglich, vor allem wenn die Gefahr von funk-
technischen Störungen unbedeutend ist, nicht von der Ertei-
lung individueller Nutzungsrechte abhängig, sondern schließen
die Bedingungen für die Nutzung solcher Funkfrequenzen in
die Allgemeingenehmigung ein.

(2) Müssen für Funkfrequenzen und Nummern individuelle
Nutzungsrechte erteilt werden, so erteilen die Mitgliedstaaten
solche Rechte auf Antrag jedem Unternehmen, das Netze oder
Dienste aufgrund einer Allgemeingenehmigung bereitstellt oder
nutzt, vorbehaltlich der Artikel 6 und 7 und des Artikels 11
Absatz 1 Buchstabe c) der vorliegenden Richtlinie sowie sons-
tiger Vorschriften zur Sicherstellung einer effizienten Nutzung
dieser Güter entsprechend der Richtlinie 2002/21/EG (Rah-
menrichtlinie).

Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten festgelegten besonde-
ren Kriterien und Verfahren für die Vergabe von Nutzungsrech-
ten für Funkfrequenzen an die Anbieter von Rundfunk- oder
Fernsehinhaltsdiensten zur Verfolgung von im allgemeinen
Interesse liegenden Zielen im Einklang mit dem Gemeinschafts-
recht, werden diese Nutzungsrechte im Wege eines offenen,
transparenten und nichtdiskriminierenden Verfahrens erteilt.
Bei der Erteilung von Nutzungsrechten geben die Mitgliedstaa-
ten an, ob und � im Fall von Funkfrequenzen � unter wel-
chen Bedingungen diese Rechte auf Veranlassung des Rechtein-
habers gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmen-
richtlinie) übertragen werden können. Erteilen die Mitgliedstaa-
ten die Nutzungsrechte für eine begrenzte Zeit, muss die Dauer
für den betreffenden Dienst angemessen sein.

(3) Entscheidungen über Nutzungsrechte werden von der
nationalen Regulierungsbehörde so schnell wie möglich nach
Erhalt des vollständigen Antrags getroffen, mitgeteilt und ver-
öffentlicht, und zwar innerhalb von drei Wochen im Fall von
Nummern, die im Rahmen des nationalen Nummerierungs-
plans für spezielle Zwecke vergeben worden sind, und inner-
halb von sechs Wochen im Fall von Funkfrequenzen, die im
Rahmen des nationalen Frequenzvergabeplans für spezielle

Zwecke zugeteilt worden sind. Die letztgenannte Frist lässt gel-
tende internationale Vereinbarungen über die Nutzung von
Funkfrequenzen und Erdumlaufpositionen unberührt.

(4) Wurde nach Anhörung der Betroffenen gemäß Artikel 6
der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) beschlossen, dass
Nutzungsrechte für Nummern von außerordentlichem wirt-
schaftlichen Wert im Wege wettbewerbsorientierter oder ver-
gleichender Auswahlverfahren vergeben werden, können die
Mitgliedstaaten die Höchstfrist von drei Wochen um bis zu drei
Wochen verlängern.

Für wettbewerbsorientierte oder vergleichende Auswahlverfah-
ren für Funkfrequenzen gilt Artikel 7.

(5) Die Mitgliedstaaten schränken die Zahl der erteilten Nut-
zungsrechte nur so weit ein, wie dies für eine effiziente Nut-
zung von Funkfrequenzen gemäß Artikel 7 notwendig ist.

Artikel 6

Bedingungen bei Allgemeingenehmigungen und Nutzungs-
rechten für Funkfrequenzen und für Nummern sowie

besondere Verpflichtungen

(1) Die Allgemeingenehmigung für elektronische Kommuni-
kationsnetze oder -dienste und die Nutzungsrechte für Funkfre-
quenzen und Nutzungsrechte für Nummern können nur an die
jeweils in den Teilen A, B und C des Anhangs genannten
Bedingungen geknüpft werden. Die Bedingungen müssen in
Bezug auf das betreffende Netz oder den betreffenden Dienst
objektiv gerechtfertigt, nichtdiskriminierend, verhältnismäßig
und transparent sein.

(2) Besondere Verpflichtungen, die Anbietern elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste gemäß Artikel 5 Absätze 1
und 2 sowie den Artikeln 6 und 8 der Richtlinie 2002/19/EG
(Zugangsrichtlinie) und den Artikeln 16, 17, 18 und 19 der
Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) oder Anbie-
tern, die einen Universaldienst erbringen sollen, gemäß der
genannten Richtlinie auferlegt werden können, werden recht-
lich von den mit der Allgemeingenehmigung verbundenen
Rechten und Pflichten getrennt. Damit für die Unternehmen
die Transparenz sichergestellt ist, werden in der Allgemeinge-
nehmigung die Kriterien und Verfahren angegeben, nach denen
einzelnen Unternehmen solche besonderen Verpflichtungen
auferlegt werden können.

(3) Die Allgemeingenehmigung enthält nur die branchenspe-
zifischen Bedingungen, die in Teil A des Anhangs aufgeführt
sind, und greift keine Bedingungen auf, die für die Unterneh-
men aufgrund anderer innerstaatlicher Rechtsvorschriften gel-
ten.

(4) Die Mitgliedstaaten greifen bei Erteilung der Nutzungs-
rechte für Funkfrequenzen oder Nummern nicht die Bedingun-
gen der Allgemeingenehmigung auf.(1) Siehe Seite 51 dieses Amtsblatts.
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Artikel 7

Beschränkung der Einräumung von Nutzungsrechten für
Funkfrequenzen

(1) Erwägt ein Mitgliedstaat, ob die zu erteilenden Nut-
zungsrechte für Funkfrequenzen zahlenmäßig beschränkt wer-
den sollen, so hat er unter anderem Folgendes zu beachten:

a) Er trägt der Notwendigkeit gebührend Rechnung, den Nut-
zen für die Nutzer zu maximieren und den Wettbewerb zu
erleichtern;

b) er gibt allen Beteiligten, einschließlich Nutzern und Ver-
brauchern, die Gelegenheit, zu einer eventuellen Beschrän-
kung gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmen-
richtlinie) Stellung zu nehmen;

c) er veröffentlicht unter Angabe der Gründe jede Entschei-
dung, die Erteilung von Nutzungsrechten zu beschränken;

d) er fordert nach der Entscheidung für ein bestimmtes Ver-
fahren zur Beantragung von Nutzungsrechten auf, und

e) er überprüft die Beschränkung in angemessenen Abständen
oder auf angemessenen Antrag der betroffenen Unterneh-
men.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass weitere Nutzungsrechte
für Funkfrequenzen erteilt werden können, gibt er dies öffent-
lich bekannt und fordert zur Beantragung dieser Rechte auf.

(3) Muss die Erteilung von Nutzungsrechten für Funkfre-
quenzen beschränkt werden, so erteilt der Mitgliedstaat diese
Rechte nach objektiven, transparenten, nichtdiskriminierenden
und verhältnismäßigen Auswahlkriterien. Bei diesen Auswahl-
kriterien trägt er der Umsetzung der Ziele nach Artikel 8 der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) gebührend Rech-
nung.

(4) Bei wettbewerbsorientierten oder vergleichenden Aus-
wahlverfahren können die Mitgliedstaaten die in Artikel 5
Absatz 3 genannte Höchstfrist von sechs Wochen so lange wie
nötig, höchstens jedoch um acht Monate, verlängern, um für
alle Beteiligten ein faires, angemessenes, offenes und trans-
parentes Verfahren sicherzustellen.

Diese Fristen lassen geltende internationale Vereinbarungen
über die Nutzung von Funkfrequenzen und die Satelliten-
koordinierung unberührt.

(5) Dieser Artikel berührt nicht die Übertragung von Nut-
zungsrechten für Funkfrequenzen gemäß Artikel 9 der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

Artikel 8

Harmonisierte Funkfrequenzzuteilung

Wurden im Einklang mit den internationalen Vereinbarungen
und den Gemeinschaftsregeln die Nutzung von Funkfrequenzen

harmonisiert, Vereinbarungen über die Zugangsbedingungen
und -verfahren getroffen und Unternehmen, denen die Funkfre-
quenzen zugeteilt werden sollen, ausgewählt, so erteilen die
Mitgliedstaaten dementsprechend das Recht auf Nutzung der
Funkfrequenzen. Sofern alle mit dem Nutzungsrecht für die
Funkfrequenzen verbundenen Bedingungen im Falle eines
gemeinsamen Auswahlverfahrens eingehalten wurden, ver-
knüpfen die Mitgliedstaaten damit keine weiteren Bedingungen,
zusätzlichen Kriterien oder Verfahren, welche die korrekte
Durchführung der gemeinsamen Zuteilung dieser Funkfrequen-
zen einschränken, verändern oder verzögern würden.

Artikel 9

Erklärungen zur Erleichterung der Ausübung von Rechten
zur Installation von Einrichtungen, von Wege- und von

Zusammenschaltungsrechten

Auf Antrag eines Unternehmens stellen die nationalen Regulie-
rungsbehörden innerhalb einer Woche eine standardisierte
Erklärung aus, mit der gegebenenfalls bestätigt wird, dass das
Unternehmen die Meldung nach Artikel 3 Absatz 2 vorgenom-
men hat, und in der sie angeben, unter welchen Umständen
Unternehmen, die im Rahmen einer Allgemeingenehmigung
elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste bereitstellen,
berechtigt sind, das Recht zur Installation von Einrichtungen,
auf Verhandlungen über eine Zusammenschaltung und/oder
auf Erhalt eines Zugangs oder einer Zusammenschaltung zu
beantragen, um ihnen die Ausübung dieser Rechte zum Bei-
spiel auf anderen staatlichen Ebenen oder gegenüber anderen
Unternehmen zu erleichtern. Gegebenenfalls können diese
Erklärungen auch automatisch auf die Meldung nach Artikel 3
Absatz 2 hin ausgestellt werden.

Artikel 10

Erfüllung der Bedingungen von Allgemeingenehmigungen
oder Nutzungsrechten sowie der besonderen Verpflich-

tungen

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden können von
Unternehmen, die elektronische Kommunikationsnetze oder
-dienste im Rahmen einer Allgemeingenehmigung bereitstellen
oder das Recht auf Nutzung von Funkfrequenzen oder Num-
mern haben, verlangen, die in Artikel 11 genannten Informa-
tionen zu liefern, damit sie prüfen können, ob die an die All-
gemeingenehmigung oder an Nutzungsrechte geknüpften
Bedingungen oder ob die in Artikel 6 Absatz 2 genannten
besonderen Verpflichtungen erfüllt sind.

(2) Stellt eine nationale Regulierungsbehörde fest, dass ein
Unternehmen eine oder mehrere Bedingungen der Allgemein-
genehmigung, der Nutzungsrechte oder in Artikel 6 Absatz 2
genannte besondere Verpflichtungen nicht erfüllt, teilt sie dies
dem Unternehmen mit und gibt ihm angemessen Gelegenheit,
Stellung zu nehmen oder etwaige Mängel

� innerhalb eines Monats nach der Mitteilung, oder

� innerhalb einer kürzeren, mit dem betreffenden Unterneh-
men vereinbarten oder bei wiederholten Zuwiderhandlun-
gen von der nationalen Regulierungsbehörde festgelegten
Frist, oder
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� innerhalb einer längeren, von der nationalen Regulierungs-
behörde festgelegen Frist abzustellen.

(3) Stellt das betreffende Unternehmen die Mängel nicht
innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist ab, trifft die zustän-
dige Behörde die gebotenen, angemessenen Maßnahmen, damit
die Anforderungen erfüllt werden. Diesbezüglich können die
Mitgliedstaaten die zuständigen Behörden ermächtigen, gegebe-
nenfalls Geldstrafen zu verhängen. Die Maßnahmen und die
Gründe dafür werden dem betreffenden Unternehmen inner-
halb einer Woche nach der Entscheidung mitgeteilt; dabei wird
dem Unternehmen eine angemessene Frist gesetzt, damit es der
Maßnahme entsprechen kann.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 können die Mitglied-
staaten die zuständige Behörde ermächtigen, gegebenenfalls
gegen diejenigen Unternehmen Geldstrafen zu verhängen, die
der Verpflichtung zur Mitteilung von Angaben gemäß den Ver-
pflichtungen nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) oder b)
dieser Richtlinie oder nach Artikel 9 der Richtlinie 2002/19/EG
(Zugangsrichtlinie) nicht innerhalb einer von der nationalen
Regulierungsbehörde festgesetzten angemessenen Frist nach-
gekommen sind.

(5) Im Falle schwerer und wiederholter Nichterfüllung der
an die Allgemeingenehmigung oder die Nutzungsrechte
geknüpften Bedingungen oder der in Artikel 6 Absatz 2
genannten besonderen Verpflichtungen können die nationalen
Regulierungsbehörden, sofern die in Absatz 3 des vorliegenden
Artikels genannten Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfül-
lung der Anforderungen erfolglos geblieben sind, ein Unterneh-
men daran hindern, weiterhin elektronische Kommunikations-
netze oder -dienste bereitzustellen, oder die Nutzungsrechte
aussetzen oder aberkennen.

(6) Hat die zuständige Behörde Beweise dafür, dass die
Nichterfüllung der an die Allgemeingenehmigung oder die Nut-
zungsrechte geknüpften Bedingungen oder der in Artikel 6
Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtungen eine unmittel-
bare und ernste Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicher-
heit oder Gesundheit darstellt oder bei anderen Anbietern oder
Nutzern elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste zu
ernsten wirtschaftlichen oder betrieblichen Problemen führt, so
kann sie ungeachtet der Absätze 2, 3 und 5 in Vorgriff auf die
endgültige Entscheidung einstweilige Sofortmaßnahmen treffen,
um Abhilfe zu schaffen. Das betreffende Unternehmen erhält
anschließend angemessen Gelegenheit, seinen Standpunkt dar-
zulegen und eine Lösung vorzuschlagen. Gegebenenfalls kann
die zuständige Behörde die einstweiligen Maßnahmen bestäti-
gen.

(7) Die Unternehmen haben das Recht, gegen Maßnahmen,
die aufgrund dieses Artikels getroffen werden, nach dem Ver-
fahren des Artikels 4 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenricht-
linie) einen Rechtsbehelf einzulegen.

Artikel 11

Informationen für Allgemeingenehmigungen und
Nutzungsrechte sowie besondere Verpflichtungen

(1) Unbeschadet der Informations- und Berichtspflichten
aufgrund anderer innerstaatlicher Rechtsvorschriften als der

Allgemeingenehmigung dürfen die nationalen Regulierungs-
behörden von den Unternehmen im Rahmen der Allgemeinge-
nehmigung oder der Nutzungsrechte oder der in Artikel 6
Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtungen nur die Infor-
mationen verlangen, die angemessen und objektiv gerechtfer-
tigt sind für

a) die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der
Erfüllung der Bedingungen 1 und 2 des Teils A, der Bedin-
gung 6 des Teils B und der Bedingung 7 des Teils C des
Anhangs sowie der Erfüllung der in Artikel 6 Absatz 2
genannten Verpflichtungen;

b) die Einzelfallprüfung der Erfüllung der im Anhang genann-
ten Bedingungen, wenn eine Beschwerde eingegangen ist
oder die nationale Regulierungsbehörde aus anderen Grün-
den annimmt, dass eine Bedingung nicht erfüllt ist, oder
die nationale Regulierungsbehörde von sich aus Ermittlun-
gen durchführt;

c) Verfahren für Anträge auf Erteilung von Nutzungsrechten
und Überprüfung solcher Anträge;

d) die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen
für Dienste zum Nutzen der Verbraucher;

e) genau angegebene statistische Zwecke;

f) eine Marktanalyse im Sinne der Richtlinie 2002/19/EG (Zu-
gangsrichtlinie) oder der Richtlinie 2002/22/EG (Universal-
dienstrichtlinie).

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a), b), d), e) und f) genannten
Informationen dürfen nicht vor dem Zugang zum Markt oder
als Bedingung für den Zugang verlangt werden.

(2) Verlangen die nationalen Regulierungsbehörden von
einem Unternehmen die in Absatz 1 genannten Informationen,
so teilen sie diesem auch mit, für welchen speziellen Zweck die
Informationen benutzt werden sollen.

Artikel 12

Verwaltungsabgaben

(1) Verwaltungsabgaben, die von Unternehmen verlangt
werden, die aufgrund einer Allgemeingenehmigung einen
Dienst oder ein Netz bereitstellen oder denen ein Nutzungs-
recht gewährt wurde,

a) dienen insgesamt lediglich zur Deckung der administrativen
Kosten für die Verwaltung, Kontrolle und Durchsetzung
von Allgemeingenehmigungen und Nutzungsrechten sowie
der in Artikel 6 Absatz 2 genannten besonderen Verpflich-
tungen, die die Kosten für internationale Zusammenarbeit,
Harmonisierung und Normung, Marktanalyse, Über-
wachung der Einhaltung und andere Marktkontrollmecha-
nismen sowie für Regulierungstätigkeiten zur Ausarbeitung
und Durchsetzung des abgeleiteten Rechts und von Verwal-
tungsbeschlüssen, beispielsweise von Beschlüssen über den
Zugang und die Zusammenschaltung, einschließen können,
und
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b) werden den einzelnen Unternehmen in einer objektiven,
verhältnismäßigen und transparenten Weise auferlegt, bei
der die zusätzlichen Verwaltungskosten und zugehörigen
Aufwendungen auf ein Mindestmaß reduziert werden.

(2) Erheben die nationalen Regulierungsbehörden Verwal-
tungsabgaben, so veröffentlichen sie einen jährlichen Überblick
über ihre Verwaltungskosten und die insgesamt eingenomme-
nen Abgaben. Entsprechend der Differenz der Gesamtsumme
der Abgaben und der Verwaltungskosten werden entspre-
chende Berichtigungen vorgenommen.

Artikel 13

Entgelte für Nutzungsrechte und für Rechte für die
Installation von Einrichtungen

Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde gestatten,
bei Nutzungsrechten für Funkfrequenzen oder Nummern oder
bei Rechten für die Installation von Einrichtungen auf, über
oder unter öffentlichem oder privatem Grundbesitz Entgelte zu
erheben, die eine optimale Nutzung dieser Ressourcen sicher-
stellen sollen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ent-
gelte objektiv gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend
und ihrem Zweck angemessen sind, und tragen den in Artikel
8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) genannten Zie-
len Rechnung.

Artikel 14

Änderung von Rechten und Pflichten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte, Bedin-
gungen und Verfahren im Zusammenhang mit den Allgemein-
genehmigungen und den Nutzungsrechten oder den Rechten
zur Installation von Einrichtungen nur in objektiv gerechtfer-
tigten Fällen und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit geän-
dert werden können. Eine solche Absicht ist in geeigneter
Weise anzukündigen, und den Beteiligten, einschließlich Nut-
zern und Verbrauchern, ist eine ausreichende Frist einzuräu-
men, um ihren Standpunkt zu den geplanten Änderungen dar-
zulegen; diese Frist beträgt, von außergewöhnlichen Umstän-
den abgesehen, mindestens vier Wochen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen Rechte zur Installation von
Einrichtungen vor Ablauf des Zeitraums, für den sie gewährt
worden sind, nicht einschränken oder zurücknehmen, außer in
begründeten Fällen oder gegebenenfalls in Einklang mit ein-
schlägigen innerstaatlichen Vorschriften über Entschädigungen
für die Zurücknahme von Rechten.

Artikel 15

Veröffentlichung von Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen
Informationen über Rechte, Bedingungen, Verfahren, Abgaben,
Entgelte und Entscheidungen im Zusammenhang mit All-
gemeingenehmigungen und Nutzungsrechten in angemessener
Weise veröffentlicht und ständig aktualisiert werden, so dass
alle Beteiligten leichten Zugang zu diesen Informationen
haben.

(2) Werden die in Absatz 1 genannten Informationen, und
zwar insbesondere Informationen über Verfahren und Bedin-
gungen für Rechte zur Installation von Einrichtungen, auf ver-
schiedenen staatlichen Ebenen aufbewahrt, so unternehmen die
nationalen Regulierungsbehörden alle zumutbaren Bemühun-
gen, um unter Berücksichtigung der dabei entstehenden Kosten
einen benutzerfreundlichen Überblick über die Gesamtheit die-
ser Informationen, einschließlich der Informationen über die
jeweils zuständigen staatlichen Ebenen und ihre Behörden, zu
erstellen, damit die Stellung von Anträgen auf Gewährung von
Rechten zur Installation von Einrichtungen erleichtert wird.

Artikel 16

Überprüfungsverfahren

Die Kommission überprüft regelmäßig das Funktionieren der
nationalen Genehmigungsverfahren und die Entwicklung
grenzüberschreitender Dienstleistungen innerhalb der Gemein-
schaft und erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat
Bericht; zum ersten Mal geschieht dies spätestens drei Jahre
nach dem Beginn der Anwendung dieser Richtlinie gemäß
Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2. Zu diesem Zweck kann die
Kommission von den Mitgliedstaaten Informationen verlangen,
die unverzüglich bereitzustellen sind.

Artikel 17

Bestehende Genehmigungen

(1) Die Mitgliedstaaten bringen die Genehmigungen, die am
Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits gültig sind, spä-
testens nach dem in Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2
genannten Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung dieser
Richtlinie mit den Bestimmungen dieser Richtlinie in Einklang.

(2) Führt die Anwendung von Absatz 1 zu einer Einschrän-
kung der Rechte oder einer Erweiterung der Pflichten, die mit
den bereits erteilten Genehmigungen verbunden sind, so kön-
nen die Mitgliedstaaten deren Gültigkeit für einen Zeitraum
von höchstens neun Monaten ab dem in Artikel 18 Absatz 1
Unterabsatz 2 genannten Zeitpunkt des Beginns der Anwen-
dung dieser Richtlinie verlängern, sofern dies die Rechte, die
andere Unternehmen aufgrund des Gemeinschaftsrechts
genießen, nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission diese Verlängerungen unter Angabe der Gründe
mit.

(3) Kann der betreffende Mitgliedstaat nachweisen, dass die
Abschaffung einer Bedingung für die Genehmigung in Bezug
auf den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen, die
vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie in Kraft
war, für die Unternehmen, die über einen angeordneten
Zugang zu einem anderen Netz verfügten, zu übermäßigen
Schwierigkeiten führt und ist es diesen Unternehmen nicht
möglich, vor dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung die-
ser Richtlinie nach Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 auf dem
Verhandlungsweg neue Vereinbarungen zu wirtschaftlich ver-
tretbaren Bedingungen zu erzielen, so kann der Mitgliedstaat
die befristete Verlängerung der Geltungsdauer der betreffenden
Bedingung(en) beantragen. Derartige Anträge sind bis zum
Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Richtlinie nach
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Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 unter genauer Angabe der
Bedingung(en) und des Zeitraums, für die bzw. für den die
befristete Verlängerung beantragt wird, zu stellen.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die
Gründe für den Antrag auf eine Verlängerung. Die Kommission
prüft derartige Anträge unter Berücksichtigung der besonderen
Gegebenheiten des betreffenden Mitgliedstaats und des bzw.
der betroffenen Unternehmen sowie die Notwendigkeit der
Gewährleistung eines kohärenten Regelungsumfelds auf
Gemeinschaftsebene. Sie entscheidet darüber, ob der Antrag
genehmigt oder abgelehnt wird, und im Fall einer Entscheidung
zur Genehmigung des Antrags entscheidet sie über den
Umfang und die Dauer der zu genehmigenden Verlängerung.
Die Kommission unterrichtet den betreffenden Mitgliedstaat
innerhalb von sechs Monaten nach dem Eingang des Antrags
auf Verlängerung. Die betreffenden Entscheidungen werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Artikel 18

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum
24. Juli 2003 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie set-
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Bestimmungen ab dem 25. Juli 2003 an.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachfolgen-
den Änderungen mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fal-
lenden Gebiet erlassen.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 20

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 7. März 2002.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. C. APARICIO
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ANHANG

Maximalliste der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen (Teil A), Nutzungsrechte für Funkfrequenzen (Teil B) und
Nutzungsrechte für Nummern (Teil C) im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a).

A. Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmigung geknüpft werden können

1. Finanzieller Beitrag zur Finanzierung des Universaldienstes entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Universal-
dienstrichtlinie).

2. Verwaltungsgebühren entsprechend Artikel 12 der vorliegenden Richtlinie.

3. Interoperabilität der Dienste und Zusammenschaltung der Netze entsprechend der Richtlinie 2002/19/EG (Zu-
gangsrichtlinie).

4. Bereitstellung von Nummern des nationalen Nummerierungsplans für Endnutzer einschließlich der Bedingun-
gen entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie).

5. Auflagen aus Gründen des Umweltschutzes sowie der Städte- und Raumplanung sowie Auflagen und Bedingun-
gen in Verbindung mit der Gewährung des Zugangs zu öffentlichem oder privatem Grundbesitz oder der Nut-
zung dieses Grundbesitzes und Bedingungen in Verbindung mit der Kollokation und der gemeinsamen Nut-
zung von Einrichtungen entsprechend der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) und gegebenenfalls ein-
schließlich finanzieller oder technischer Garantien, die für die ordnungsgemäße Ausführung von Infrastruktur-
arbeiten erforderlich sind.

6. Übertragungspflichten entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie).

7. Speziell die elektronische Kommunikation betreffender Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre
entsprechend der Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekom-
munikation (1).

8. Speziell die elektronische Kommunikation betreffende Verbraucherschutzvorschriften, einschließlich Bedingun-
gen entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie).

9. Beschränkungen in Bezug auf die Ausstrahlung von illegalen Inhalten entsprechend der Richtlinie 2000/31/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste
der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (2) und
Beschränkungen in Bezug auf die Ausstrahlung schädlicher Inhalte gemäß Artikel 2a Absatz 2 der Richtlinie
89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (3).

10. Informationen im Rahmen eines Meldeverfahrens gemäß Artikel 3 Absatz 3 dieser Richtlinie und für sonstige,
in Artikel 11 dieser Richtlinie genannte Zwecke.

11. Ermöglichung der rechtmäßigen Überwachung des Telekommunikationsverkehrs durch die zuständigen natio-
nalen Behörden entsprechend der Richtlinie 97/66/EG und der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (4).

12. Vorschriften für die Nutzung im Katastrophenfall zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen Hilfsdiens-
ten und Behörden und der Ausstrahlung von Mitteilungen an die Bevölkerung.

13. Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern, die von
elektronischen Kommunikationsnetzen verursacht werden, entsprechend dem Gemeinschaftsrecht.

14. Andere als die in Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Zugangsverpflichtungen für Unternehmen, die
elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste bereitstellen, entsprechend der Richtlinie 2002/19/EG (Zu-
gangsrichtlinie).

(1) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.
(2) ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Richtlinie geändert durch die Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

(ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60).
(4) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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15. Wahrung der Integrität öffentlicher Kommunikationsnetze entsprechend der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangs-
richtlinie) und der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) einschließlich der Bedingungen zur Vermei-
dung elektromagnetischer Störungen zwischen elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten gemäß
der Richtlinie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (1).

16. Sicherung öffentlicher Netze gegen unbefugten Zugang entsprechend der Richtlinie 97/66/EG.

17. Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 1999/5/EG, sofern
diese Nutzung nicht der Erteilung von individuellen Nutzungsrechten gemäß Artikel 5 Absatz 1 der vorliegen-
den Richtlinie unterworfen ist.

18. Maßnahmen, die die Vereinbarkeit mit den in Artikel 17 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) genann-
ten Normen und/oder Spezifikationen gewährleisten sollen.

B. Bedingungen, die an Frequenznutzungsrechte geknüpft werden können

1. Angabe der Dienstleistung oder der Art des Netzes oder der Technologie, für die die Frequenznutzungsrechte
erteilt wurden, gegebenenfalls einschließlich der ausschließlichen Nutzung einer Frequenz für die Übertragung
eines bestimmten Inhalts oder bestimmter audiovisueller Dienste.

2. Effektive und effiziente Frequenznutzung entsprechend der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie), gegebe-
nenfalls einschließlich Anforderungen in Bezug auf die Reichweite.

3. Technische und den Betrieb betreffende Bedingungen zur Vermeidung von funktechnischen Störungen und für
die Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern, sofern diese Bedingun-
gen von den in der Allgemeingenehmigung aufgeführten Bedingungen abweichen.

4. Höchstdauer gemäß Artikel 5 dieser Richtlinie vorbehaltlich von Änderungen im nationalen Frequenzplan.

5. Übertragung von Rechten auf Betreiben des Inhabers der Rechte und Bedingungen für eine solche Übertragung
im Einklang mit der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

6. Nutzungsentgelte gemäß Artikel 13 dieser Richtlinie.

7. Verpflichtungen, die das Unternehmen, das die Nutzungsrechte erwirbt, im Laufe eines auf Wettbewerb oder
auf Vergleich beruhenden Auswahlverfahrens eingegangen ist.

8. Verpflichtungen im Rahmen der einschlägigen internationalen Vereinbarungen über die Nutzung von Frequen-
zen.

C. Bedingungen, die an Nummernnutzungsrechte geknüpft werden können

1. Angabe des Dienstes, für den die Nummer benutzt werden soll, einschließlich aller Anforderungen, die an die
Bereitstellung dieses Dienstes geknüpft sind.

2. Effektive und effiziente Nummernnutzung entsprechend der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

3. Nummernübertragbarkeit entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie).

4. Verpflichtung, Informationen über öffentliche Teilnehmerverzeichnisse im Sinne der Artikel 5 und 25 der
Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) zur Verfügung zu stellen.

5. Höchstdauer gemäß Artikel 5 dieser Richtlinie, vorbehaltlich von Änderungen im nationalen Nummerierungs-
plan.

6. Übertragung von Rechten auf Betreiben des Inhabers der Rechte und Bedingungen für eine solche Übertragung
im Einklang mit der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

7. Nutzungsentgelte gemäß Artikel 13 dieser Richtlinie.

8. Verpflichtungen, die das Unternehmen, das die Nutzungsrechte erwirbt, im Laufe eines auf Wettbewerb oder
auf Vergleich beruhenden Auswahlverfahrens eingegangen ist.

9. Verpflichtungen im Rahmen der einschlägigen internationalen Vereinbarungen über die Nutzung von Num-
mern.

(1) ABl. L 139 vom 23.5.1989, S. 19. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG (ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 1).
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RICHTLINIE 2002/21/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 7. März 2002

über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
(Rahmenrichtlinie)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem derzeitigen Rechtsrahmen für Telekommunika-
tion wurden die Bedingungen für einen wirksamen
Wettbewerb im Telekommunikationssektor in der Phase
des Übergangs von Monopolbetrieben zum vollständigen
Wettbewerb geschaffen.

(2) Am 10. November 1999 unterbreitete die Kommission
dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts-
und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen
eine Mitteilung mit dem Titel �Entwicklung neuer Rah-
menbedingungen für elektronische Kommunikations-
infrastrukturen und zugehörige Dienste � Kommunika-
tionsbericht 1999�. Darin überprüfte sie den bestehen-
den Rechtsrahmen für Telekommunikation gemäß Arti-
kel 8 der Richtlinie 90/387/EWG des Rates vom 28.
Juni 1990 zur Verwirklichung des Binnenmarktes für
Telekommunikationsdienste durch Einführung eines
offenen Netzzugangs (Open Network Provision �
ONP) (4). Sie unterbreitete ferner eine Reihe von politi-
schen Vorschläge zur öffentlichen Anhörung, die einen
neuen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikations-
infrastrukturen und zugehörige Dienste betreffen.

(3) Am 26. April 2000 legte die Kommission dem Europäi-
schen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und dem Ausschuss der Regionen eine Mittei-
lung über die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung

zum Kommunikationsbericht 1999 und Leitlinien für
den neuen Rechtsrahmen vor. In der Mitteilung werden
die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zusammenge-
fasst und Eckpunkte für die Entwicklung neuer Rahmen-
bedingungen für elektronische Kommunikationsinfra-
strukturen und zugehörige Dienste vorgegeben.

(4) Der Europäische Rat (Lissabon, 23./24. März 2000) wies
darauf hin, dass von dem Übergang zu einer digitalen,
wissensbasierten Wirtschaft starke Impulse für Wachs-
tum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsmöglich-
keiten ausgehen werden. Er hob insbesondere hervor,
dass europäische Unternehmen und Bürger Zugang zu
einer kostengünstigen Kommunikationsinfrastruktur von
internationalem Rang und zu einer breiten Palette von
Dienstleistungen haben müssen.

(5) Angesichts der Verschmelzung von Telekommunikation,
Medien und Informationstechnologien sollte für alle
Übertragungsnetze und -dienste ein einheitlicher Rechts-
rahmen gelten. Dieser Rechtsrahmen besteht aus der
vorliegenden Richtlinie und folgenden Einzelrichtlinien:
der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmi-
gung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste
(Genehmigungsrichtlinie) (5), der Richtlinie 2002/19/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.
März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kom-
munikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen
sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (6),
der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. März 2002 über den Universal-
dienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunika-
tionsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) (7)
und der Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunika-
tion (8) (nachfolgend �Einzelrichtlinien� genannt). Es ist
notwendig, die Regulierung der Übertragung von der
Regulierung von Inhalten zu trennen. Dieser Rahmen
betrifft daher nicht die Inhalte von Diensten, die über
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste bereit-
gestellt werden, wie Rundfunkinhalte oder Finanzdienste
und bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft; er
lässt folglich alle Maßnahmen unberührt, die auf
Gemeinschaftsebene oder im Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht auf der Ebene der Mitgliedstaaten in Bezug
auf diese Dienste getroffen werden, um die kulturelle
und sprachliche Vielfalt zu fördern und die Wahrung

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 198 und ABl. C 270 E vom
25.9.2001, S. 199.

(2) ABl. C 123 vom 25.4.2001, S. 56.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 1. März 2001

(ABl. C 277 vom 1.10.2001, S. 91). Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 17. September 2001 (ABl. C 337 vom 30.11.2001, S.
34) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. Dezember
2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates
vom 14. Februar 2002.

(4) ABl. L 192 vom 24.7.1990, S. 1. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 97/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 295 vom 29.10.1997, S. 23).

(5) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
(6) Siehe Seite 7 dieses Amtsblatts.
(7) Siehe Seite 51 dieses Amtsblatts.
(8) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.
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des Pluralismus der Medien sicherzustellen. Inhalte von
Fernsehprogrammen fallen unter die Richtlinie
89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koor-
dinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernseh-
tätigkeit (1). Bei der Trennung der Regulierung von
Übertragung und Inhalten sind dennoch die Verbindun-
gen zwischen beiden zu berücksichtigen, insbesondere
zur Gewährleistung des Pluralismus der Medien, der kul-
turellen Vielfalt und des Verbraucherschutzes.

(6) Die audiovisuelle Politik und die Regulierung von Inhal-
ten erfolgen mit Blick auf bestimmte Allgemeininteres-
sen wie freie Meinungsäußerung, Pluralismus der
Medien, Unparteilichkeit, kulturelle und sprachliche Viel-
falt, soziale Einbeziehung, Verbraucherschutz und
Schutz von Minderjährigen. Die Mitteilung der Kommis-
sion über Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle
Politik der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter sowie die
Schlussfolgerungen des Rates vom 6. Juni 2000, in
denen diese Mitteilung begrüßt wird, legen die wesentli-
chen Maßnahmen fest, die von der Gemeinschaft zur
Umsetzung ihrer audiovisuellen Politik zu ergreifen sind.

(7) Diese Richtlinie und die Einzelrichtlinien lassen die Mög-
lichkeit für jeden Mitgliedstaat unberührt, die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um den Schutz seiner
wesentlichen Sicherheitsinteressen sicherzustellen, die
öffentliche Ordnung und die öffentliche Sicherheit zu
gewährleisten und die Ermittlung, Aufklärung und Ver-
folgung von Straftaten zu ermöglichen, wozu unter
anderem gehört, dass die nationalen Regulierungsbehör-
den spezifische und angemessene Verpflichtungen für
Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste fest-
legen.

(8) Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf Geräte, die in den
Geltungsbereich der Richtlinie 1999/5/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (2)
fallen, gilt jedoch für Verbrauchergeräte, die für Digital-
fernsehen verwendet werden. Es ist wichtig, dass die
Regulierungsbehörden die Netzbetreiber und die Herstel-
ler von Endeinrichtungen dazu aufrufen, zur Erleichte-
rung des Zugangs von Behinderten zu elektronischen
Kommunikationsdiensten zusammenzuarbeiten.

(9) Dienste der Informationsgesellschaft unterliegen der
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ins-
besondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Bin-
nenmarkt (�Richtlinie über den elektronischen Geschäfts-
verkehr�) (3).

(10) Die Begriffsbestimmung für �Dienste der Informations-
gesellschaft� in Artikel 1 der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (4)
umfasst einen weiten Bereich von wirtschaftlichen Tätig-
keiten, die online erfolgen. Die meisten dieser Tätigkei-
ten werden vom Geltungsbereich der vorliegenden
Richtlinie nicht erfasst, weil sie nicht ganz oder überwie-
gend in der Übertragung von Signalen über elektro-
nische Kommunikationsnetze bestehen. Sprachtelefonie-
und E-Mail-Übertragungsdienste werden von dieser
Richtlinie erfasst. Dasselbe Unternehmen, beispielsweise
ein Internet-Diensteanbieter, kann sowohl elektronische
Kommunikationsdienste, wie den Zugang zum Internet,
als auch nicht unter diese Richtlinie fallende Dienste,
wie die Bereitstellung von Internet gestützten Inhalten,
anbieten.

(11) Nach dem Grundsatz der Trennung hoheitlicher und
betrieblicher Funktionen sollten die Mitgliedstaaten die
Unabhängigkeit ihrer Regulierungsbehörde(n) garantie-
ren, um die Unparteilichkeit ihrer Beschlüsse sicher-
zustellen. Die Anforderung der Unabhängigkeit berührt
weder die institutionelle Autonomie und die verfas-
sungsmäßigen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten noch
den Grundsatz der Neutralität im Hinblick auf die Eigen-
tumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten nach
Artikel 295 des Vertrags. Die nationalen Regulierungs-
behörden sollten in Bezug auf Personal, Fachwissen und
finanzielle Ausstattung über die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben notwendigen Mittel verfügen.

(12) Jede Partei, die einem Beschluss einer nationalen Regu-
lierungsbehörde unterliegt, sollte das Recht haben, bei
einer von den beteiligten Parteien unabhängigen Stelle
Rechtsbehelf einzulegen. Diese Stelle kann ein Gericht
sein. Ferner sollte jedes Unternehmen, das der Ansicht
ist, dass seine Anträge auf Erteilung von Rechten für die
Installation von Einrichtungen nicht im Einklang mit
den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen behan-
delt worden sind, das Recht haben, gegen solche Ent-
scheidungen zu klagen. Die Kompetenzverteilung in den
einzelstaatlichen Rechtssystemen und die Rechte juristi-
scher oder natürlicher Personen nach nationalem Recht
bleiben von diesem Beschwerdeverfahren unberührt.

(13) Die nationalen Regulierungsbehörden müssen Informa-
tionen von Marktteilnehmern einholen, um ihre Auf-
gaben effizient erfüllen zu können. Derartige Informatio-
nen müssen gegebenenfalls auch im Auftrag der Kom-
mission eingeholt werden können, damit diese ihren
Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht nachkom-
men kann. Informationsersuchen sollten angemessen
sein und keine unzumutbare Belastung für Unternehmen
darstellen. Die von den nationalen Regulierungsbehör-
den eingeholten Informationen sollten öffentlich zugäng-
lich sein, sofern es sich entsprechend den einzelstaatli-
chen Vorschriften für den Zugang der Öffentlichkeit zu(1) ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Richtlinie geändert durch die

Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60).

(2) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10.
(3) ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.

(4) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).
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Informationen nicht um vertrauliche Informationen han-
delt und gemeinschaftliche und einzelstaatliche Rechts-
vorschriften über das Geschäftsgeheimnis eingehalten
werden.

(14) Informationen, die von einer nationalen Regulierungs-
behörde gemäß den gemeinschaftlichen und einzelstaat-
lichen Vorschriften über das Geschäftsgeheimnis als ver-
traulich angesehen werden, können mit der Kommission
und anderen nationalen Regulierungsbehörden nur aus-
getauscht werden, wenn sich dies für die Durchführung
dieser Richtlinie oder der Einzelrichtlinien als unbedingt
erforderlich erweist. Die ausgetauschten Informationen
sollten auf den zum Zweck dieses Informationsaus-
tauschs relevanten und angemessenen Umfang
beschränkt werden.

(15) Es ist wichtig, dass die nationalen Regulierungsbehörden
alle interessierten Parteien zu vorgeschlagenen Beschlüs-
sen konsultieren und ihre Stellungnahmen berücksichti-
gen, ehe sie einen endgültigen Beschluss fassen. Damit
sich Beschlüsse, die auf nationaler Ebene gefasst werden,
nicht nachteilig auf den Binnenmarkt oder andere Ziele
des Vertrags auswirken, sollten die nationalen Regulie-
rungsbehörden bestimmte Beschlussentwürfe auch der
Kommission und anderen nationalen Regulierungsbehör-
den notifizieren, damit sie hierzu Stellung nehmen kön-
nen. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die
interessierten Parteien zu allen Maßnahmenentwürfen
anhören, die sich auf den Handel zwischen Mitgliedstaa-
ten auswirken.. In der vorliegenden Richtlinie und in
den Einzelrichtlinien ist festgelegt, in welchen Fällen die
in den Artikeln 6 und 7 genannten Verfahren zur
Anwendung gelangen. Die Kommission sollte nach Kon-
sultation des Kommunikationsausschusses die Möglich-
keit haben, eine nationale Regulierungsbehörde auf-
zufordern, einen Maßnahmenentwurf zurückzuziehen,
wenn er die Feststellung relevanter Märkte oder die Fest-
stellung beträchtlicher Marktmacht bei Unternehmen
betrifft und die Beschlüsse ein Hemmnis für den Binnen-
markt schaffen würden oder mit gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften und insbesondere mit den von den
nationalen Regulierungsbehörden zu verfolgenden politi-
schen Zielsetzungen nicht vereinbar wären. Das Notifi-
zierungsverfahren gemäß der Richtlinie 98/34/EG sowie
die Rechte, die die Kommission aufgrund des Vertrags in
Bezug auf Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht
besitzt, bleiben von diesem Verfahren unberührt.

(16) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten einheitliche
Ziele und Grundsätze verfolgen, um ihre Maßnahmen
zu untermauern, und sie sollten bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben innerhalb dieses Rechtrahmens erforder-
lichenfalls ihre Maßnahmen mit den Regulierungsbehör-
den der anderen Mitgliedstaaten abstimmen.

(17) Die Tätigkeiten der aufgrund dieser Richtlinie und der
Einzelrichtlinien errichteten nationalen Regulierungs-
behörden tragen dazu bei, dass die Ziele umfassenderer
Politiken in den Bereichen Kultur, Beschäftigung,
Umwelt, sozialer Zusammenhalt, Stadtplanung und
Raumordnung erreicht werden können.

(18) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten sicherzustellen,
dass die nationalen Regulierungsbehörden die Forderung
nach einer technologieneutralen Regulierung weitest-
gehend berücksichtigen (d. h. dass weder eine bestimmte
Technologie vorgeschrieben noch deren Einsatz begüns-
tigt wird), schließt nicht aus, dass angemessene Schritte
unternommen werden, um bestimmte spezifische
Dienste in gerechtfertigten Fällen zu fördern, wie z. B.
das Digitalfernsehen als ein Mittel zur effizienteren Nut-
zung des Frequenzspektrums.

(19) Funkfrequenzen sind eine wesentliche Voraussetzung für
funkgestützte elektronische Kommunikationsdienste und
sollten, soweit sie für diese Dienste genutzt werden, von
den nationalen Regulierungsbehörden auf der Grundlage
harmonisierter Ziele und Grundsätze für ihr Tätigwer-
den sowie nach objektiven, transparenten und nichtdis-
kriminierenden Kriterien zugeteilt und zugewiesen wer-
den, wobei den demokratischen, sozialen, sprachlichen
und kulturellen Interessen, die mit der Nutzung von Fre-
quenzen verbunden sind, Rechnung getragen werden
sollte. Die Zuweisung und Zuteilung von Funkfrequen-
zen sollte so effizient wie möglich erfolgen. Die Übertra-
gung von Funkfrequenzen kann ein wirksames Mittel
zur effizienteren Frequenznutzung darstellen, solange es
hinreichende Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der
öffentlichen Interessen gibt; insbesondere ist die Trans-
parenz und die Beaufsichtigung derartiger Übertragun-
gen sicherzustellen. Die Entscheidung Nr. 676/2002/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.
März 2002 über einen Rechtsrahmen für die Frequenz-
politik in der Europäischen Gemeinschaft (Frequenzent-
scheidung) (1) enthält die Rahmenbedingungen für die
Harmonisierung der Frequenznutzung; Maßnahmen, die
aufgrund dieser Richtlinie getroffenen werden, sollten
die im Rahmen der genannten Entscheidung durch-
geführten Arbeiten erleichtern.

(20) Der Zugang zu Nummerierungsressourcen nach trans-
parenten, objektiven und nichtdiskriminierenden Krite-
rien ist eine wesentliche Voraussetzung für den Wett-
bewerb im Bereich der elektronischen Kommunikation.
Alle Bestandteile der nationalen Nummerierungspläne
einschließlich der zur Netzadressierung verwendeten
Point-Codes (zur Kennzeichnung von Knoten im Wähl-
netz) sollten von den nationalen Regulierungsbehörden
verwaltet werden. Sofern zur Unterstützung der Ent-
wicklung europaweiter Dienste eine Harmonisierung der
Nummerierungsressourcen in der Gemeinschaft erforder-
lich ist, kann die Kommission im Rahmen ihrer Durch-
führungsbefugnisse technische Umsetzungsmaßnahmen
ergreifen. Sofern dies zur Sicherstellung der uneinge-
schränkten weltweiten Interoperabilität von Diensten
angezeigt ist, sollten die Mitgliedstaaten ihre einzelstaat-
lichen Standpunkte in internationalen Organisationen
und Gremien, in denen nummerierungsrelevante Ent-
scheidungen getroffen werden, im Einklang mit dem
Vertrag abstimmen. Mit dieser Richtlinie werden für die
nationalen Regulierungsbehörden keine neuen Zustän-
digkeitsbereiche in Bezug auf die Vergabe von Namen
und Adressen im Internet geschaffen.

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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(21) Die Mitgliedstaaten können für die Zuteilung von Funk-
frequenzen sowie von Nummern mit außergewöhnli-
chem wirtschaftlichem Wert unter anderem wett-
bewerbsorientierte oder vergleichende Auswahlverfahren
vorsehen. Bei der Durchführung solcher Verfahren soll-
ten die nationalen Regulierungsbehörden den Bestim-
mungen des Artikels 8 Rechnung tragen.

(22) Um die Voraussetzungen für einen lauteren, wirksamen
Wettbewerb zu schaffen, sollte sichergestellt werden,
dass zügige, nichtdiskriminierende und transparente Ver-
fahren zur Erteilung von Rechten für die Installation
von Einrichtungen bestehen. Diese Richtlinie berührt
nicht die nationalen Rechtsvorschriften über die Enteig-
nung oder Nutzung von Grundbesitz, die normale Aus-
übung der Eigentumsrechte, den normalen Gebrauch
öffentlichen Grund und Bodens oder den Neutralitäts-
grundsatz in Bezug auf die Eigentumsordnung in den
Mitgliedstaaten.

(23) Die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen kann aus
städtebaulichen, gesundheits- oder umweltpolitischen
Gründen vorteilhaft sein und sollte von den nationalen
Regulierungsbehörden auf der Grundlage freiwilliger
Vereinbarungen gefördert werden. In den Fällen, in
denen Unternehmen keinen Zugang zu tragfähigen
Alternativen haben, ist es unter Umständen angebracht,
die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen oder
Grundbesitz zwingend vorzuschreiben. Hierzu zählt
u. a. die physische Kollokation und die gemeinsame
Nutzung von Leitungsrohren, Bauwerken, Masten,
Antennen oder Antennensystemen. Eine obligatorische
gemeinsame Nutzung von Einrichtungen oder Grund-
besitz sollte den Unternehmen nur nach einer umfassen-
den öffentlichen Anhörung vorgeschrieben werden.

(24) Haben Betreiber von Mobiltelefondiensten Türme oder
Masten aus Umweltschutzgründen gemeinsam zu nut-
zen, so kann diese vorgeschriebene gemeinsame Nut-
zung zu einer Verringerung der für jeden Betreiber aus
Gründen der öffentlichen Gesundheit höchstzulässigen
Sendeleistung führen; dies wiederum kann es erforder-
lich machen, dass die Betreiber weitere Sendestationen
einrichten, um die landesweite Versorgung sicherzustel-
len.

(25) Unter bestimmten Umständen sind Vorabverpflichtun-
gen aufzuerlegen, um die Entwicklung eines wett-
bewerbsorientierten Marktes zu gewährleisten. Die Defi-
nition der beträchtlichen Marktmacht in der Richtlinie
97/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 30. Juni 1997 über die Zusammenschaltung in der
Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung
eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch
Anwendung der Grundsätze für einen offenen Netz-
zugang (ONP) (1) hat sich in den Anfangsphasen der
Marktliberalisierung als Kriterium für Vorabverpflichtun-
gen als sinnvoll erwiesen, sie muss nun jedoch an kom-
plexere, dynamischere Märkte angepasst werden. Daher
beruht die in der vorliegenden Richtlinie benutzte Defi-

nition auf dem Konzept der beherrschenden Stellung
nach der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs
und des Gerichts erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften.

(26) Bei zwei oder mehr Unternehmen kann davon aus-
gegangen werden, dass sie gemeinsam eine marktbeherr-
schende Stellung nicht nur dann einnehmen, wenn
strukturelle oder sonstige Beziehungen zwischen ihnen
bestehen, sondern auch, wenn die Struktur des betreffen-
den Marktes als förderlich für koordinierte Effekte ange-
sehen wird, das heißt wenn hierdurch ein paralleles oder
angeglichenes wettbewerbswidriges Verhalten auf dem
Markt gefördert wird.

(27) Vorabverpflichtungen sollten nur auferlegt werden,
wenn kein wirksamer Wettbewerb besteht, d. h. auf
Märkten, auf denen es ein oder mehrere Unternehmen
mit beträchtlicher Marktmacht gibt, und die Instrumente
des nationalen und gemeinschaftlichen Wettbewerbs-
rechts nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Daher
ist es erforderlich, dass die Kommission im Einklang mit
den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts Leitlinien auf
Gemeinschaftsebene festlegt, die von den nationalen
Regulierungsbehörden bei der Beurteilung der Frage, ob
auf einem bestimmten Markt wirksamer Wettbewerb
herrscht und eine beträchtliche Marktmacht vorliegt,
eingehalten werden müssen. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden sollten untersuchen, ob auf dem Markt
für bestimmte Produkte oder Dienste in einem bestimm-
ten geografischen Gebiet ein wirksamer Wettbewerb
herrscht, wobei sich dieses Gebiet auf die Gesamtheit
oder einen Teil des Hoheitsgebiets des betreffenden Mit-
gliedstaats oder auf als Ganzes betrachtete benachbarte
Gebiete von Mitgliedstaaten erstrecken könnte. Die
Untersuchung der tatsächlichen Wettbewerbssituation
sollte auch eine Klärung der Frage umfassen, ob der
Markt potenziell wettbewerbsorientiert ist und somit ob
das Fehlen eines wirksamen Wettbewerbs ein dauerhaf-
tes Phänomen ist. In diesen Leitlinien ist auch die Frage
neu entstehender Märkte zu behandeln, auf denen der
Marktführer über einen beträchtlichen Marktanteil ver-
fügen dürfte, ohne dass ihm jedoch unangemessene Ver-
pflichtungen auferlegt werden sollten. Die Kommission
sollte die Leitlinien regelmäßig überprüfen, damit diese
in einem sich rasch entwickelnden Markt auf Dauer
angemessen sind. Die nationalen Regulierungsbehörden
müssen zusammenarbeiten, wenn es sich bei dem betref-
fenden Markt um einen länderübergreifenden Markt
handelt.

(28) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Unternehmen in
einem speziellen Markt über beträchtliche Marktmacht
verfügt, sollten die nationalen Regulierungsbehörden im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht vorgehen und den
Leitlinien der Kommission weitestgehend Rechnung tra-
gen.

(29) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sind in der
Welthandelsorganisation Verpflichtungen in Bezug auf
Normen und den Rechtsrahmen für Telekommunikati-
onsnetze und -dienste eingegangen.

(1) ABl. L 199 vom 26.7.1997, S. 32. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 98/61/EG (ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 37).
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(30) Die Normung sollte in erster Linie ein marktorientierter
Vorgang sein. Es kann jedoch noch immer Situationen
geben, in denen es sich empfiehlt, die Einhaltung
bestimmter Normen auf Gemeinschaftsebene zu fordern,
um die Interoperabilität auf dem Binnenmarkt zu
gewährleisten. Auf nationaler Ebene sind die Mitglied-
staaten an die Richtlinie 98/34/EG gebunden. In der
Richtlinie 95/47/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. Oktober 1995 über die Anwendung
von Normen für die Übertragung von Fernsehsig-
nalen (1) wurden weder ein bestimmtes digitales Fern-
sehübertragungssystem noch spezielle Dienstanforderun-
gen vorgeschrieben. Über die �Digital Video Broadcast-
ing Group� haben die europäischen Marktteilnehmer
eine Familie von Fernsehübertragungssystemen ent-
wickelt, die vom Europäischen Institut für Telekom-
munikationsnormen (ETSI) genormt und in Empfehlun-
gen der Internationalen Fernmeldeunion umgesetzt wur-
den. Die obligatorische Anwendung derartiger Normen
sollte erst nach einer umfassenden Anhörung vor-
geschrieben werden. Die Normungsverfahren im Rah-
men dieser Richtlinie lassen die folgenden Richtlinien
unberührt: die Richtlinie 1999/5/EG, die Richtlinie
73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2) und die
Richtlinie 89/336/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die elektromagnetische Verträglichkeit (3).

(31) Interoperabilität von digitalen interaktiven Fernsehdiens-
ten und erweiterten digitalen Fernsehgeräten auf Ebene
der Verbraucher sollten gefördert werden, um den freien
Informationsfluss, Medienpluralismus und Zugang zu
kultureller Vielfalt zu gewährleisten. Es ist wünschens-
wert, dass die Verbraucher in der Lage sind, unabhängig
vom Übertragungsmodus alle digitalen interaktiven Fern-
sehdienste zu empfangen, und dazu die technologische
Neutralität, die künftige technologische Entwicklung, die
Notwendigkeit, dem digitalen Fernsehen zum Durch-
bruch zu verhelfen, sowie der Stand des Wettbewerbs
auf dem Markt für digitale Fernsehdienste im Auge
behalten wird. Die Betreiber digitaler interaktiver Fern-
sehplattformen sollten die Schaffung einer offenen
Anwendungsprogrammier-Schnittstelle (API) anstreben,
die den von einer europäischen Normungsbehörde
beschlossenen Normen und Spezifikationen entspricht.
Der Wechsel von bestehenden API zu neuen offenen
API sollte gefördert und organisiert werden, beispiels-
weise durch Vereinbarungen zwischen allen relevanten
Marktteilnehmern. Offene API erleichtern die Interopera-
bilität, d. h. die Übertragbarkeit interaktiver Inhalte zwi-
schen Übertragungsmechanismen und die volle Funktio-
nalität dieser Inhalte bei erweiterten digitalen Fernsehge-
räten. Der Notwendigkeit, das Funktionieren der Emp-
fangsausrüstung nicht zu behindern und sie vor schädli-
chen Attacken, beispielsweise Viren, zu schützen, sollte
jedoch Rechnung getragen werden.

(32) Bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen in ein und
demselben Mitgliedstaat in einem Bereich, der unter
diese Richtlinie oder die Einzelrichtlinien fällt, beispiels-
weise in Bezug auf den Zugang oder die Zusammen-
schaltung oder in Bezug auf die Mittel zur Übertragung
von Teilnehmerverzeichnissen, sollte sich die Beschwer-
departei, die gutgläubig verhandelt hat, aber keine Eini-
gung erzielen konnte, an die nationale Regulierungs-
behörde wenden können, damit diese den Streitfall bei-
legt. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die
Möglichkeit haben, den Parteien eine Lösung aufzuerle-
gen. Greift eine nationale Regulierungsbehörde in die
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen ein,
die in einem Mitgliedstaat elektronische Kommunikati-
onsnetze oder -dienste anbieten, so sollte sie anstreben,
die Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Richtlinie
oder den Einzelrichtlinien sicherzustellen.

(33) Zusätzlich zu den Rechtsbehelfen nach nationalem oder
gemeinschaftlichem Recht bedarf es eines einfachen, auf
Antrag einer der Parteien einzuleitenden Verfahrens zur
Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten, die au-
ßerhalb der Zuständigkeit einer einzelnen nationalen
Regulierungsbehörde liegen.

(34) Der mit Artikel 9 der Richtlinie 90/387/EWG einge-
setzte �ONP-Ausschuss� und der mit Artikel 14 der
Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 10. April 1997 über einen gemeinsamen
Rahmen für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für
Telekommunikationsdienste (4) eingesetzte Genehmi-
gungsausschuss sollten durch einen einzigen Ausschuss
abgelöst werden.

(35) Die nationalen Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden
sollten untereinander die Informationen austauschen, die
für die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie
und der Einzelrichtlinien notwendig sind, damit sie in
vollem Umfang zusammenarbeiten können. Hinsichtlich
des Informationsaustauschs sollte die einholende
Behörde an den gleichen Grad an Vertraulichkeit gebun-
den sein wie die Auskunft erteilende Behörde.

(36) Die Kommission hat mitgeteilt, dass die beabsichtigt,
eine europäische Gruppe der Regulierungsbehörden für
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste ein-
zurichten, die einen geeigneten Mechanismus zur Stär-
kung der Zusammenarbeit und der Koordinierung der
nationalen Regulierungsbehörden darstellen würde, um
die Entwicklung des Binnenmarktes für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste zu fördern und eine
konsistente Anwendung der in dieser Richtlinie und in
den Einzelrichtlinien festgelegten Bestimmungen in allen
Mitgliedstaaten zu erreichen, insbesondere in Bereichen,
in denen einzelstaatliche Rechtsvorschriften bei der
Durchführung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften den
einzelstaatlichen Regulierungsbehörden beträchtliche
Ermessensspielräume bei der Anwendung der betreffen-
den Bestimmungen geben.

(1) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 51.
(2) ABl. L 77 vom 26.3.1973, S. 29.
(3) ABl. L 139 vom 23.5.1989, S. 19. (4) ABl. L 117 vom 7.5.1997, S. 15.
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(37) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten miteinan-
der und mit der Kommission auf transparente Weise
kooperieren, um in allen Mitgliedstaaten eine konsistente
Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie und der
Einzelrichtlinien zu gewährleisten. Diese Zusammen-
arbeit könnte unter anderem im Kommunikationsaus-
schuss oder in einer europäischen Gruppe der Regulie-
rungsbehörden erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten
beschließen, welche Organe einzelstaatliche Regulie-
rungsbehörden im Sinne dieser Richtlinie und der Ein-
zelrichtlinien sind.

(38) Maßnahmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigen können, sind Maßnahmen, die unmittel-
bar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell einen der-
artigen Einfluss auf das Handelsmuster zwischen Mit-
gliedstaaten haben können, dass ein Hemmnis für den
Binnenmarkt geschaffen wird. Sie umfassen Maßnah-
men, die erhebliche Auswirkungen auf Betreiber oder
Nutzer in anderen Mitgliedstaaten haben, wozu unter
anderem gehören: Maßnahmen, die die Preise für die
Nutzer in anderen Mitgliedstaaten beeinflussen, Maßnah-
men, die die Möglichkeiten eines in einem anderen Mit-
gliedstaat niedergelassenen Unternehmens beeinträchti-
gen, einen elektronischen Kommunikationsdienst anzu-
bieten, insbesondere Maßnahmen, die die Möglichkeit
beeinträchtigen, Dienste auf länderübergreifender Basis
anzubieten, sowie Maßnahmen, die die Marktstruktur
oder den Marktzugang berühren und für Unternehmen
in anderen Mitgliedstaaten zu nachteiligen Auswirkun-
gen führen.

(39) Diese Richtlinie sollte regelmäßig überprüft werden, um
insbesondere festzustellen, ob sie veränderten technolo-
gischen oder marktbezogenen Bedingungen anzupassen
ist.

(40) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(41) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich
die Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens für
elektronische Kommunikationsdienste und elektronische
Kommunikationsnetze sowie für zugehörige Einrichtun-
gen und zugehörige Dienste, auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten nicht ausreichend erreicht werden können und daher
wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahmen
besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig wer-
den. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinaus.

(42) Bestimmte Richtlinien und Entscheidungen in diesem
Bereich sollten aufgehoben werden.

(43) Die Kommission sollte den Übergang von dem bestehen-
den Rechtsrahmen auf den neuen Rechtsrahmen fortlau-
fend verfolgen; sie könnte zu gegebener Zeit insbeson-
dere einen Vorschlag zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 2887/2000 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 18. Dezember 2000 über den entbündel-
ten Zugang zum Teilnehmeranschluss (2) vorlegen �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH, ZIELSETZUNG UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich und Zielsetzung

(1) Mit dieser Richtlinie wird ein harmonisierter Rahmen für
die Regulierung elektronischer Kommunikationsdienste und
Kommunikationsnetze sowie zugehöriger Einrichtungen und
zugehöriger Dienste vorgegeben. Sie legt die Aufgaben der
nationalen Regulierungsbehörden sowie eine Reihe von Verfah-
ren fest, die die gemeinschaftsweit harmonisierte Anwendung
des Rechtsrahmens gewährleisten.

(2) Verpflichtungen, die durch innerstaatliche Rechtsvor-
schriften aufgrund des Gemeinschaftsrechts oder durch Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft für Dienste auferlegt werden, die
mit Hilfe elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste
erbracht werden, bleiben von dieser Richtlinie und den Einzel-
richtlinien unberührt.

(3) Die von der Gemeinschaft oder den Mitgliedstaaten im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht getroffenen Maßnahmen
zur Verfolgung von Zielen, die im Interesse der Allgemeinheit
liegen, insbesondere in Bezug auf die Regulierung von Inhalten
und die audiovisuelle Politik, bleiben von dieser Richtlinie und
den Einzelrichtlinien unberührt.

(4) Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bleiben
von dieser Richtlinie und den Einzelrichtlinien unberührt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestim-
mungen:

a) �elektronisches Kommunikationsnetz�: Übertragungssys-
teme und gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwegeinrich-
tungen sowie anderweitige Ressourcen, die die Übertragung
von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere elek-
tromagnetische Einrichtungen ermöglichen, einschließlich
Satellitennetze, feste (leitungs- und paketvermittelte, ein-
schließlich Internet) und mobile terrestrische Netze, Strom-
leitungssysteme, soweit sie zur Signalübertragung genutzt

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. (2) ABl. L 336 vom 30.12.2000, S. 4.
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werden, Netze für Hör- und Fernsehfunk sowie Kabelfern-
sehnetze, unabhängig von der Art der übertragenen Infor-
mationen;

b) �länderübergreifende Märkte�: die in Übereinstimmung mit
Artikel 15 Absatz 4 festgestellten Märkte, die die Gemein-
schaft oder einen wesentlichen Teil davon umfassen;

c) �elektronische Kommunikationsdienste�: gewöhnlich gegen
Entgelt erbrachte Dienste, die ganz oder überwiegend in
der Übertragung von Signalen über elektronische Kom-
munikationsnetze bestehen, einschließlich Telekommunika-
tions- und Übertragungsdienste in Rundfunknetzen, jedoch
ausgenommen Dienste, die Inhalte über elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste anbieten oder eine redaktio-
nelle Kontrolle über sie ausüben; nicht dazu gehören die
Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne von Artikel
1 der Richtlinie 98/34/EG, die nicht ganz oder überwie-
gend in der Übertragung von Signalen über elektronische
Kommunikationsnetze bestehen;

d) �öffentliches Kommunikationsnetz�: ein elektronisches
Kommunikationsnetz, das ganz oder überwiegend zur
Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kom-
munikationsdienste dient;

e) �zugehörige Einrichtungen�: diejenigen mit einem elektro-
nischen Kommunikationsnetz und/oder einem elektro-
nischen Kommunikationsdienst verbundenen Einrichtun-
gen, welche die Bereitstellung von Diensten über dieses
Netz und/oder diesen Dienst ermöglichen und/oder unter-
stützen. Dieser Begriff schließt auch Zugangsberechtigungs-
systeme und elektronische Programmführer ein;

f) �Zugangsberechtigungssystem�: jede technische Maßnahme
und/oder Vorrichtung, die den Zugang zu einem geschütz-
ten Hörfunk- oder Fernsehdienst in unverschlüsselter Form
von einem Abonnement oder einer vorherigen individuel-
len Erlaubnis abhängig macht;

g) �nationale Regulierungsbehörde�: eine oder mehrere Stellen,
die von einem Mitgliedstaat mit einer der in dieser Richt-
linie und den Einzelrichtlinien festgelegten Regulierungsauf-
gaben beauftragt werden;

h) �Nutzer�: eine natürliche oder juristische Person, die einen
öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikations-
dienst in Anspruch nimmt oder beantragt;

i) �Verbraucher�: jede natürliche Person, die einen öffentlich
zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst zu
anderen als gewerblichen oder beruflichen Zwecken nutzt
oder beantragt;

j) �Universaldienst�: ein in der Richtlinie 2002/22/EG (Uni-
versaldienstrichtlinie) definiertes Mindestangebot an Diens-
ten von bestimmter Qualität, das allen Nutzern unabhängig
von ihrem Standort und, gemessen an den landesspezi-
fischen Bedingungen, zu einem erschwinglichen Preis zur
Verfügung steht;

k) �Teilnehmer�: jede natürliche oder juristische Person, die
mit einem Anbieter öffentlich zugänglicher elektronischer
Kommunikationsdienste einen Vertrag über die Bereitstel-
lung derartiger Dienste geschlossen hat;

l) �Einzelrichtlinien�: die Richtlinie 2002/20/EG (Genehmi-
gungsrichtlinie), die Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsricht-
linie), die Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie)
und die Richtlinie 97/66/EG;

m) �Bereitstellung eines elektronischen Kommunikationsnet-
zes�: die Errichtung, den Betrieb, die Kontrolle oder die
Zurverfügungstellung eines derartigen Netzes;

n) �Endnutzer�: ein Nutzer, der keine öffentlichen Kommuni-
kationsnetze oder öffentlich zugänglichen elektronischen
Kommunikationsdienste bereitstellt;

o) �erweiterte digitale Fernsehgeräte�: Set-top-Boxen zur Ver-
bindung mit Fernsehgeräten und integrierte digitale Fern-
sehgeräte zum Empfang digitaler interaktiver Fernsehdiens-
te;

p) �API (Schnittstelle für Anwendungsprogramme)�: die Soft-
ware-Schnittstelle zwischen Anwendungen, die von Sende-
anstalten oder Diensteanbietern zur Verfügung gestellt
wird, und den Anschlüssen in den erweiterten digitalen
Fernsehgeräten für digitale Fernseh- und Rundfunkdienste.

KAPITEL II

NATIONALE REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Artikel 3

Nationale Regulierungsbehörden

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle den nationa-
len Regulierungsbehörden mit dieser Richtlinie und den Einzel-
richtlinien übertragenen Aufgaben von einer zuständigen Stelle
wahrgenommen werden.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit
der nationalen Regulierungsbehörden, indem sie dafür sorgen,
dass sie rechtlich und funktional von allen Unternehmen unab-
hängig sind, die elektronische Kommunikationsnetze, -geräte
oder -dienste anbieten. Wenn Mitgliedstaaten weiterhin an
Unternehmen beteiligt sind, die elektronische Kommunikati-
onsnetze und/oder -dienste bereitstellen, oder diese kontrollie-
ren, müssen sie eine wirksame strukturelle Trennung der
hoheitlichen Funktion von Tätigkeiten im Zusammenhang mit
dem Eigentum oder der Kontrolle sicherstellen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden ihre Befugnisse unparteiisch und trans-
parent ausüben.

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen die von den nationa-
len Regulierungsbehörden wahrzunehmenden Aufgaben in
leicht zugänglicher Form, insbesondere wenn diese Aufgaben
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mehr als einer Stelle übertragen werden. Die Mitgliedstaaten
sorgen gegebenenfalls für die Konsultation und Zusammen-
arbeit zwischen diesen Behörden sowie zwischen diesen und
den für die Anwendung des Wettbewerbs- und des Verbrau-
cherschutzrechts zuständigen nationalen Behörden in Fragen
von gemeinsamem Interesse. Ist mehr als eine Behörde für
diese Fragen zuständig, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür,
dass die jeweiligen Aufgaben der einzelnen Behörden in leicht
zugänglicher Form veröffentlicht werden.

(5) Die nationalen Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden
tauschen untereinander Informationen aus, die für die Anwen-
dung der Bestimmungen dieser Richtlinie und der Einzelricht-
linien notwendig sind. Hinsichtlich des Informationsaustauschs
ist die einholende Behörde an den gleichen Grad an Vertrau-
lichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behörde.

(6) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unter Angabe
der jeweiligen Zuständigkeiten alle Aufgaben mit, die den
nationalen Regulierungsbehörden aufgrund dieser Richtlinie
und der Einzelrichtlinien übertragen werden.

Artikel 4

Rechtsbehelf

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass es auf nationaler
Ebene wirksame Verfahren gibt, nach denen jeder Nutzer oder
Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und/oder -diens-
te, der von einer Entscheidung einer nationalen Regulierungs-
behörde betroffen ist, bei einer von den beteiligten Parteien
unabhängigen Beschwerdestelle Rechtsbehelf gegen diese Ent-
scheidung einlegen kann. Diese Stelle, die auch ein Gericht sein
kann, muss über den angemessenen Sachverstand verfügen, um
ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass den Umständen des Falles angemessen Rechnung
getragen wird und wirksame Einspruchsmöglichkeiten gegeben
sind. Bis zum Abschluss eines Beschwerdeverfahrens bleibt der
Beschluss der nationalen Regulierungsbehörde in Kraft, sofern
nicht die Beschwerdeinstanz anders entscheidet.

(2) Hat die Beschwerdestelle nach Absatz 1 keinen gericht-
lichen Charakter, so sind ihre Entscheidungen stets schriftlich
zu begründen. Ferner können diese Entscheidungen in diesem
Fall von einem Gericht eines Mitgliedstaats nach Artikel 234
des Vertrags überprüft werden.

Artikel 5

Bereitstellung von Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Unternehmen, die
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste anbieten, den
nationalen Regulierungsbehörden alle Informationen auch in
Bezug auf finanzielle Aspekte zur Verfügung stellen, die diese
Behörden benötigen, um eine Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Richtlinie und den Einzelrichtlinien oder
den auf ihrer Grundlage getroffenen Entscheidungen zu
gewährleisten. Die genannten Unternehmen legen diese Infor-
mationen auf Anfrage umgehend sowie nach dem Zeitplan
und in den Einzelheiten vor, die von der nationalen Regulie-

rungsbehörde verlangt werden. Die von der nationalen Regulie-
rungsbehörde angeforderten Informationen müssen in ange-
messenem Verhältnis zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ste-
hen. Die nationale Regulierungsbehörde muss ihr Ersuchen um
Informationen begründen.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden der Kommission auf begründeten
Antrag hin die Informationen zur Verfügung stellen, die sie
benötigt, um ihre Aufgaben aufgrund des Vertrags wahrzuneh-
men. Die von der Kommission angeforderten Informationen
müssen in angemessenem Verhältnis zur Wahrnehmung dieser
Aufgaben stehen. Beziehen sich die bereitgestellten Informatio-
nen auf Informationen, die zuvor von Unternehmen auf Anfor-
derung der nationalen Regulierungsbehörde bereitgestellt wur-
den, so werden die Unternehmen hiervon unterrichtet. Soweit
dies notwendig ist und sofern nicht ein ausdrücklicher begrün-
deter gegenteiliger Antrag der übermittelnden Behörde vorliegt,
stellt die Kommission die bereitgestellten Informationen einer
anderen Behörde eines anderen Mitgliedstaats zur Verfügung.

Die Mitgliedstaaten stellen vorbehaltlich der Bestimmungen des
Absatzes 3 sicher, dass die einer nationalen Regulierungs-
behörde übermittelten Informationen einer anderen Behörde
desselben oder eines anderen Mitgliedstaats auf begründeten
Antrag zur Verfügung gestellt werden können, damit erforderli-
chenfalls diese Behörden ihre Verpflichtungen aus dem
Gemeinschaftsrecht erfüllen können.

(3) Werden Informationen von einer nationalen Regulie-
rungsbehörde gemäß den gemeinschaftlichen und einzelstaatli-
chen Vorschriften über das Geschäftsgeheimnis als vertraulich
angesehen, so stellen die Kommission und die betreffenden
nationalen Regulierungsbehörden eine entsprechende vertrauli-
che Behandlung sicher.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden Informationen, die zu einem offenen,
wettbewerbsorientierten Markt beitragen, unter Einhaltung der
nationalen Vorschriften über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Informationen sowie der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
und der Mitgliedstaaten zur Wahrung von Geschäftsgeheimnis-
sen veröffentlichen.

(5) Die nationalen Regulierungsbehörden veröffentlichen die
Bedingungen für den Zugang der Öffentlichkeit zu Informatio-
nen gemäß Absatz 4 einschließlich der Verfahren für dessen
Gewährung.

Artikel 6

Konsultation und Transparenz

Abgesehen von den Fällen nach Artikel 7 Absatz 6, Artikel 20
oder Artikel 21 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die
nationalen Regulierungsbehörden interessierten Parteien inner-
halb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme
zum Entwurf von Maßnahmen geben, die sie gemäß dieser
Richtlinie oder den Einzelrichtlinien zu treffen gedenken und
die beträchtliche Auswirkungen auf den betreffenden Markt
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haben werden. Die nationalen Regulierungsbehörden veröffent-
lichen ihre jeweiligen Anhörungsverfahren. Die Mitgliedstaaten
sorgen für die Einrichtung einer einheitlichen Informationsstel-
le, bei der eine Liste aller laufenden Anhörungen aufliegt. Die
Ergebnisse des Anhörungsverfahrens werden von der nationa-
len Regulierungsbehörde der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht, außer bei vertraulichen Informationen gemäß den
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und des jeweiligen Mit-
gliedstaates über die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnis-
sen.

Artikel 7

Konsolidierung des Binnenmarktes für elektronische
Kommunikation

(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie
und den Einzelrichtlinien tragen die nationalen Regulierungs-
behörden den in Artikel 8 genannten Zielen, auch soweit sie
sich auf das Funktionieren des Binnenmarktes beziehen, wei-
testgehend Rechnung.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden tragen zur Ent-
wicklung des Binnenmarktes bei, indem sie miteinander und
mit der Kommission auf transparente Weise kooperieren, um
in allen Mitgliedstaaten eine kohärente Anwendung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie und der Einzelrichtlinien zu gewähr-
leisten. Zu diesem Zweck versuchen sie insbesondere, Einver-
nehmen über die geeignetsten Mittel und Wegen zur Bewälti-
gung besonderer Situationen auf dem Markt zu erreichen.

(3) Zusätzlich zu der Anhörung nach Artikel 6 stellt eine
nationale Regulierungsbehörde, die beabsichtigt, Maßnahmen
zu ergreifen, die

a) in den Anwendungsbereich der Artikel 15 oder 16 dieser
Richtlinie oder der Artikel 5 oder 8 der Richtlinie
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) oder aber des Artikels 16
der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) fallen,
und

b) Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten
haben werden,

gleichzeitig der Kommission und den nationalen Regulierungs-
behörden der anderen Mitgliedstaaten den Entwurf der Maß-
nahme zusammen mit einer Begründung gemäß Artikel 5
Absatz 3 zur Verfügung und unterrichtet die Kommission und
die übrigen nationalen Regulierungsbehörden hiervon. Die
nationalen Regulierungsbehörden und die Kommission können
nur innerhalb eines Monats oder innerhalb der in Artikel 6
genannten Frist, falls diese länger als ein Monat ist, Stellung-
nahmen an die betreffenden nationalen Regulierungsbehörden
richten. Die Einmonatsfrist kann nicht verlängert werden.

(4) Richtet sich eine geplante Maßnahme gemäß Absatz 3
auf

a) die Festlegung eines relevanten Marktes, der sich von jenen
unterscheidet, die in der Empfehlung im Einklang mit Arti-
kel 15 Absatz 1 definiert werden, oder

b) die Festlegung, inwieweit ein Unternehmen allein oder
zusammen mit anderen eine beträchtliche Marktmacht
gemäß Artikel 16 Absätze 3, 4 oder 5 hat,

wobei dies Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten hätte, und hat die Kommission gegenüber der
nationalen Regulierungsbehörde erklärt, dass sie der Auffassung
ist, dass der Maßnahmenentwurf ein Hemmnis für den Binnen-
markt schaffen würde, oder hat sie ernsthafte Zweifel an der
Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere
den in Artikel 8 genannten Zielen, dann wird der Beschluss
über den Maßnahmenentwurf um weitere zwei Monate auf-
geschoben. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Innerhalb
dieses Zeitraums kann die Kommission im Einklang mit dem
in Artikel 22 Absatz 2 festgelegten Verfahren beschließen, die
betreffende nationale Regulierungsbehörde aufzufordern, den
Entwurf zurückzuziehen. In dem Beschluss muss detailliert und
objektiv analysiert sein, weshalb die Kommission der Auffas-
sung ist, dass der Maßnahmenentwurf nicht angenommen wer-
den sollte, und es sind zugleich spezifische Vorschläge zur
Änderung des Maßnahmenentwurfs vorzulegen.

(5) Die betreffende nationale Regulierungsbehörde trägt den
Stellungnahmen der anderen nationalen Regulierungsbehörden
und der Kommission weitestgehend Rechnung; sie kann den
sich daraus ergebenden Maßnahmenentwurf � außer in den in
Absatz 4 genannten Fällen � annehmen und ihn der Kommis-
sion übermitteln.

(6) Ist eine nationale Regulierungsbehörde bei Vorliegen
außergewöhnlicher Umstände der Ansicht, dass dringend �
ohne das Verfahren gemäß den Absätzen 3 und 4 einzuhalten
� gehandelt werden muss, um den Wettbewerb zu gewährleis-
ten und die Nutzerinteressen zu schützen, so kann sie umge-
hend angemessene und einstweilige Maßnahmen erlassen. Sie
teilt diese der Kommission und den übrigen nationalen Regu-
lierungsbehörden unverzüglich mit einer vollständigen Begrün-
dung mit. Ein Beschluss der nationalen Regulierungsbehörde,
diese Maßnahmen dauerhaft zu machen oder ihre Geltungs-
dauer zu verlängern, unterliegt den Bestimmungen der Absätze
3 und 4.

KAPITEL III

AUFGABEN DER NATIONALEN REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Artikel 8

Politische Ziele und regulatorische Grundsätze

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden bei der Wahrnehmung der in dieser
Richtlinie und den Einzelrichtlinien festgelegten regulatorischen
Aufgaben alle angezeigten Maßnahmen treffen, die den in den
Absätzen 2, 3 und 4 vorgegebenen Zielen dienen. Die Maßnah-
men müssen in angemessenem Verhältnis zu diesen Zielen ste-
hen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Regulie-
rungsbehörden bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie
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und den Einzelrichtlinien festgelegten regulatorischen Auf-
gaben, insbesondere der Aufgaben, die der Gewährleistung
eines wirksamen Wettbewerbs dienen, weitestgehend berück-
sichtigen, dass die Regulierung technologieneutral sein sollte.

Die nationalen Regulierungsbehörden können im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten dazu beitragen, dass die Umsetzung von Maß-
nahmen zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Viel-
falt sowie des Pluralismus der Medien sichergestellt werden.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden fördern den Wett-
bewerb bei der Bereitstellung elektronischer Kommunikations-
netze und -dienste sowie zugehöriger Einrichtungen und Diens-
te, indem sie unter anderem

a) sicherstellen, dass die Nutzer, einschließlich behinderte
Nutzer, größtmögliche Vorteile in Bezug auf Auswahl,
Preise und Qualität genießen;

b) gewährleisten, dass es keine Wettbewerbsverzerrungen oder
-beschränkungen im Bereich der elektronischen Kommuni-
kation gibt;

c) effiziente Infrastrukturinvestitionen fördern und die Innova-
tion unterstützen;

d) für eine effiziente Nutzung der Funkfrequenzen und der
Nummerierungsressourcen sorgen und deren effiziente Ver-
waltung sicherstellen.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden tragen zur Ent-
wicklung des Binnenmarktes bei, indem sie unter anderem

a) verbleibende Hindernisse für die Bereitstellung elektro-
nischer Kommunikationsnetze und -dienste sowie zugehö-
riger Einrichtungen und Dienste auf europäischer Ebene
abbauen;

b) den Aufbau und die Entwicklung transeuropäischer Netze
und die Interoperabilität europaweiter Dienste sowie die
durchgehende Konnektivität fördern;

c) gewährleisten, dass Anbieter elektronischer Kommunikati-
onsnetze und -dienste unter vergleichbaren Umständen
keine diskriminierende Behandlung erfahren;

d) untereinander und mit der Kommission in transparenter
Weise zusammenarbeiten, um die Entwicklung einer ein-
heitlichen Regulierungspraxis und die einheitliche Anwen-
dung dieser Richtlinie und der Einzelrichtlinien sicher-
zustellen.

(4) Die nationalen Regulierungsbehörden fördern die Inte-
ressen der Bürger der Europäischen Union, indem sie unter
anderem

a) sicherstellen, dass alle Bürger gemäß der Richtlinie
2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) Zugang zum Uni-
versaldienst erhalten;

b) einen weit gehenden Verbraucherschutz in den Beziehun-
gen zwischen Kunden und Anbietern gewährleisten, ins-

besondere durch einfache, kostengünstige Verfahren zur
Beilegung von Streitigkeiten; diese Verfahren werden von
einer von den Betroffenen unabhängigen Stelle durch-
geführt;

c) dazu beitragen, dass ein hohes Datenschutzniveau gewähr-
leistet wird;

d) für die Bereitstellung klarer Informationen sorgen, indem
sie insbesondere transparente Tarife und Bedingungen für
die Nutzung öffentlich zugänglicher elektronischer Kom-
munikationsdienste fordern;

e) die Bedürfnisse bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, ins-
besondere behinderter Nutzer, berücksichtigen;

f) sicherstellen, dass die Integrität und Sicherheit der öffent-
lichen Kommunikationsnetze gewährleistet sind.

Artikel 9

Verwaltung der Funkfrequenzen für die elektronischen
Kommunikationsdienste

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für die effiziente Verwaltung
der Funkfrequenzen für elektronische Kommunikationsdienste
in ihrem Hoheitsgebiet im Einklang mit Artikel 8. Sie gewähr-
leisten, dass die Zuteilung und Zuweisung dieser Frequenzen
durch die nationalen Regulierungsbehörden auf objektiven,
transparenten, nichtdiskriminierenden und angemessenen Krite-
rien beruhen.

(2) Die Mitgliedstaaten fördern die Harmonisierung der Nut-
zung von Funkfrequenzen in der Gemeinschaft, um deren
effektiven und effizienten Einsatz im Einklang mit der Entschei-
dung Nr. 676/2002/EG (Frequenzentscheidung) zu gewährleis-
ten.

(3) Die Mitgliedstaaten können Unternehmen die Übertra-
gung von Frequenznutzungsrechten an andere Unternehmen
gestatten.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Absicht eines
Unternehmens, Frequenznutzungsrechte zu übertragen, der für
die Frequenzzuteilung zuständigen nationalen Regulierungs-
behörde mitgeteilt wird und dass jegliche Übertragung nach
von dieser Behörde festgelegten Verfahren erfolgt und öffent-
lich bekannt gegeben wird. Die nationalen Regulierungsbehör-
den sorgen dafür, dass der Wettbewerb infolge derartiger Über-
tragungen nicht verzerrt wird. Soweit die Frequenznutzung
durch Anwendung der Entscheidung Nr. 676/2002/EG (Fre-
quenzentscheidung) oder anderweitige Gemeinschaftsmaßnah-
men harmonisiert wurde, darf eine solche Übertragung nicht
zu einer veränderten Nutzung dieser Frequenzen führen.

Artikel 10

Vergabe von Nummern, Namen und Adressen

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden die Zuteilung aller nationalen Num-
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merierungsressourcen und die Verwaltung der nationalen Num-
merierungspläne kontrollieren. Sie sorgen für die Bereitstellung
adäquater Nummern und Nummerierungsbereiche für alle
öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienste.
Die nationalen Regulierungsbehörden legen objektive, trans-
parente und nichtdiskriminierende Verfahren für die Zuteilung
der nationalen Nummerierungsressourcen fest.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen dafür, dass
Nummerierungspläne und -verfahren so angewandt werden,
dass die Gleichbehandlung aller Anbieter öffentlich zugäng-
licher elektronischer Kommunikationsdienste gewährleistet ist.
Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass ein Unter-
nehmen, dem ein Nummernbereich zugewiesen wurde, sich
gegenüber anderen Anbietern elektronischer Kommunikations-
dienste hinsichtlich der Nummernfolgen für den Zugang zu
ihren Diensten nicht diskriminierend verhält.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Nummerierungspläne und alle nachträglichen Erweiterungen
oder Änderungen veröffentlicht werden, wobei Ausnahmen
nur im Falle von Verpflichtungen aus Gründen der Staats-
sicherheit möglich sind.

(4) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Vereinheitlichung
der Zuweisung von Nummerierungsressourcen in der Gemein-
schaft, wenn dies notwendig ist, um die Entwicklung europa-
weiter Dienste zu fördern. Die Kommission kann gemäß dem
in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfahren in dieser Frage
geeignete technische Umsetzungsmaßnahmen beschließen.

(5) Soweit es zur Sicherstellung der vollen globalen Inter-
operabilität der Dienste angebracht ist, koordinieren die Mit-
gliedstaaten ihre Standpunkte in internationalen Organisatio-
nen und Gremien, in denen Beschlüsse über Aspekte der Ver-
gabe von Nummern, Namen und Adressen in elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten gefasst werden.

Artikel 11

Wegerechte

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige
Behörde

� bei der Prüfung eines Antrags auf Erteilung von Rechten
für die Installation von Einrichtungen auf, über oder unter
öffentlichem oder privatem Grundbesitz an ein Unterneh-
men, das für die Bereitstellung öffentlicher Kommunikati-
onsnetze zugelassen ist, oder

� bei der Prüfung eines Antrags auf Erteilung von Rechten
für die Installation von Einrichtungen auf, über oder unter
öffentlichem Grundbesitz an ein Unternehmen, das für die
Bereitstellung von nicht-öffentlichen elektronischen Kom-
munikationsnetzen zugelassen ist,

wie folgt verfährt:

� Sie handelt auf der Grundlage transparenter, öffentlich
zugänglicher Verfahren, die nichtdiskriminierend und
unverzüglich angewandt werden, und

� sie befolgt die Grundsätze der Transparenz und der Nicht-
diskriminierung, wenn sie die betreffenden Rechte an
Bedingungen knüpft.

Die vorstehend genannten Verfahren können je nachdem, ob
der Antragsteller öffentliche Kommunikationsnetze bereitstellt
oder nicht, unterschiedlich sein.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei öffentlichen
Behörden oder Gebietskörperschaften, die an Betreibern elek-
tronischer Kommunikationsnetze und/oder -dienste beteiligt
sind oder diese kontrollieren, eine tatsächliche strukturelle
Trennung zwischen der für die Erteilung der in Absatz 1
genannten Rechte zuständigen Stelle und den Tätigkeiten im
Zusammenhang mit dem Eigentum oder der Kontrolle besteht.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass es wirksame Ver-
fahren gibt, die es Unternehmen erlauben, gegen Entscheidun-
gen über die Erteilung von Rechten für die Installation von Ein-
richtungen Beschwerde bei einer von den beteiligten Parteien
unabhängigen Stelle einzulegen.

Artikel 12

Kollokation und gemeinsame Nutzung von Einrichtungen

(1) Darf ein Unternehmen, das elektronische Kommunikati-
onsnetze anbietet, nach innerstaatlichem Recht Einrichtungen
auf, über oder unter öffentlichem oder privatem Grundbesitz
installieren oder kann es ein Verfahren zur Enteignung oder
Nutzung von Grundbesitz in Anspruch nehmen, so fördert die
nationale Regulierungsbehörde die gemeinsame Nutzung dieser
Einrichtungen oder Grundstücke.

(2) Insbesondere wenn Unternehmen aus Gründen des
Umweltschutzes, der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit
oder der Städteplanung und der Raumordnung keinen Zugang
zu tragfähigen Alternativen haben, können die Mitgliedstaaten
nur nach einer öffentlichen Anhörung von angemessener Dau-
er, bei der alle interessierten Parteien Gelegenheit zur Mei-
nungsäußerung erhalten müssen, einem Betreiber eines elektro-
nischen Kommunikationsnetzes die gemeinsame Nutzung von
Einrichtungen oder Grundbesitz (einschließlich physischer Kol-
lokation) vorschreiben oder Maßnahmen zur Erleichterung der
Koordinierung öffentlicher Bauarbeiten treffen. Solche Anord-
nungen können Regeln für die Umlegung der Kosten bei
gemeinsamer Nutzung von Einrichtungen oder Grundbesitz
enthalten.

Artikel 13

Getrennte Rechnungslegung und Finanzberichte

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten Unternehmen, die
öffentliche Kommunikationsnetze oder öffentlich zugängliche
elektronische Kommunikationsdienste anbieten und in demsel-
ben oder einem anderen Mitgliedstaat besondere oder aus-
schließliche Rechte für die Erbringung von Diensten in anderen
Sektoren besitzen,
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a) über die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste in
dem Umfang getrennt Buch zu führen, der erforderlich
wäre, wenn sie von rechtlich unabhängigen Unternehmen
ausgeübt würden, so dass alle Kosten- und Einnahmen-
bestandteile dieser Tätigkeiten mit den entsprechenden
Berechnungsgrundlagen und detaillierten Zurechnungs-
methoden, einschließlich einer detaillierten Aufschlüsselung
des Anlagevermögens und der strukturbedingten Kosten,
offen gelegt werden, oder

b) die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste struktu-
rell auszugliedern.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Anforderungen
von Unterabsatz 1 nicht auf Unternehmen anzuwenden, deren
Jahresumsatz aus der Bereitstellung elektronischer Kommunika-
tionsnetze oder -dienste in dem Mitgliedstaat weniger als 50
Millionen EUR beträgt.

(2) Unterliegen Unternehmen, die öffentliche Kommunikati-
onsnetze oder öffentlich zugängliche elektronische Kommuni-
kationsdienste anbieten, nicht den Anforderungen des Gesell-
schaftsrechts und erfüllen sie nicht die für kleine und mittlere
Unternehmen geltenden Kriterien der gemeinschaftsrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften, so werden ihre Finanzberichte
einer unabhängigen Rechnungsprüfung unterzogen und ver-
öffentlicht. Die Rechnungsprüfung erfolgt nach den einschlägi-
gen Vorschriften der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten.

Dies gilt auch für die in Absatz 1 Buchstabe a) geforderte
getrennte Rechnungslegung.

KAPITEL IV

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 14

Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht

(1) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden aufgrund
der Einzelrichtlinien nach dem in Artikel 16 genannten Verfah-
ren festzustellen haben, ob Betreiber über beträchtliche Markt-
macht verfügen, gelten die Absätze 2 und 3 dieses Artikels.

(2) Ein Unternehmen gilt als ein Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht, wenn es entweder allein oder gemeinsam
mit anderen eine der Beherrschung gleichkommende Stellung
einnimmt, d. h. eine wirtschaftlich starke Stellung, die es ihm
gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unabhängig von Wett-
bewerbern, Kunden und letztlich Verbrauchern zu verhalten.

Bei der Beurteilung der Frage, ob zwei oder mehr Unterneh-
men auf einem Markt gemeinsam eine beherrschende Stellung
einnehmen, handeln die nationalen Regulierungsbehörden ins-
besondere im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht und
berücksichtigen dabei weitestgehend die von der Kommission
nach Artikel 15 veröffentlichten �Leitlinien zur Marktanalyse
und zur Bewertung beträchtlicher Marktmacht�. Die bei dieser

Beurteilung heranzuziehenden Kriterien sind in Anhang II die-
ser Richtlinie aufgeführt.

(3) Verfügt ein Unternehmen auf einem bestimmten Markt
über beträchtliche Marktmacht, so kann es auch auf einem
benachbarten Markt als Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht angesehen werden, wenn die Verbindungen zwischen
beiden Märkten es gestatten, diese von dem einen auf den
anderen Markt zu übertragen und damit die gesamte Markt-
macht des Unternehmens zu verstärken.

Artikel 15

Marktdefinitionsverfahren

(1) Nach Anhörung der Öffentlichkeit und der nationalen
Regulierungsbehörden erlässt die Kommission eine Empfehlung
in Bezug auf relevante Produkt- und Dienstmärkte (nachste-
hend �Empfehlung� genannt). In der Empfehlung werden
gemäß Anhang I der vorliegenden Richtlinie diejenigen Märkte
für elektronische Kommunikationsprodukte und -dienste auf-
geführt, deren Merkmale die Auferlegung der in den Einzel-
richtlinien dargelegten Verpflichtungen rechtfertigen können,
und zwar unbeschadet der Märkte, die in bestimmten Fällen
nach dem Wettbewerbsrecht definiert werden können. Die
Kommission definiert die Märkte im Einklang mit den Grund-
sätzen des Wettbewerbsrechts.

Die Empfehlung wird regelmäßig von der Kommission über-
prüft.

(2) Die Kommission veröffentlicht spätestens zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Richtlinie Leitlinien zur Marktanalyse
und zur Bewertung beträchtlicher Marktmacht (nachstehend
�Leitlinien� genannt), die mit den Grundsätzen des Wett-
bewerbsrechts in Einklang stehen müssen.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden legen unter wei-
testgehender Berücksichtigung der Empfehlung und der Leit-
linien die relevanten Märkte entsprechend den nationalen
Gegebenheiten � insbesondere der innerhalb ihres Hoheits-
gebiets relevanten geografischen Märkte � im Einklang mit
den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts fest. Bevor Märkte
definiert werden, die von denen in der Empfehlung abweichen,
wenden die nationalen Regulierungsbehörden die in den Arti-
keln 6 und 7 genannten Verfahren an.

(4) Die Kommission kann nach Anhörung der nationalen
Regulierungsbehörden nach dem in Artikel 22 Absatz 3
genannten Verfahren eine Entscheidung zur Festlegung länder-
übergreifender Märkte erlassen.

Artikel 16

Marktanalyseverfahren

(1) Sobald wie möglich nach der Verabschiedung der Emp-
fehlung oder deren etwaiger Aktualisierung führen die nationa-
len Regulierungsbehörden unter weitestgehender Berücksichti-
gung der Leitlinien eine Analyse der relevanten Märkte durch.
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Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Wett-
bewerbsbehörden gegebenenfalls an dieser Analyse beteiligt
werden.

(2) Wenn eine nationale Regulierungsbehörde gemäß den
Artikeln 16, 17, 18 oder 19 der Richtlinie 2002/22/EG (Uni-
versaldienstrichtlinie) oder nach Artikel 7 oder Artikel 8 der
Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) feststellen muss, ob
Verpflichtungen für Unternehmen aufzuerlegen, beizubehalten,
zu ändern oder aufzuheben sind, ermittelt sie anhand der
Marktanalyse gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels, ob
auf einem relevanten Markt wirksamer Wettbewerb herrscht.

(3) Kommt eine nationale Regulierungsbehörde zu dem
Schluss, dass dies der Fall ist, so erlegt sie weder eine der spezi-
fischen Verpflichtungen nach Absatz 2 auf noch behält sie
diese bei. Wenn bereits bereichsspezifische Verpflichtungen
bestehen, werden sie für die Unternehmen auf diesem relevan-
ten Markt aufgehoben. Den betroffenen Parteien ist die Auf-
hebung der Verpflichtungen innerhalb einer angemessenen
Frist im Voraus anzukündigen.

(4) Stellt eine nationale Regulierungsbehörde fest, dass auf
einem relevanten Markt kein wirksamer Wettbewerb herrscht,
so ermittelt sie Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
auf diesem Markt gemäß Artikel 14 und erlegt diesen Unter-
nehmen geeignete spezifische Verpflichtungen nach Absatz 2
des vorliegenden Artikels auf bzw. ändert diese oder behält
diese bei, wenn sie bereits bestehen.

(5) Im Falle länderübergreifender Märkte, die in der Ent-
scheidung nach Artikel 14 Absatz 4 festgelegt wurden, führen
die betreffenden nationalen Regulierungsbehörden gemeinsam
die Marktanalyse unter weitestgehender Berücksichtigung der
Leitlinien durch und stellen einvernehmlich fest, ob in Absatz
2 des vorliegenden Artikels vorgesehene spezifische Verpflich-
tungen aufzuerlegen, beizubehalten, zu ändern oder aufzuhe-
ben sind.

(6) Maßnahmen, die gemäß den Absätzen 3, 4 und 5 getrof-
fen werden, unterliegen den in den Artikeln 6 und 7 genann-
ten Verfahren.

Artikel 17

Normung

(1) Die Kommission erstellt nach dem in Artikel 22 Absatz
2 genannten Verfahren ein Verzeichnis von Normen und/oder
Spezifikationen, die als Grundlage für die Förderung der ein-
heitlichen Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze
und -dienste sowie zugehöriger Einrichtungen und Dienste die-
nen, und veröffentlicht es im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften. Bei Bedarf kann die Kommission gemäß dem in Arti-
kel 22 Absatz 2 genannten Verfahren und nach Anhörung des
durch die Richtlinie 98/34/EG eingesetzten Ausschusses die
Erstellung von Normen durch die europäischen Normungs-
organisationen (Europäisches Komitee für Normung (CEN),
Europäisches Komitee für elektronische Normung (Cenelec)
und Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen (ET-
SI) veranlassen.

(2) Die Mitgliedstaaten fördern die Anwendung der Normen
und/oder Spezifikationen gemäß Absatz 1 für die Bereitstellung
von Diensten, technischen Schnittstellen und/oder Netzfunktio-
nen, soweit dies unbedingt notwendig ist, um die Interoperabi-
lität von Diensten zu gewährleisten und den Nutzern eine
größere Auswahl zu bieten.

Solange derartige Normen und/oder Spezifikationen nicht
gemäß Absatz 1 veröffentlicht sind, fördern die Mitgliedstaaten
die Anwendung der von den europäischen Normungsorganisa-
tionen erstellten Normen.

Falls keine derartigen Normen bzw. Spezifikationen vorliegen,
fördern die Mitgliedstaaten die Anwendung internationaler
Normen oder Empfehlungen der Internationalen Fernmelde-
union (ITU), der Internationalen Organisation für Normung
(ISO) oder der Internationalen Elektrotechnischen Kommission
(IEC).

Bestehen bereits internationale Normen, so rufen die Mitglied-
staaten die europäischen Normungsorganisationen dazu auf,
diese Normen bzw. deren einschlägige Bestandteile als Basis für
die von ihnen entwickelten Normen zu verwenden, es sei denn,
die internationalen Normen bzw. deren einschlägige Bestand-
teile sind ineffizient.

(3) Wurden die in Absatz 1 genannten Normen und/oder
Spezifikationen nicht sachgerecht angewandt, so dass die Inter-
operabilität der Dienste in einem oder mehreren Mitgliedstaa-
ten nicht gewährleistet ist, so kann die Anwendung dieser Nor-
men und/oder Spezifikationen nach dem Verfahren in Absatz
4 verbindlich vorgeschrieben werden, soweit dies unbedingt
notwendig ist, um die Interoperabilität zu gewährleisten und
den Nutzern eine größere Auswahl zu bieten.

(4) Beabsichtigt die Kommission, die Anwendung bestimm-
ter Normen und/oder Spezifikationen verbindlich vorzuschrei-
ben, so veröffentlicht sie eine Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften und fordert alle Beteiligten zur
Stellungnahme auf. Sie schreibt die Anwendung der einschlägi-
gen Normen gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 genannten
Verfahren verbindlich vor, indem sie diese in dem im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Verzeichnis der
Normen und/oder Spezifikationen als verbindlich kennzeich-
net.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, dass die Normen
und/oder Spezifikationen gemäß Absatz 1 nicht mehr zur
Bereitstellung harmonisierter elektronischer Kommunikations-
dienste beitragen oder dem Bedarf der Verbraucher nicht mehr
entsprechen oder die technologische Weiterentwicklung behin-
dern, so streicht sie diese gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2
genannten Verfahren aus dem Verzeichnis der Normen und/
oder Spezifikationen gemäß Absatz 1.

(6) Ist die Kommission der Ansicht, dass die Normen und/
oder Spezifikationen gemäß Absatz 4 nicht mehr zur Bereit-
stellung harmonisierter elektronischer Kommunikationsdienste
beitragen oder dem Bedarf der Verbraucher nicht mehr ent-
sprechen oder die technologische Weiterentwicklung behin-

24.4.2002 L 108/45Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



dern, so streicht sie diese gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3
genannten Verfahren aus dem Verzeichnis der Normen und/
oder Spezifikationen gemäß Absatz 1.

(7) Dieser Artikel findet auf keine der wesentlichen Anforde-
rungen, Schnittstellenspezifikationen oder harmonisierten Nor-
men Anwendung, für die die Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG gelten.

Artikel 18

Interoperabilität digitaler interaktiver Fernsehdienste

(1) Um den freien Informationsfluss, die Medienpluralität
und die kulturelle Vielfalt zu fördern, setzen sich die Mitglied-
staaten gemäß den Bestimmungen von Artikel 17 Absatz 2
dafür ein,

a) dass die Anbieter digitaler interaktiver Fernsehdienste, die
für die Übertragung an die Öffentlichkeit in der Gemein-
schaft vorgesehen sind, unabhängig vom Übertragungs-
modus eine offene API verwenden;

b) dass die Anbieter aller erweiterter digitaler Fernsehgeräte,
die für den Empfang digitaler interaktiver Fernsehdienste
auf interaktiven digitalen Fernsehplattformen bestimmt
sind, die Mindestanforderungen der einschlägigen Normen
und Spezifikationen einer offenen API erfüllen.

(2) Vorbehaltlich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) der
Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) setzen sich die Mit-
gliedstaaten dafür ein, dass die API-Eigentümer alle Informatio-
nen, die es den Anbietern von digitalen interaktiven Fernseh-
diensten ermöglichen, ihre API-unterstützten Dienste voll funk-
tionsfähig anzubieten, auf faire, angemessene und nichtdiskri-
minierende Weise und gegen angemessene Vergütung zur Ver-
fügung stellen.

(3) Innerhalb eines Jahres nach Beginn der Anwendung die-
ser Richtlinie gemäß Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 2 unter-
sucht die Kommission die Auswirkungen dieses Artikels. Falls
Interoperabilität und die Wahlfreiheit der Nutzer nicht ange-
messen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten erzielt wurden,
kann die Kommission Maßnahmen gemäß dem in Artikel 17
Absätze 3 und 4 genannten Verfahren ergreifen.

Artikel 19

Harmonisierungsmaßnahmen

(1) Gibt die Kommission gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2
genannten Verfahren Empfehlungen an die Mitgliedstaaten über
die harmonisierte Durchführung dieser Richtlinie und der Ein-
zelrichtlinien im Hinblick auf die Verwirklichung der in Artikel
8 genannten Ziele ab, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass
die nationalen Regulierungsbehörden diesen Empfehlungen bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben weitestgehend Rechnung
tragen. Beschließt eine nationale Regulierungsbehörde, sich
nicht an eine Empfehlung zu halten, so teilt sie dies unter
Angabe ihrer Gründe der Kommission mit.

(2) Stellt die Kommission fest, dass auf nationaler Ebene
abweichende Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 10
Absatz 4 ein Hindernis für den Binnenmarkt darstellen, so
kann sie gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 genannten Verfah-
ren die geeigneten technischen Durchführungsmaßnahmen
treffen.

Artikel 20

Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen

(1) Ergeben sich im Zusammenhang mit Verpflichtungen
aus dieser Richtlinie oder den Einzelrichtlinien Streitigkeiten
zwischen Unternehmen, die elektronische Kommunikations-
netze oder -dienste in einem Mitgliedstaat anbieten, so trifft die
betreffende nationale Regulierungsbehörde auf Antrag einer
Partei und unbeschadet des Absatzes 2 eine verbindliche Ent-
scheidung, damit die Streitigkeit schnellstmöglich, auf jeden
Fall aber � außer in Ausnahmesituationen � innerhalb von
vier Monaten beigelegt werden kann. Die Mitgliedstaaten ver-
langen, dass alle Parteien in vollem Umfang mit der nationalen
Regulierungsbehörde zusammenarbeiten.

(2) Die Mitgliedstaaten können den nationalen Regulierungs-
behörden vorschreiben, die Beilegung von Streitigkeiten durch
verbindliche Entscheidungen zu verweigern, wenn es andere
Verfahren einschließlich einer Schlichtung gibt, die besser für
eine frühzeitige Beilegung der Streitigkeiten im Einklang mit
Artikel 8 geeignet wären. Die nationale Regulierungsbehörde
unterrichtet die Parteien unverzüglich hiervon. Sind die Strei-
tigkeiten nach vier Monaten noch nicht beigelegt und von der
beschwerdeführenden Partei auch nicht vor Gericht gebracht
worden, so trifft die betreffende nationale Regulierungsbehörde
auf Antrag einer Partei eine verbindliche Entscheidung, damit
die Streitigkeit schnellstmöglich, auf jeden Fall aber innerhalb
von vier Monaten beigelegt werden kann.

(3) Bei der Beilegung einer Streitigkeit trifft die nationale
Regulierungsbehörde Entscheidungen, die auf die Verwirk-
lichung der in Artikel 8 genannten Ziele ausgerichtet sind. Die
Verpflichtungen, die die nationale Regulierungsbehörde einem
Unternehmen im Rahmen der Streitbeilegung auferlegen kann,
stehen im Einklang mit dieser Richtlinie oder den Einzelricht-
linien.

(4) Die Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörde
wird unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Die betroffenen Parteien erhalten eine
vollständige Begründung dieser Entscheidung.

(5) Das Verfahren nach den Absätzen 1, 3 und 4 schließt
eine Klage einer Partei bei einem Gericht nicht aus.

Artikel 21

Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten

(1) Bei einer grenzüberschreitenden Streitigkeit in einem
unter diese Richtlinie oder die Einzelrichtlinien fallenden
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Bereich zwischen Parteien in verschiedenen Mitgliedstaaten, die
in die Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde von
mindestens zwei Mitgliedstaaten fällt, findet das Verfahren nach
den Absätzen 2, 3 und 4 Anwendung.

(2) Jede Partei kann die Streitigkeit den betreffenden natio-
nalen Regulierungsbehörden vorlegen. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden koordinieren ihre Maßnahmen, um die Streitig-
keit im Einklang mit den in Artikel 8 genannten Zielen bei-
zulegen. Die Verpflichtungen, die die nationale Regulierungs-
behörde einem Unternehmen im Rahmen der Streitbeilegung
auferlegt, stehen im Einklang mit dieser Richtlinie oder den
Einzelrichtlinien.

(3) Die Mitgliedstaaten können den nationalen Regulierungs-
behörden vorschreiben, eine Beilegung von Streitigkeiten
gemeinsam abzulehnen, wenn es andere Mechanismen ein-
schließlich einer Schlichtung gibt, die sich besser für eine früh-
zeitige Beilegung der Streitigkeiten im Einklang mit Artikel 8
eignen. Sie unterrichten die Parteien unverzüglich hiervon. Sind
die Streitigkeiten nach vier Monaten noch nicht beigelegt und
auch nicht von der um Abhilfe bemühten Partei vor Gericht
gebracht worden, so koordinieren die betreffenden nationalen
Regulierungsbehörden auf Antrag aller Parteien ihre Maßnah-
men, um die Streitigkeit im Einklang mit Artikel 8 beizulegen.

(4) Das Verfahren nach Absatz 2 hindert keine der Parteien
daran, die Gerichte anzurufen.

Artikel 22

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss mit der
Bezeichnung �Kommunikationsausschuss� unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 23

Informationsaustausch

(1) Die Kommission übermittelt dem Kommunikationsaus-
schuss alle relevanten Informationen über das Ergebnis der
regelmäßigen Konsultationen mit den Vertretern der Netz-
betreiber, Diensteanbieter, Nutzer, Verbraucher, Hersteller und
Gewerkschaften sowie den Drittländern und internationalen
Organisationen.

(2) Der Kommunikationsausschuss fördert unter Berücksich-
tigung der Politik der Gemeinschaft im Bereich der elektro-
nischen Kommunikation den Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und der Kommis-
sion über den Stand und die Entwicklung der Regulierungs-
tätigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikations-
netze und -dienste.

Artikel 24

Informationsveröffentlichung

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass aktuelle Informa-
tionen über die Anwendung dieser Richtlinie und der Einzel-
richtlinien so veröffentlicht werden, dass sie allen interessieren
Parteien leicht zugänglich sind. Sie veröffentlichen in ihrem
nationalen amtlichen Publikationsorgan eine Bekanntmachung,
aus der hervorgeht, wie und wann die Informationen veröffent-
licht werden. Die erste entsprechende Bekanntmachung wird
vor dem Beginn der Anwendung gemäß Artikel 28 Absatz 1
Unterabsatz 2 veröffentlicht; anschließend wird jeweils eine
neue Bekanntmachung veröffentlicht, wenn sich die darin ent-
haltenen Informationen geändert haben.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine
Kopie jeder dieser Bekanntmachungen zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung. Die Kommission leitet die Informationen
gegebenenfalls an den Kommunikationsausschuss weiter.

Artikel 25

Überprüfung

Die Kommission überprüft regelmäßig die Anwendung dieser
Richtlinie und erstattet dem Europäischen Parlament und dem
Rat darüber Bericht, und zwar erstmals spätestens drei Jahre
nach dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Richt-
linie gemäß Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 2. Hierzu kann
sie Informationen von den Mitgliedstaaten einholen, die ohne
unangemessene Verzögerung zu liefern sind.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 26

Aufhebung von Rechtsakten

Folgende Richtlinien und Entscheidungen werden mit Wirkung
vom Beginn der Anwendung der vorliegenden Richtlinie
gemäß Artikel 28 Absatz 1 Unterabsatz 2 aufgehoben:

� Richtlinie 90/387/EWG,

24.4.2002 L 108/47Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



� Entscheidung 91/396/EWG des Rates vom 29. Juli 1991
zur Einführung einer einheitlichen europäischen Notruf-
nummer (1),

� Richtlinie 92/44/EWG des Rates vom 5. Juni 1992 zur Ein-
führung des offenen Netzzugangs bei Mietleitungen (2),

� Entscheidung 92/264/EWG des Rates vom 11. Mai 1992
zur Einführung einer gemeinsamen Vorwahlnummer für
den internationalen Fernsprechverkehr in der Gemein-
schaft (3),

� Richtlinie 95/47/EG,

� Richtlinie 97/13/EG,

� Richtlinie 97/33/EG,

� Richtlinie 98/10/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 1998 über die Anwendung des
offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst und
den Universaldienst im Telekommunikationsbereich in
einem wettbewerbsorientierten Umfeld (4).

Artikel 27

Übergangsmaßnahmen

Die Mitgliedstaaten erhalten alle im einzelstaatlichen Recht vor-
gesehenen Verpflichtungen nach Artikel 7 der Richtlinie
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) und nach Artikel 16 der Richt-
linie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) aufrecht, bis eine
nationale Regulierungsbehörde gemäß Artikel 16 der vorliegen-
den Richtlinie über diese Verpflichtungen beschließt.

Betreiber öffentlicher Festtelefonnetze, die von ihrer nationalen
Regulierungsbehörde als Betreiber mit beträchtlicher Markt-
macht bei der Bereitstellung öffentlicher Festtelefonnetze und
-dienste im Rahmen des Anhangs I Teil 1 der Richtlinie
97/33/EG oder der Richtlinie 98/10/EG ausgewiesen wurden,
werden für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 2887/2000
weiterhin als �gemeldete Betreiber� betrachtet, bis das Markt-
analyseverfahren nach Artikel 16 abgeschlossen wurde.
Anschließend werden diese Betreiber für die Zwecke der Ver-
ordnung nicht mehr als �gemeldete Betreiber� angesehen.

Artkel 28

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum
24. Juli 2003 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie set-
zen die Kommission unverzüglich hiervon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 25. Juli 2003.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachträgli-
chen Änderungen mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 29

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 30

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 7. März 2002.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. C. APARICIO

(1) ABl. L 217 vom 6.8.1991, S. 31.
(2) ABl. L 165 vom 19.6.1992, S. 27. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Entscheidung 98/80/EG der Kommission (ABl. L 14 vom
20.1.1998, S. 27).

(3) ABl. L 137 vom 20.5.1992, S. 21.
(4) ABl. L 101 vom 1.4.1998, S. 24.
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ANHANG I

Verzeichnis der Märkte, die gemäß Artikel 15 in die erste Empfehlung der Kommission über die relevanten
Produkt- und Dienstmärkte aufzunehmen sind

1. Märkte gemäß der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie)

Artikel 16 � Nach dem bisherigen Rechtsrahmen definierte Märkte, bei denen Verpflichtungen zu überprüfen sind

Anschluss an das öffentliche Telefonnetz und dessen Nutzung an bestimmten festen Standorten

Bereitstellung von Mietleitungen für Endnutzer.

2. Märkte gemäß der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie)

Artikel 7 � Nach dem bisherigen Rechtsrahmen definierte Märkte, bei denen Verpflichtungen zu überprüfen sind

Zusammenschaltung (Richtlinie 97/33/EG)

Abgehende Anrufe im öffentlichen Festtelefonnetz

Anrufzustellung im öffentlichen Festtelefonnetz

Transitdienste im öffentlichen Festtelefonnetz

Abgehende Anrufe in öffentlichen Mobiltelefonnetzen

Anrufzustellung in öffentlichen Mobiltelefonnetzen

Zusammenschaltung von Mietleitungen (Teilleitungen)

Netzzugang und Sondernetzzugang (Richtlinien 97/33/EG und 98/10/EG)

Zugang zum öffentlichen Festtelefonnetz einschließlich des entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss

Zugang zu öffentlichen Mobiltelefonnetzen einschließlich Betreiberauswahl

Mietleitungskapazität für Großkunden (Richtlinie 92/44/EWG)

Bereitstellung von Mietleitungskapazität für andere Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze oder -diens-
te.

3. Märkte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2887/2000

Dienste, die über entbündelte Teilnehmeranschlüsse (mit doppeladrigem Metallkabel) erbracht werden.

4. Zusätzliche Märkte

Der einzelstaatliche Markt für internationale Roamingdienste im öffentlichen mobilen Telefonnetz.
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ANHANG II

Von den nationalen Regulierungsbehörden bei der Bewertung einer gemeinsamen Marktbeherrschung nach
Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 zu berücksichtigende Kriterien

Bei zwei oder mehr Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass sie gemeinsam eine marktbeherrschende Stel-
lung im Sinne des Artikels 14 einnehmen, wenn sie � selbst bei Fehlen struktureller oder sonstiger Beziehungen unter-
einander � in einem Markt tätig sind, dessen Struktur als förderlich für koordinierte Effekte angesehen wird. Unbescha-
det der Rechtsprechung des Gerichtshofs im Bereich der gemeinsamen Marktbeherrschung ist dies voraussichtlich der
Fall, wenn der Markt eine Reihe entsprechender Merkmale aufweist, insbesondere in Bezug auf die Marktkonzentration,
die Transparenz und die folgenden weiteren Merkmale:

� Gesättigter Markt

� Stagnierendes oder begrenztes Wachstum auf der Nachfrageseite

� Geringe Nachfrageelastizität

� Gleichartiges Erzeugnis

� Ähnliche Kostenstrukturen

� Ähnliche Marktanteile

� Fehlen technischer Innovation, ausgereifte Technologie

� Keine Überkapazität

� Hohe Marktzutritthemmnisse

� Fehlen eines Gegengewichts auf der Nachfrageseite

� Fehlen eines potenziellen Wettbewerbs

� Verschiedene Arten informeller oder sonstiger Verbindungen zwischen den betreffenden Unternehmen

� Mechanismen für Gegenmaßnahmen

� Fehlender Preiswettbewerb oder begrenzter Spielraum für Preiswettbewerb.

Die vorstehende Liste ist nicht erschöpfend, auch handelt es sich nicht um kumulative Kriterien. Vielmehr sollen damit
nur Beispiele für die Argumente gegeben werden, auf die sich Feststellungen hinsichtlich des Vorliegens einer gemein-
samen Marktbeherrschung stützen könnten.
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RICHTLINIE 2002/22/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 7. März 2002

über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und
-diensten (Universaldienstrichtlinie)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Liberalisierung des Telekommunikationssektors und
ein zunehmender Wettbewerb und größere Wahlmög-
lichkeiten bei Kommunikationsdiensten gehen Hand in
Hand mit gleichzeitig erfolgenden Maßnahmen zur
Schaffung eines harmonisierten Rechtsrahmens, der die
Erbringung eines Universaldienstes gewährleistet. Das
Konzept des Universaldienstes muss weiterentwickelt
werden, um Fortschritten bei der Technik und der
Marktentwicklung sowie geänderten Nutzerbedürfnissen
zu entsprechen. In dem Rechtsrahmen, der für die 1998
erfolgte vollständige Liberalisierung des Telekommunika-
tionsmarkts geschaffen worden ist, wurden der Mindest-
umfang der Universaldienstverpflichtungen und Regeln
für die Kostenrechnung und die Finanzierung des Uni-
versaldienstes festgelegt.

(2) Nach Artikel 153 des Vertrags trägt die Gemeinschaft
zum Verbraucherschutz bei.

(3) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind im
Zusammenhang mit dem Übereinkommen der Welthan-
delsorganisation über die Basistelekommunikation Ver-
pflichtungen bezüglich des Rechtsrahmens für Telekom-
munikationsnetze und -dienste eingegangen. Jedes Mit-
glied der Welthandelsorganisation hat dabei das Recht,

die Art der Universaldienstverpflichtungen festzulegen,
die es aufrechtzuerhalten wünscht. Solche Verpflichtun-
gen gelten nicht von vornherein als wettbewerbswidrig,
sofern sie auf transparente, nichtdiskriminierende und
wettbewerbsneutrale Weise gehandhabt werden und
keine größeren Lasten auferlegen, als für die Art des
vom Mitglied festgelegten Universaldienstes erforderlich
ist.

(4) Zu der Gewährleistung des Universaldienstes (d. h. der
Bereitstellung eines festgelegten Mindestangebots an
Diensten für alle Endnutzer zu einem erschwinglichen
Preis) kann auch die Bereitstellung von einigen Diensten
für bestimmte Endnutzer zu Preisen gehören, die von
denen, die sich aus den üblichen Marktbedingungen
ergeben, abweichen. Die Entschädigung der Unterneh-
men, die für die Bereitstellung solcher Dienste unter die-
sen Voraussetzungen benannt werden, müssen jedoch
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen, sofern die
benannten Unternehmen für die entstandenen spezi-
fischen Nettokosten entschädigt werden und sofern die
Nettokostenbelastung wettbewerbsneutral angelastet
wird.

(5) In einem Wettbewerbsmarkt sollten bestimmte Ver-
pflichtungen für alle Unternehmen gelten, die öffentlich
zugängliche Telefondienste an festen Standorten erbrin-
gen, andere sollten nur für Unternehmen gelten, die
über eine beträchtliche Marktmacht verfügen oder als
Universaldienstbetreiber benannt wurden.

(6) Der Netzabschlusspunkt stellt zu Regulierungszwecken
die Grenze dar zwischen dem Rechtsrahmen für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste und der
Regelung für Kommunikationsendeinrichtungen. Die
nationale Regulierungsbehörde ist für die Festlegung des
Standortes des Netzabschlusspunkts zuständig, die Fest-
legung erfolgt gegebenenfalls auf der Grundlage eines
Vorschlags der betreffenden Unternehmen.

(7) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin dafür sorgen, dass
die in Kapitel II beschriebenen Dienste mit der angege-
benen Qualität allen Endnutzern in ihrem Hoheitsgebiet,
unabhängig von ihrem geografischen Standort und,
unter Berücksichtigung der landesspezifischen Gegeben-
heiten, zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung
gestellt werden. Die Mitgliedstaaten können im Zusam-
menhang mit Universaldienstverpflichtungen in Anbe-
tracht der innerstaatlichen Gegebenheiten spezifische
Maßnahmen für Verbraucher in ländlichen oder entlege-
nen Gebieten ergreifen, um sicherzustellen, dass diese
Zugang zu den in Kapitel II beschriebenen Diensten
erhalten und dass diese Dienste erschwinglich sind,

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 238 und ABl. C 332 E vom
27.11.2001, S. 292.

(2) ABl. C 139 vom 11.5.2001, S. 15.
(3) ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 60.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2001

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 17. September 2001 (ABl. C 337 vom 30.11.2001,
S. 55) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. Dezem-
ber 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des
Rates vom 14. Februar 2002.
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sowie dafür zu sorgen, dass dieser Zugang insbesondere
für ältere Menschen, Behinderte und Personen mit
besonderen sozialen Bedürfnissen unter denselben
Bedingungen möglich ist. Solche Maßnahmen können
auch Maßnahmen einschließen, die direkt auf Verbrau-
cher mit besonderen sozialen Bedürfnissen ausgerichtet
sind und mit denen bestimmten Verbrauchern Unterstüt-
zung geboten wird, z. B. durch spezifische Maßnahmen
wie Schuldenerlass, die nach Einzelprüfung der Anträge
ergriffen werden.

(8) Eine grundlegende Anforderung an den Universaldienst
besteht darin, den Nutzern auf Antrag einen Anschluss
an das öffentliche Telefonnetz an einem festen Standort
zu einem erschwinglichen Preis bereitzustellen. Diese
Anforderung ist auf einen einzelnen Schmalbandnetz-
anschluss begrenzt, dessen Bereitstellung von den Mit-
gliedstaaten auf den Hauptstandort/Hauptwohnsitz des
Endnutzers beschränkt werden kann, und erstreckt sich
nicht auf das diensteintegrierende digitale Netz (ISDN),
das zwei oder mehr gleichzeitig benutzbare Anschlüsse
bereitstellt. Es sollte weder Einschränkungen hinsichtlich
der technischen Mittel geben, mit denen dieser
Anschluss vorgenommen wird, so dass sowohl leitungs-
gebundene als auch drahtlose Technologien zulässig
sind, noch sollte es Einschränkungen dabei geben, wel-
che Unternehmen alle Universaldienstverpflichtungen
oder einen Teil davon erbringen. Anschlüsse an das
öffentliche Telefonnetz an einem festen Standort sollten
Sprach- und Datenkommunikation mit Übertragungs-
raten ermöglichen, die für den Zugang zu Online-Diens-
ten, wie sie z. B. über das öffentliche Internet angeboten
werden, geeignet sind. Die vom jeweiligen Nutzer fest-
gestellte Geschwindigkeit des Internet-Zugangs kann von
zahlreichen Faktoren, unter anderem von der Internet-
Verbundfähigkeit des Anbieters bzw. der Anbieter sowie
von der jeweiligen Anwendung, für die eine Verbindung
genutzt wird, abhängen. Die Übertragungsrate, die von
einem einzelnen Schmalbandanschluss an das öffentliche
Telefonnetz unterstützt wird, hängt sowohl von den
Merkmalen der Teilnehmerendeinrichtung als auch von
dem Anschluss ab. Daher ist es nicht angezeigt, eine
bestimmte Übertragungsrate auf Gemeinschaftsebene
festzulegen. Derzeit verfügbare Modems für das Sprach-
band weisen in der Regel Übertragungsraten von 56
kbit/s auf und passen die Übertragungsrate automatisch
an die veränderliche Leitungsqualität an, so dass die tat-
sächliche Übertragungsrate unter 56 kbit/s liegen kann.
Es muss ein gewisser Spielraum geboten werden, damit
die Mitgliedstaaten zum einen gegebenenfalls Maßnah-
men ergreifen können, um zu gewährleisten, dass die
Anschlüsse eine solche Übertragungsrate unterstützen
können, und zum anderen gegebenenfalls Übertragungs-
raten unterhalb dieser Obergrenze von 56 kbit/s zulas-
sen können, damit z. B. die Möglichkeiten der Drahtlos-
technologien (einschließlich zellularer Mobilfunknetze)
genutzt werden, um einem größeren Anteil der Bevölke-
rung Universaldienste anzubieten. Von besonderer
Bedeutung kann dies für einige Beitrittsländer sein, in
denen die Erschließungsdichte der Haushalte mit her-
kömmlichen Telefonanschlüssen noch relativ niedrig ist.
In bestimmten Fällen, in denen der Anschluss an das
öffentliche Telefonnetz an einem festen Standort für
einen zufrieden stellenden Internetzugang eindeutig
nicht ausreicht, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage

sein, eine Aufrüstung des Anschlusses entsprechend dem
Niveau vorzuschreiben, das der Mehrzahl der Teilneh-
mer zur Verfügung steht, so dass Übertragungsraten
unterstützt werden, die für den Internetzugang ausrei-
chen. Wenn solche besonderen Maßnahmen eine Netto-
kostenbelastung für die betreffenden Verbraucher ver-
ursachen, kann der Nettoeffekt in eine Nettokostenrech-
nung der Universaldienstverpflichtungen einbezogen
werden.

(9) Durch die Bestimmungen dieser Richtlinie wird nicht
ausgeschlossen, dass die Mitgliedstaaten für die Bereit-
stellung der Netz- und Dienstbestandteile des Universal-
dienstes verschiedene Unternehmen benennen. Die
benannten Unternehmen, die die Netzbestandteile stel-
len, können verpflichtet werden, den Bau und die War-
tung im erforderlichen und angemessenen Umfang
sicherzustellen, um allen zumutbaren Anträgen auf
Anschluss an das öffentliche Telefonnetz an einem fes-
ten Standort sowie auf Zugang zu öffentlichen Telefon-
diensten an einem festen Standort zu entsprechen.

(10) Ein erschwinglicher Preis bedeutet einen Preis, den der
Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der landesspezi-
fischen Gegebenheiten auf nationaler Ebene festlegt, was
auch die Festlegung standortunabhängiger einheitlicher
Tarife oder besondere Tarifoptionen zur Abdeckung der
Bedürfnisse einkommensschwacher Nutzer umfassen
kann. Die Erschwinglichkeit für die einzelnen Verbrau-
cher hängt auch mit ihren Möglichkeiten zusammen,
ihre Ausgaben zu überwachen und zu steuern.

(11) Teilnehmerverzeichnisse und ein Auskunftsdienst stellen
ein wesentliches Mittel für den Zugang zu öffentlichen
Telefondiensten dar und sind Bestandteil der Universal-
dienstverpflichtung. Nutzer und Verbraucher wünschen
vollständige Teilnehmerverzeichnisse und einen Aus-
kunftsdienst, der alle Telefonteilnehmer, die ihren Ein-
trag nicht gesperrt haben, und ihre Nummern (ein-
schließlich der Festnetz- und Mobilfunknummern)
umfasst; sie wünschen ferner, dass diese Informationen
ohne Vorzugsbehandlung bereitgestellt werden. Nach
der Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation (1) wird
das Recht der Teilnehmer auf Privatsphäre hinsichtlich
der Aufnahme ihrer personenbezogenen Daten in ein
öffentliches Verzeichnis sichergestellt.

(12) Für die Bürger ist es wichtig, dass eine ausreichende
Zahl öffentlicher Münz- und Kartentelefone bereitgestellt
wird und dass Notrufnummern, insbesondere die ein-
heitliche europäische Notrufnummer 112, von jedem
Telefon aus, also auch von öffentlichen Münz- und Kar-
tentelefonen aus, ohne jegliches Zahlungsmittel kosten-

(1) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.
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los angerufen werden können. Die europäische Notruf-
nummer 112 ist unzureichend bekannt, weshalb den
Bürgern die zusätzliche Sicherheit, die diese Notrufmög-
lichkeit � insbesondere bei Reisen in anderen Mitglied-
staaten � bietet, nicht zugute kommt.

(13) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergrei-
fen, um den Zugang zu allen öffentlichen Telefondiens-
ten an einem festen Standort sowie die Erschwinglich-
keit dieser Dienste für behinderte Nutzer und Nutzer
mit besonderen sozialen Bedürfnissen zu gewährleisten.
Zu den besonderen Maßnahmen für behinderte Nutzer
könnten gegebenenfalls die Bereitstellung zugänglicher
öffentlicher Telefone, öffentlicher Schreibtelefone oder
gleichwertige Maßnahmen für Gehörlose und Sprach-
gestörte, die kostenlose Bereitstellung von Auskunfts-
diensten oder gleichwertige Maßnahmen für Blinde und
Sehbehinderte und die auf Antrag erfolgende Bereitstel-
lung von Einzelverbindungsnachweisen in einem alterna-
tiven Format für Blinde und Sehbehinderte gehören.
Besondere Maßnahmen müssen gegebenenfalls auch
getroffen werden, damit behinderte Nutzer und Nutzer
mit besonderen sozialen Bedürfnissen die Notrufnum-
mer 112 nutzen können und eine ähnliche Möglichkeit
zur Auswahl verschiedener Betreiber oder Diensteanbie-
ter haben wie andere Verbraucher. Im Zusammenhang
mit einer Reihe von Parametern sind Dienstqualitätsstan-
dards aufgestellt worden, um die Qualität der für die
Teilnehmer erbrachten Dienste zu überprüfen und zu
beurteilen, wie effizient die als Universaldienstbetreiber
benannten Unternehmen diese Standards erfüllen. Es
gibt jedoch noch keine Dienstqualitätsstandards im Hin-
blick auf behinderte Nutzer. Leistungsstandards und ein-
schlägige Parameter sollten für behinderte Nutzer auf-
gestellt werden und sind in Artikel 11 dieser Richtlinie
vorgesehen. Darüber hinaus sollte es den nationalen
Regulierungsbehörden ermöglicht werden, die Veröffent-
lichung von Leistungsdaten im Zusammenhang mit der
Dienstqualität zu verlangen, wenn solche Standards und
Parameter aufgestellt werden. Der Universaldienstbetrei-
ber sollte keine Maßnahmen treffen, mit denen die Nut-
zer daran gehindert werden, auf das Diensteangebot
anderer Betreiber oder Dienstleister in Kombination mit
seinen eigenen, als Teil des Universaldienstes erbrachten
Diensten zurückzugreifen.

(14) Aufgrund der großen Bedeutung sollte der Zugang zum
öffentlichen Telefonnetz und dessen Nutzung an einem
festen Standort für jedermann, der dies in zumutbarer
Weise beantragt, verfügbar sein. Gemäß dem Subsidia-
ritätsprinzip ist es Angelegenheit der Mitgliedstaaten,
anhand objektiver Kriterien zu entscheiden, welchen
Unternehmen Universaldienstverpflichtungen gemäß die-
ser Richtlinie auferlegt werden, wobei die Fähigkeit und
Bereitschaft von Unternehmen, alle oder einen Teil der
Universaldienstverpflichtungen zu übernehmen, gegebe-
nenfalls zu berücksichtigen ist. Es ist wichtig, dass die
Universaldienstverpflichtungen auf die effizienteste
Weise erfüllt werden, damit die Nutzer im allgemeinen
Preise zahlen, die den Kosten einer effizienten Erbrin-
gung entsprechen. Ebenso wichtig ist, dass Universal-
dienstanbieter die Integrität des Netzes sowie die Kon-
tinuität und Qualität der Dienste aufrechterhalten. Die

Entwicklung eines stärkeren Wettbewerbs und einer
größeren Auswahl bietet mehr Möglichkeiten dafür, dass
alle oder ein Teil der Universaldienste von anderen
Unternehmen als solchen mit beträchtlicher Marktmacht
erbracht werden. Universaldienstverpflichtungen könn-
ten daher in bestimmten Fällen Unternehmen auferlegt
werden, die den Zugang und die Dienste nachweislich
auf die kostengünstigste Weise bereitstellen, und zwar
auch im Rahmen von wettbewerbsorientierten oder ver-
gleichenden Auswahlverfahren. Entsprechende Verpflich-
tungen könnten als Bedingungen von Genehmigungen
zur Erbringung öffentlich zugänglicher Dienste auf-
genommen werden.

(15) Die Mitgliedstaaten sollten die Situation der Verbraucher
bei der Nutzung öffentlich zugänglicher Telefondienste,
insbesondere hinsichtlich der Erschwinglichkeit, über-
wachen. Die Erschwinglichkeit des Telefondienstes steht
sowohl mit den Informationen in Zusammenhang, die
die Nutzer zu den Kosten der Telefonnutzung erhalten,
als auch mit den relativen Kosten für die Nutzung des
Telefons im Vergleich zu anderen Diensten, und steht
auch mit der Fähigkeit der Nutzer zur Kontrolle der
Ausgaben in Verbindung. Erschwinglichkeit bedeutet
daher, den Verbrauchern Rechte zu verschaffen, indem
Unternehmen, die als Erbringer von Universaldiensten
benannt werden, Verpflichtungen auferlegt werden. Zu
diesen Verpflichtungen gehören ein bestimmter Detaillie-
rungsgrad bei Einzelverbindungsnachweisen, die Mög-
lichkeit, bestimmte abgehende Anrufe selektiv zu sper-
ren (z. B. für teure Verbindungen zu Sonderdiensten mit
erhöhter Gebühr), die Möglichkeit der Verbraucher, ihre
Ausgaben durch Vorauszahlung zu begrenzen und mit
vorab entrichteten Anschlussentgelten zu verrechnen.
Solche Maßnahmen müssen gegebenenfalls anhand der
Marktentwicklungen überprüft und angepasst werden.
Nach den derzeitigen Bedingungen ist es nicht erforder-
lich, Betreibern mit Universaldienstverpflichtungen vor-
zuschreiben, die Teilnehmer darauf hinzuweisen, wenn
eine im Voraus festgelegte Ausgabenhöhe erreicht wurde
oder ein ungewöhnliches Nutzungsverhalten festgestellt
wird. Bei einer künftigen Überprüfung der entsprechen-
den gesetzlichen Bestimmungen sollte überlegt werden,
ob es nötig ist, die Teilnehmer auf diese Fälle hinzuwei-
sen.

(16) Außer in Fällen wiederholter verspäteter Zahlung oder
Nichtzahlung von Rechnungen sollten die Verbraucher
von der sofortigen Trennung vom Netz aufgrund von
Zahlungsverzug geschützt sein und, insbesondere im Fall
strittiger hoher Rechnungen für Mehrwertdienste, wei-
terhin Zugang zu wesentlichen Telefondiensten haben,
solange die Streitigkeit nicht beigelegt ist. Die Mitglied-
staaten könnten die weitere Gewährung des Zugangs
davon abhängig machen, dass der Teilnehmer weiterhin
die Mietentgelte für die Leitung zahlt.

(17) Qualität und Preis sind Schlüsselfaktoren in einem Wett-
bewerbsmarkt, und die nationalen Regulierungsbehörden
sollten in der Lage sein, von Unternehmen, denen Uni-
versaldienstverpflichtungen auferlegt wurden, erzielte
Dienstqualität zu überwachen. Die nationalen Regulie-
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rungsbehörden sollten bezüglich der Dienstqualität, die
von diesen Unternehmen erzielt wird, in der Lage sein,
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wo sie dies für
erforderlich halten. Die nationalen Regulierungsbehör-
den sollten auch in der Lage sein, die Dienstqualität, die
von anderen Unternehmen erzielt wird, die öffentliche
Telefonnetze und/oder öffentlich zugängliche Telefon-
dienste für Benutzer an festen Standorten betreiben, zu
überwachen.

(18) Die Mitgliedstaaten sollten bei Bedarf Verfahren für die
Finanzierung der Nettokosten von Universaldienstver-
pflichtungen in den Fällen einrichten, in denen nach-
gewiesen wird, dass die Verpflichtungen nur mit Verlust
oder zu Nettokosten, die außerhalb der üblichen
geschäftlichen Standards liegen, erfüllt werden können.
Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Nettokosten von
Universaldienstverpflichtungen ordnungsgemäß berech-
net werden und jede Finanzierung möglichst geringe
verfälschende Auswirkungen auf den Markt und die
Unternehmen hat und mit Artikel 87 und 88 des Ver-
trags vereinbar ist.

(19) Bei jeder Berechnung der Nettokosten des Universal-
dienstes sollte den Kosten und Erträgen ebenso wie den
immateriellen Vorteilen, die sich aus der Erbringung des
Universaldienstes ergeben, angemessen Rechnung getra-
gen werden, doch sollte das allgemeine Ziel kostenorien-
tierter Preisstrukturen nicht beeinträchtigt werden. Net-
tokosten der Universaldienstverpflichtungen sollten
anhand transparenter Verfahren berechnet werden.

(20) Die Berücksichtigung des immateriellen Nutzens bedeu-
tet, dass der finanzielle indirekte Nutzen geschätzt wird,
den ein Unternehmen aus seiner Position als Erbringer
eines Universaldienstes zieht, und bei der Ermittlung der
Gesamtkostenbelastung von den direkten Nettokosten
der Universaldienstverpflichtungen abgezogen wird.

(21) Stellt eine Universaldienstverpflichtung eine unzumut-
bare Belastung für ein Unternehmen dar, so sollten die
Mitgliedstaaten Mechanismen zur effektiven Anlastung
der Nettokosten festlegen können. Deckung durch
öffentliche Mittel ist ein mögliches Verfahren zur Anlas-
tung der Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen.
Vertretbar ist auch, dass festgestellte Nettokosten von
allen Nutzern in transparenter Weise durch Abgaben auf
die Unternehmen getragen werden. Die Mitgliedstaaten
sollten in der Lage sein, die Nettokosten unterschiedli-
cher Bestandteile des Universaldienstes durch unter-
schiedliche Mechanismen zu finanzieren und/oder die
Nettokosten einiger oder aller Bestandteile über jeden
Mechanismus oder eine Kombination der Mechanismen
zu finanzieren. Bei Kostenanlastung durch Abgaben auf
die Unternehmen sollten die Mitgliedstaaten sicherstel-
len, dass das Aufteilungsverfahren auf objektiven und
nichtdiskriminierenden Kriterien beruht und dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Dieser
Grundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, neue
Anbieter, die noch keine nennenswerte Marktpräsenz
erlangt haben, von dieser Regelung zu befreien. Bei dem
Finanzierungsmechanismus sollte gewährleistet sein, dass

die Marktteilnehmer nur zur Finanzierung der Universal-
dienstverpflichtungen beitragen, nicht aber zu anderen
Tätigkeiten, die nicht unmittelbar mit der Erfüllung von
Universaldienstverpflichtungen zusammenhängen. Bei
den Anlastungsmechanismen sollten in allen Fällen die
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts, bei Aufteilungs-
mechanismen insbesondere die Grundsätze der Nichtdis-
kriminierung und der Verhältnismäßigkeit beachtet wer-
den. Bei den Finanzierungsmechanismen sollte sicher-
gestellt sein, dass Nutzer in einem Mitgliedstaat keinen
Beitrag zu den Universaldienstkosten in einem anderen
Mitgliedstaat leisten, z. B. bei Anrufen von einem Mit-
gliedstaat in einen anderen.

(22) Beschließt ein Mitgliedstaat, die Nettokosten der Univer-
saldienstverpflichtungen aus öffentlichen Mitteln zu
finanzieren, ist dies so zu verstehen, dass dies die Finan-
zierung aus staatlichen Haushalten einschließlich anderer
öffentlicher Finanzierungsquellen, wie beispielsweise
staatliche Lotterien, umfasst.

(23) Die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen kön-
nen auf alle oder auf bestimmte Unternehmensgruppen
aufgeteilt werden. Die Mitgliedstaaten tragen dafür
Sorge, dass die Grundsätze der Transparenz, der
geringstmöglichen Marktverfälschung, der Nichtdiskrimi-
nierung und der Verhältnismäßigkeit durch diesen Auf-
teilungsmechanismus nicht verletzt werden. Geringst-
mögliche Marktverfälschung bedeutet, dass die Beiträge
so angelastet werden, dass die finanzielle Belastung der
Endnutzer möglichst gering gehalten wird, beispielsweise
durch eine möglichst breite Streuung der Beiträge.

(24) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten sich davon
überzeugen, dass diejenigen Unternehmen, die eine
Finanzierung für den Universaldienst erhalten, zur
Begründung ihres Antrags mit hinreichender Genau-
igkeit die spezifischen Faktoren angeben, die die Finan-
zierung erforderlich machen. Die für die Universaldienst-
verpflichtungen geltenden Kostenrechnungs- und Finan-
zierungsregelungen der Mitgliedstaaten sollten der Kom-
mission mitgeteilt werden, damit die Vereinbarkeit mit
dem Vertrag überprüft wird. Für die benannten Betreiber
besteht der Anreiz, die ermittelten Nettokosten der Uni-
versaldienstverpflichtungen anzuheben. Deshalb sollten
die Mitgliedstaaten bei den zur Finanzierung der Univer-
saldienstverpflichtungen erhobenen Beträgen für effek-
tive Transparenz und Kontrolle sorgen.

(25) Die Kommunikationsmärkte entwickeln sich weiter, und
zwar sowohl hinsichtlich der benutzten Dienste als auch
hinsichtlich der technischen Mittel, mit denen sie für die
Nutzer erbracht werden. Die auf Gemeinschaftsebene
festgelegten Universaldienstverpflichtungen sollten daher
regelmäßig überprüft werden, damit eine Änderung oder
Neufestlegung des Umfangs vorgeschlagen werden kann.
Eine solche Überprüfung sollte der gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung und auch
der Tatsache Rechnung tragen, dass eine Änderung des
Umfangs die beiden Kriterien für Dienste erfüllen muss,
die der großen Mehrheit der Bevölkerung zur Verfügung
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stehen, mit dem damit einhergehenden Risiko der sozia-
len Ausgrenzung derjenigen, die sich diese Dienste nicht
leisten können. Bei einer Änderung des Umfangs der
Universaldienstverpflichtungen ist darauf zu achten, dass
bestimmte technische Varianten anderen gegenüber
nicht künstlich bevorzugt werden, dass Unternehmen
dieses Sektors keine unverhältnismäßige Finanzlast auf-
gebürdet wird (wodurch die Marktentwicklung und die
Innovation beeinträchtigt würden) und dass etwaige
Finanzlasten nicht ungerechterweise einkommensschwa-
chen Verbrauchern aufgebürdet werden. Änderungen
des Umfangs bedeuten automatisch, dass etwaige Netto-
kosten über die in dieser Richtlinie zugelassenen Verfah-
ren finanziert werden können. Den Mitgliedstaaten ist es
nicht erlaubt, den Marktbeteiligten Finanzbeiträge für
Maßnahmen aufzuerlegen, die nicht Teil der Universal-
dienstverpflichtungen sind. Einzelnen Mitgliedstaaten
bleibt es freigestellt, besondere Maßnahmen (außerhalb
der Universaldienstverpflichtungen) aufzuerlegen und sie
unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts zu finanzieren,
nicht jedoch durch Beiträge der Marktbeteiligten.

(26) Ein effektiverer Wettbewerb auf allen Zugangs- und
Dienstleistungsmärkten wird den Nutzern mehr Wahl-
möglichkeiten bieten. Das Ausmaß des wirksamen Wett-
bewerbs und der Wahlmöglichkeiten unterscheidet sich
innerhalb der Gemeinschaft und innerhalb der Mitglied-
staaten von Gebiet zu Gebiet und je nach Zugangs- und
Dienstleistungsmarkt. Beim Zugang und bei bestimmten
Diensten sind einige Nutzer möglicherweise ganz von
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht abhängig.
Allgemein ist es aus Gründen der Effizienz und zur Stär-
kung eines wirksamen Wettbewerbs wichtig, dass die
von einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
erbrachten Dienste den Kosten entsprechen. Aus Grün-
den der Effizienz und aus sozialen Gründen sollten die
Endnutzertarife die Gegebenheiten sowohl bei der Nach-
frage als auch bei den Kosten widerspiegeln, sofern dies
nicht zu Wettbewerbsverfälschungen führt. Es besteht
das Risiko, dass ein Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht auf eine Weise tätig wird, die den Marktein-
tritt behindert oder den Wettbewerb verfälscht, beispiels-
weise durch die Berechnung überhöhter Preise, die Fest-
setzung von Kampfpreisen, die obligatorische Bündelung
von Endnutzerdienstleistungen oder die ungerechtfertigte
Bevorzugung bestimmter Kunden. Daher sollten die
nationalen Regulierungsbehörden die Befugnis haben,
einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
nach gebührender Prüfung als letztes Mittel Regulie-
rungsmaßnahmen auf Bezug auf Endnutzer aufzuerle-
gen. Preisobergrenzen, geografische Mittelwerte oder
vergleichbare Instrumente, sowie nicht-regulatorische
Maßnahmen wie öffentlich verfügbare Vergleiche von
Endnutzertarifen könnten eingesetzt werden, um das
Ziel der Förderung eines wirksamen Wettbewerbs,
gleichzeitig aber auch das Ziel der Wahrung öffentlicher
Interessen, wie die fortdauernde Erschwinglichkeit der
öffentlich zugänglichen Telefondienste für bestimmte
Verbraucher, zu erreichen. Damit die nationalen Regulie-
rungsbehörden ihre Regulierungsaufgaben in diesem
Bereich, einschließlich der Auferlegung von bestimmten
Tarifen, wahrnehmen können, müssen ihnen entspre-
chende Informationen der Kostenrechnung zugänglich
sein. Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf Dienste für
Endnutzer sollten jedoch nur auferlegt werden, wenn die

nationalen Regulierungsbehörden der Auffassung sind,
dass entsprechende Maßnahmen auf Großkundenebene
oder Maßnahmen hinsichtlich der Betreiberauswahl oder
Betreibervorauswahl die Erreichung des Ziels der Sicher-
stellung eines wirksamen Wettbewerbs und der Wah-
rung öffentlicher Interessen nicht gewährleisten würden.

(27) Erlegt eine nationale Regulierungsbehörde Verpflichtun-
gen zur Anwendung eines Kostenrechnungssystems auf,
um die Preiskontrolle zu unterstützen, so kann sie selbst
eine jährliche Überprüfung durchführen, um die Einhal-
tung des Kostenrechnungssystems zu gewährleisten,
sofern sie über das erforderliche, qualifizierte Personal
verfügt, oder sie kann die Überprüfung von einer ande-
ren qualifizierten, vom Betreiber unabhängigen Stelle
durchführen lassen.

(28) Es wird für erforderlich gehalten, dass die geltenden Vor-
schriften für das Mindestangebot an Mietleitungen nach
dem Telekommunikationsrecht der Gemeinschaft, ins-
besondere der Richtlinie 92/44/EWG des Rates vom 5.
Juni 1992 zur Einführung des offenen Netzzugangs bei
Mietleitungen (1) weiterhin so lange angewandt werden,
bis die nationalen Regulierungsbehörden nach den
Marktanalyseverfahren der Richtlinie 2002/21/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elekt-
ronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmen-
richtlinie) (2) feststellen, dass diese Vorschriften nicht
mehr erforderlich sind, weil sich in ihrem Hoheitsgebiet
ein hinreichend wettbewerbsorientierter Markt ent-
wickelt hat. Der Grad an Wettbewerb dürfte zwischen
den verschiedenen Mietleitungsmärkten im Rahmen des
Mindestangebots und in verschiedenen Teilen des
Hoheitsgebietes unterschiedlich sein. Bei der Durchfüh-
rung ihrer Marktanalyse sollten die nationalen Regulie-
rungsbehörden unter Berücksichtigung ihrer geogra-
fischen Dimension gesonderte Bewertungen für jeden
Mietleitungsmarkt im Rahmen des Mindestangebots
durchführen. Mietleitungsdienste sind Pflichtdienste, die
ohne Anspruch auf Entschädigungsmechanismen zu
erbringen sind. Die Bereitstellung von Mietleitungen
außerhalb des Mindestangebots von Mietleitungen sollte
durch allgemeine Vorschriften auf Endnutzerebene statt
durch spezifische Anforderungen für die Bereitstellung
des Mindestangebots abgedeckt werden.

(29) Die nationalen Regulierungsbehörden können anhand
einer Analyse des entsprechenden Marktes von Mobil-
funkbetreibern mit beträchtlicher Marktmacht auch ver-
langen, dass sie ihren Teilnehmern den Zugang zu den
Diensten aller zusammengeschalteten Anbieter öffentlich
zugänglicher Telefondienste im Einzelwahlverfahren
durch Wählen einer Kennzahl oder durch Vorauswahl
ermöglichen.

(1) ABl. L 165 vom 19.6.1992, S. 27. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Entscheidung 98/80/EG der Kommission (ABl. L 14 vom
20.1.1998, S. 27)

(2) Siehe Seite 33 dieses Amtsblatts.
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(30) Verträge stellen ein wichtiges Mittel für Nutzer und Ver-
braucher dar, um ein Mindestmaß an Informationstrans-
parenz und Rechtssicherheit zu gewährleisten. In einem
wettbewerblichen Umfeld werden die meisten Dienstean-
bieter Verträge mit ihren Kunden schließen, weil dies
aus wirtschaftlichen Gründen wünschenswert ist. Ver-
brauchertransaktionen im Zusammenhang mit elektro-
nischen Netzen und Diensten unterliegen zusätzlich zu
den Bestimmungen dieser Richtlinie den Anforderungen
geltender gemeinschaftsrechtlicher Verbraucherschutz-
vorschriften für Verträge, insbesondere der Richtlinie
93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über miss-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (1) und
der Richtlinie 97/7/EG des Rates und des Europäischen
Parlaments vom 20. Mai 1997 über den Verbraucher-
schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (2). Ins-
besondere sollten die Verbraucher bei ihren Vertrags-
beziehungen mit ihrem unmittelbaren Telefondienst-
anbieter ein Mindestmaß an Rechtssicherheit in der
Weise haben, dass die Vertragsbedingungen, die Dienst-
qualität, die Kündigungsbedingungen und die Bedingun-
gen für die Einstellung des Dienstes, Entschädigungs-
regelungen und die Streitbeilegung vertraglich festgelegt
sind. In den Fällen, in denen andere Diensteanbieter, die
nicht unmittelbare Telefondienstanbieter sind, Verträge
mit Verbrauchern schließen, sollten dieselben Informa-
tionen auch Bestandteil dieser Verträge sein. Maßnah-
men zur Gewährleistung der Transparenz bei Preisen,
Tarifen und Bedingungen werden es den Verbrauchern
erleichtern, eine optimale Wahl zu treffen und auf diese
Weise umfassend vom Wettbewerb zu profitieren.

(31) Endnutzer sollten Zugang zu öffentlich verfügbaren
Informationen über Kommunikationsdienste haben. Die
Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, die Qualität der
Dienste, die in ihrem Hoheitsgebiet angeboten werden,
zu überwachen. Die nationalen Regulierungsbehörden
sollten in der Lage sein, Informationen zur Qualität der
Dienste, die in ihrem Hoheitsgebiet angeboten werden,
auf der Grundlage von Kriterien, die eine Vergleichbar-
keit zwischen Diensteanbietern und Mitgliedstaaten
gewährleisten, systematisch zu sammeln. Unternehmen,
die Kommunikationsdienste erbringen und in einem
wettbewerblichen Umfeld tätig sind, dürften angemes-
sene und aktuelle Informationen über ihre Dienste der
wirtschaftlichen Vorteile wegen öffentlich zugänglich
machen. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten
dennoch in der Lage sein, die Veröffentlichung solcher
Informationen vorzuschreiben, wo solche Informationen
der Öffentlichkeit nachweislich nicht zur Verfügung ste-
hen.

(32) Die Endnutzer sollten über die Garantie der Interopera-
bilität aller Geräte verfügen, die innerhalb der Gemein-
schaft für den Digitalfernsehempfang verkauft werden.
Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, ein Mindest-
maß an harmonisierten Normen für solche Geräte vor-
zuschreiben. Diese Normen könnten von Zeit zu Zeit
entsprechend der Weiterentwicklung der Technik und
des Markts angepasst werden.

(33) Es ist wünschenswert, dass die Verbraucher bei digitalen
Fernsehgeräten eine möglichst umfassende Zusammen-
schaltung vornehmen können. Die Interoperabilität stellt
ein Konzept dar, das sich im Kontext dynamischer
Märkte weiterentwickelt. Die Normenorganisationen
sollten alles daran setzen, eine Weiterentwicklung geeig-
neter Normen parallel zu den betreffenden Technologien
zu gewährleisten. Ferner ist es wichtig sicherzustellen,
dass Fernsehgeräte Anschlüsse für die Übertragung aller
erforderlichen Komponenten eines digitalen Signals ein-
schließlich der Audio- und Videodaten, der Zugangskon-
trollinformationen, der dienstrelevanten Daten, des
Befehlssatzes für die Anwendungsprogramm-Schnitt-
stelle (API) angeschlossener Geräte und der Kopier-
schutzinformationen aufweisen. Mit dieser Richtlinie
wird daher sichergestellt, dass der Funktionsumfang der
offenen Schnittstelle in Bezug auf Digitalfernsehgeräte
nicht durch Netzbetreiber, Diensteanbieter oder Geräte-
hersteller eingeschränkt wird und sich parallel zur tech-
nischen Entwicklung weiterentwickelt. Für die Darstel-
lung und Präsentation digitaler interaktiver Fernseh-
dienste ist die Herausbildung einer gemeinsamen Norm
durch die Marktteilnehmer für die Verbraucher von Vor-
teil. Im Rahmen des Vertrags können die Mitgliedstaaten
und die Kommission politische Initiativen zur Förderung
dieser Entwicklung ergreifen.

(34) Die Endnutzer sollten weiterhin Zugang zur Unterstüt-
zung durch Vermittlungspersonal haben, ungeachtet des
Unternehmens, das den Zugang zum öffentlichen Tele-
fonnetz bereitstellt.

(35) Die Bereitstellung von Auskunftsdiensten und Teilneh-
merverzeichnissen ist bereits dem Wettbewerb geöffnet.
Die Bestimmungen dieser Richtlinie ergänzen die Richt-
linie 97/66/EG durch das Recht der Teilnehmer, die Auf-
nahme ihrer personenbezogenen Daten in ein gedruck-
tes oder elektronisches Verzeichnis zu verlangen. Alle
Diensteanbieter, die ihren Teilnehmern Telefonnummern
zuweisen, sind verpflichtet, einschlägige Informationen
auf gerechte, kostenorientierte und nichtdiskriminie-
rende Weise zur Verfügung zu stellen.

(36) Es ist wichtig, dass alle Nutzer die einheitliche europäi-
sche Notrufnummer 112 und etwaige andere nationale
Notrufnummern von jedem Telefon aus, also auch von
öffentlichen Münz- und Kartentelefonen aus, ohne jegli-
ches Zahlungsmittel kostenlos anrufen können. Die Mit-
gliedstaaten sollten bereits die erforderlichen organisato-
rischen Maßnahmen getroffen haben, die der nationalen
Organisation des Notrufdienstes am besten angepasst
sind, um sicherzustellen, dass Notrufe unter dieser Num-
mer angemessen beantwortet und bearbeitet werden.
Die Angabe des Anruferstandorts, die den Notrufstellen
� soweit technisch möglich � zu übermitteln ist, wird
den Nutzern des Notrufs 112 einen besseren Schutz und
mehr Sicherheit geben und den Notrufstellen die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erleichtern, sofern die Über-
mittlung der Anrufe mit den zugehörigen Daten an die
jeweiligen Notrufstellen gewährleistet ist. Die Entgegen-
nahme und die Nutzung derartiger Angaben sollte im
Einklang mit den einschlägigen Gemeinschaftsvorschrif-
ten über die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
(2) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.
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erfolgen. Stetige Verbesserungen der Informationstechnik
werden es schrittweise ermöglichen, gleichzeitig mehrere
Sprachen zu vertretbaren Kosten im Netz zu handhaben.
Dies wird den Bürgern Europas, die den Notruf 112 nut-
zen, weitere Sicherheit bieten.

(37) Der leichte Zugang zu internationalen Telefondiensten
ist für die Bürger Europas und die europäischen Unter-
nehmen von entscheidender Bedeutung. Die Vorwahl 00
wurde bereits als internationale Standardauslandsvor-
wahl für die Gemeinschaft festgelegt. Besondere Rege-
lungen für Verbindungen zwischen benachbarten Orten
im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Mitglied-
staaten können eingerichtet oder beibehalten werden.
Die ITU hat gemäß der ITU-Empfehlung E.164 die Vor-
wahl 3883 dem europäischen Telefonnummernraum
(ETNS) zugewiesen. Damit die entsprechenden Anrufe
mit dem ETNS verbunden werden, sollten die Unterneh-
men, die öffentliche Telefonnetze betreiben, gewährleis-
ten, dass Anrufe mit der Vorwahl 3883 direkt oder indi-
rekt mit den in den einschlägigen ETSI-Normen angege-
benen ETNS-Versorgungsnetzen verbunden werden.
Maßgebend für die Verbindungsregelungen sollten die
Bestimmungen der Richtlinie 2002/19/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über
den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen
und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammen-
schaltung (Zugangsrichtlinie) (1) sein.

(38) Der Zugang der Endnutzer zu allen Nummerierungsres-
sourcen in der Gemeinschaft stellt eine entscheidende
Vorbedingung des Binnenmarktes dar. Er sollte gebüh-
renfreie Dienste, Sonderdienste mit erhöhter Gebühr
und andere geografisch nicht gebundene Nummern
umfassen, sofern der angerufene Teilnehmer nicht
Anrufe aus bestimmten geografischen Gebieten aus
kommerziellen Gründen eingeschränkt hat. Die Gebüh-
ren für Anrufe von außerhalb des betreffenden Mitglied-
staats müssen nicht dieselben sein wie die für Anrufe
aus dem Mitgliedstaat selbst.

(39) Einrichtungen für die Mehrfrequenzwahl und die Anru-
feridentifizierung sind in modernen Telefonvermittlungs-
stellen in der Regel vorhanden und können daher immer
öfter mit geringem Aufwand oder ohne Aufwand bereit-
gestellt werden. Die Mehrfrequenzwahl wird immer
mehr für die Interaktion der Nutzer mit Sonderdiensten
und -einrichtungen, unter anderem Mehrwertdiensten,
verwendet; das Fehlen dieser Möglichkeit kann den Nut-
zer von diesen Diensten ausschließen. Die Mitgliedstaa-
ten brauchen die Bereitstellung solcher Einrichtungen
nicht vorzuschreiben, wenn diese bereits verfügbar sind.
Die Richtlinie 97/66/EG schützt die Privatsphäre der
Nutzer im Rahmen des Einzelverbindungsnachweises,
indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihr Recht
auf Schutz der Privatsphäre mit Hilfe der Funktion �An-
ruferidentifizierung� wahrzunehmen. Die europaweite
Entwicklung dieser Einrichtungen würde den Verbrau-
chern zugute kommen und wird durch diese Richtlinie
gefördert.

(40) Die Nummernübertragbarkeit ist einer der Hauptfak-
toren für die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und
einen wirksamen Wettbewerb in einem wettbewerbsori-
entierten Telekommunikationsumfeld, so dass Endnut-
zer, die dies beantragen, ihre Nummer(n) im öffentlichen
Telefonnetz unabhängig vom Unternehmen, das den
Dienst erbringt, behalten können sollten. Die Bereitstel-
lung der Nummernübertragung zwischen Anschlüssen
von festen Standorten und nicht festen Standorten wird
von dieser Richtlinie nicht abgedeckt. Die Mitgliedstaa-
ten können jedoch Bestimmungen über die Übertragung
von Nummern zwischen Netzen, die Dienste an festen
Standorten erbringen, und Mobilfunknetzen anwenden.

(41) Der Nutzen der Nummernübertragbarkeit lässt sich
dadurch erheblich steigern, dass transparente Tarifinfor-
mationen vorliegen, und zwar sowohl für Endnutzer, die
ihre Nummern mitnehmen, als auch für Endnutzer, die
Teilnehmer anrufen, die die Möglichkeit zur Nummern-
übertragung genutzt haben. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden sollten, soweit dies machbar ist, eine
angemessene Tariftransparenz als Teil der Verwirk-
lichung der Nummernübertragbarkeit erleichtern.

(42) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden dafür sor-
gen, dass die Preise für die Zusammenschaltung im
Zusammenhang mit der Nummernübertragbarkeit sich
an den Kosten orientieren, können sie auch Preise auf
vergleichbaren Märkten berücksichtigen.

(43) Gegenwärtig legen die Mitgliedstaaten für die zur öffent-
lichen Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendun-
gen eingerichteten Netze bestimmte Übertragungspflich-
ten fest. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, in
Verfolgung legitimer öffentlicher Interessen den unter
ihre Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen angemes-
sene Übertragungspflichten aufzuerlegen; diese sollten
jedoch nur auferlegt werden, soweit sie zur Erreichung
der von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht klar umrissenen Ziele von allgemei-
nem Interesse erforderlich sind; sie sollten verhältnis-
mäßig und transparent sein und regelmäßig überprüft
werden. Die von den Mitgliedstaaten auferlegten Über-
tragungspflichten sollten zumutbar sein, das heißt sie
sollten unter Berücksichtigung klar umrissener Ziele von
allgemeinem Interesse dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit entsprechen und transparent sein; gegebenen-
falls könnte hierfür ein angemessenes Entgelt vorgesehen
werden. Eine derartige Übertragungspflicht kann die
Übermittlung besonderer Dienste, die einen angemesse-
nen Zugang für behinderte Nutzer ermöglichen, ein-
schließen.

(44) Zu den Netzen für die öffentliche Verbreitung von Hör-
funk- oder Fernsehsendungen gehören Kabelfernsehnet-
ze, Satellitenrundfunknetze und terrestrische Rundfunk-
netze. Hierzu können auch andere Netze gehören,
sofern diese von einer erheblichen Zahl von Endnutzern
als Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- und Fern-
sehsendungen genutzt werden.(1) Siehe Seite 7 dieses Amtsblatts.

24.4.2002 L 108/57Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



(45) Dienste, die die Bereitstellung von Inhalten wie das
Angebot des Verkaufs eines Bündels von Hörfunk- oder
Fernsehinhalten umfassen, fallen nicht unter den
gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste. Die Anbieter dieser
Dienste sollten in Bezug auf diese Tätigkeiten keiner
Universaldienstverpflichtung unterliegen. Mit dem
Gemeinschaftsrecht zu vereinbarende einzelstaatliche
Maßnahmen in Bezug auf diese Dienste bleiben von die-
ser Richtlinie unberührt.

(46) In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat die Erbringung
anderer besonderer Dienstleistungen innerhalb seines
Hoheitsgebiets sicherstellen will, sollten solche Verpflich-
tungen auf kosteneffizienter Basis und außerhalb der
Universaldienstverpflichtungen auferlegt werden. Dem-
entsprechend können die Mitgliedstaaten im Einklang
mit dem Gemeinschaftsrecht weitere Maßnahmen (wie
die Erleichterung der Entwicklung von Infrastrukturen
oder Diensten in Fällen, in denen der Markt den Bedarf
von Endnutzern oder Verbrauchern nicht zufrieden stel-
lend abdeckt) ergreifen. Der Europäische Rat (Lissabon,
23./24. März 2000) hat als Antwort auf die eEurope-
Initiative der Kommission die Mitgliedstaaten aufgerufen,
für alle Schulen den Zugang zum Internet und zu Multi-
media-Angeboten zu gewährleisten.

(47) In einem vom Wettbewerb geprägten Umfeld sollten die
Ansichten der Betroffenen, einschließlich der Nutzer
und Verbraucher, von den nationalen Regulierungs-
behörden berücksichtigt werden, wenn sie mit Endnut-
zerrechten zusammenhängende Angelegenheiten behan-
deln. Es sollte wirksame Verfahren für die Beilegung von
Streitigkeiten sowohl zwischen Verbrauchern einerseits
und Unternehmen, die öffentlich zugängliche Kommuni-
kationsdienste erbringen, andererseits geben. Die Mit-
gliedstaaten sollten der Empfehlung 98/257/EG der
Kommission vom 30. März 1998 betreffend die Grund-
sätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche
Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig
sind (1), umfassend Rechnung tragen.

(48) Die Ko-Regulierung eignet sich zur Förderung höherer
Qualitätsstandards und besserer Dienstleistungsqualität.
Ko-Regulierung muss von den gleichen Grundsätzen wie
formale Regulierungen bestimmt sein, d. h. sie sollte
objektiv, gerechtfertigt, verhältnismäßig, nicht diskrimi-
nierend und transparent sein.

(49) Diese Richtlinie sollte Elemente des Verbraucherschutzes
wie eindeutige Vertragsbedingungen, Streitbeilegung und
Tariftransparenz für die Verbraucher vorsehen. Sie sollte
ferner die Ausweitung derartiger Vorteile auf andere
Kategorien von Endnutzern, insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen, fördern.

(50) Die Bestimmungen dieser Richtlinie hindern einen Mit-
gliedstaat nicht daran, Maßnahmen aufgrund der Artikel
30 und 46 des Vertrags zu treffen, insbesondere aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sitt-
lichkeit.

(51) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich
die Festlegung eines gemeinsamen Niveaus beim Univer-
saldienst in der Telekommunikation für alle europäi-
schen Nutzer und die Harmonisierung der Zugangs- und
Nutzungsbedingungen für öffentliche Telefonnetze an
einem festen Standort und damit zusammenhängende
öffentlich zugängliche Telefondienste, auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können
und ferner das Ziel, einen harmonisierten Rechtsrahmen
für elektronische Kommunikationsdienste, elektronische
Kommunikationsnetze und zugehörige Einrichtungen zu
schaffen, von den Mitgliedstaaten nicht in ausreichen-
dem Maße erreicht werden kann und diese Ziele daher
wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnah-
men besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richt-
linie nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erfor-
derliche Maß hinaus.

(52) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH, ZIELE UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich und Ziele

(1) Innerhalb des Rahmens der Richtlinie 2002/21/EG (Rah-
menrichtlinie) betrifft diese Richtlinie die Bereitstellung elektro-
nischer Kommunikationsnetze und -dienste für Endnutzer. Sie
zielt ab auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit gemein-
schaftsweiter hochwertiger, öffentlich zugänglicher Dienste
durch wirksamen Wettbewerb und Angebotsvielfalt und regelt
gleichzeitig die Fälle, in denen die Bedürfnisse der Endnutzer
durch den Markt nicht ausreichend befriedigt werden können.

(2) Diese Richtlinie begründet die Rechte der Endnutzer und
die entsprechenden Pflichten von Unternehmen, die öffentlich
zugängliche elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
bereitstellen. Im Hinblick auf die Gewährleistung eines Univer-
saldienstes in einem Umfeld mit offenen und wettbewerbsori-
entierten Märkten legt die Richtlinie das Mindestangebot an
Diensten mit definierter Qualität fest, zu denen alle Endnutzer
unter Berücksichtigung der spezifischen nationalen Gegeben-

(1) ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31. (2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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heiten zu einem erschwinglichen Preis und unter Vermeidung
von Wettbewerbsverzerrungen Zugang haben. Diese Richtlinie
enthält auch Verpflichtungen bezüglich der Bereitstellung
bestimmter Pflichtdienste wie der Bereitstellung von Mietleitun-
gen für Endnutzer.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmun-
gen in Artikel 2 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

Darüber hinaus gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) �öffentliches Münz- oder Kartentelefon�: ein der Allgemein-
heit zur Verfügung stehendes Telefon, für dessen Nutzung
als Zahlungsmittel unter anderem Münzen, Kredit-/Abbu-
chungskarten oder Guthabenkarten, auch solche mit Ein-
wahlcode, verwendet werden können;

b) �öffentliches Telefonnetz�: ein elektronisches Kommunikati-
onsnetz, das zur Bereitstellung öffentlich zugänglicher Tele-
fondienste genutzt wird; es ermöglicht die Übertragung
gesprochener Sprache zwischen Netzabschlusspunkten
sowie andere Arten der Kommunikation wie Telefax- und
Datenübertragung;

c) �öffentlich zugänglicher Telefondienst�: ein der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehender Dienst für das Führen von
Inlands- und Auslandsgesprächen und für Notrufe über
eine oder mehrere Nummern in einem nationalen oder
internationalen Telefonnummernplan; gegebenenfalls kann
der Dienst zusätzlich einen oder mehrere der folgenden
Dienste einschließen: die Unterstützung durch Vermitt-
lungspersonal, Auskunftsdienste, Teilnehmerverzeichnisse,
die Bereitstellung öffentlicher Münz- oder Kartentelefone,
die Erbringung des Dienstes gemäß besonderen Bedingun-
gen und die Bereitstellung besonderer Einrichtungen für
Kunden mit Behinderungen oder besonderen sozialen
Bedürfnissen und/oder die Bereitstellung geografisch nicht
gebundener Dienste;

d) �geografisch gebundene Nummer�: eine Nummer des natio-
nalen Nummernplans, bei der ein Teil der Ziffernfolge
einen geografischen Bezug hat, der für die Leitwegbestim-
mung von Anrufen zum physischen Standort des Netz-
abschlusspunktes benutzt wird;

e) �Netzabschlusspunkt�: der physische Punkt, an dem einem
Teilnehmer der Zugang zu einem öffentlichen Kommunika-
tionsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, in denen eine Ver-
mittlung oder Leitwegbestimmung erfolgt, wird der Netz-
abschlusspunkt anhand einer bestimmten Netzadresse
bezeichnet, die mit der Nummer oder dem Namen eines
Teilnehmers verknüpft sein kann;

f) �geografisch nicht gebundene Nummer�: eine Nummer des
nationalen Nummernplans, bei der es sich nicht um eine
geografisch gebundene Nummer handelt; dieser Begriff

erfasst unter anderem die Nummern für Mobiltelefone,
gebührenfreie Dienste und Sonderdienste mit erhöhtem
Tarif.

KAPITEL II

UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUNGEN EINSCHLIESSLICH
SOZIALER VERPFLICHTUNGEN

Artikel 3

Verfügbarkeit des Universaldienstes

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in diesem
Kapitel beschriebenen Dienste mit der angegebenen Qualität
allen Endnutzern in ihrem Hoheitsgebiet, unabhängig von
ihrem geografischen Standort und, unter Berücksichtigung der
landesspezifischen Gegebenheiten, zu einem erschwinglichen
Preis zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten legen den effizientesten und am bes-
ten geeigneten Ansatz fest, mit dem der Universaldienst sicher-
gestellt werden kann, wobei die Grundsätze der Objektivität,
Transparenz, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit
einzuhalten sind. Sie tragen dafür Sorge, Marktverfälschungen
zu minimieren, insbesondere die Erbringung von Diensten zu
Preisen oder sonstigen Bedingungen, die von normalen wirt-
schaftlichen Gegebenheiten abweichen, und berücksichtigen
dabei die Wahrung des öffentlichen Interesses.

Artikel 4

Bereitstellung des Zugangs an einem festen Standort

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen zumutbaren
Anträgen auf Anschluss an das öffentliche Telefonnetz an
einem festen Standort und auf Zugang zu öffentlichen Telefon-
diensten an einem festen Standort von mindestens einem
Unternehmen entsprochen wird.

(2) Der bereitgestellte Anschluss muss es den Endnutzern
ermöglichen, Orts-, Inlands- und Auslandsgespräche zu führen
sowie Telefax- und Datenkommunikation mit Übertragungs-
raten, die für einen funktionalen Internetzugang ausreichen,
durchzuführen; zu berücksichtigen sind dabei die von der
Mehrzahl der Teilnehmer vorherrschend verwendeten Tech-
nologien und die technische Durchführbarkeit.

Artikel 5

Auskunftsdienste und Teilnehmerverzeichnisse

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a) den Endnutzern mindestens ein umfassendes Teilnehmer-
verzeichnis in einer von der zuständigen Behörde gebillig-
ten Form, entweder in gedruckter oder in elektronischer
Form oder in beiden, zur Verfügung steht, das regelmäßig
und mindestens einmal jährlich aktualisiert wird;
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b) allen Endnutzern, einschließlich der Nutzer öffentlicher
Münz- oder Kartentelefone, mindestens ein umfassender
Telefonauskunftsdienst zur Verfügung steht.

(2) Die in Absatz 1 genannten Verzeichnisse umfassen vor-
behaltlich der Bestimmungen von Artikel 11 der Richtlinie
97/66/EG alle Teilnehmer öffentlich zugänglicher Telefondiens-
te.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Unternehmen, die
die in Absatz 1 genannten Dienste erbringen, den Grundsatz
der Nichtdiskriminierung bei der Verarbeitung der Informatio-
nen, die ihnen von anderen Unternehmen bereitgestellt werden,
anwenden.

Artikel 6

Öffentliche Münz- und Kartentelefone

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden den Unternehmen Verpflichtungen auf-
erlegen können, mit denen sichergestellt wird, dass öffentliche
Münz- oder Kartentelefone bereitgestellt werden, um die ver-
tretbaren Bedürfnisse der Endnutzer hinsichtlich der geogra-
fischen Versorgung, der Zahl der Telefone, der Zugänglichkeit
derartiger Telefone für behinderte Nutzer und der Dienstquali-
tät zu erfüllen.

(2) Ein Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine nationale Regu-
lierungsbehörde aufgrund einer Anhörung Betroffener gemäß
Artikel 33 entscheiden kann, die Verpflichtungen nach Absatz
1 in seinem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil davon
nicht vorzuschreiben, wenn er diese Dienstmerkmale oder ver-
gleichbare Dienste als weithin verfügbar erachtet.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Notrufe von
öffentlichen Münz- und Kartentelefonen mit der einheitlichen
europäischen Notrufnummer 112 und anderen nationalen Not-
rufnummern kostenlos und ohne Verwendung eines Zahlungs-
mittels durchgeführt werden können.

Artikel 7

Besondere Maßnahmen für behinderte Nutzer

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen gegebenenfalls besondere
Maßnahmen für behinderte Endnutzer, um den Zugang zu
öffentlichen Telefondiensten, einschließlich Notruf- und Aus-
kunftsdiensten sowie Teilnehmerverzeichnissen, und deren
Erschwinglichkeit sicherzustellen, wobei dieser Zugang dem
den anderen Endnutzern eingeräumten Zugang gleichwertig
sein muss.

(2) Die Mitgliedstaaten können angesichts der nationalen
Gegebenheiten besondere Maßnahmen ergreifen, um sicher-
zustellen, dass behinderte Endnutzer auch die Wahlmöglichkeit
zwischen Betreibern und Diensteanbietern nutzen können, die
der Mehrheit der Endnutzer zur Verfügung steht.

Artikel 8

Benennung von Unternehmen

(1) Die Mitgliedstaaten können ein oder mehrere Unterneh-
men benennen, die die Erbringung des Universaldienstes gemäß
den Artikeln 4, 5, 6 und 7 und � sofern anwendbar � Artikel
9 Absatz 2 gewährleisten, so dass das gesamte Hoheitsgebiet
versorgt werden kann. Die Mitgliedstaaten können verschie-
dene Unternehmen oder Unternehmensgruppen für die Erbrin-
gung verschiedener Bestandteile des Universaldienstes und/oder
zur Versorgung verschiedener Teile des Hoheitsgebiets benen-
nen.

(2) Verpflichten die Mitgliedstaaten eines oder mehrere
Unternehmen zu Universaldiensten im gesamten Hoheitsgebiet
oder einem Teil davon, erfolgt dies unter Anwendung eines
effizienten, objektiven, transparenten und nichtdiskriminieren-
den Benennungsverfahrens, wobei kein Unternehmen von
vornherein von der Benennung ausgeschlossen wird. Diese
Benennungsverfahren gewährleisten, dass der Universaldienst
auf kostengünstige Weise erbracht wird, und können für die
Ermittlung der Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen
gemäß Artikel 12 herangezogen werden.

Artikel 9

Erschwinglichkeit der Tarife

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen die
Entwicklung und Höhe der Endnutzertarife der Dienste, die
gemäß den Artikeln 4, 5, 6 und 7 unter die Universaldienstver-
pflichtungen fallen und von benannten Unternehmen erbracht
werden, insbesondere im Verhältnis zu den nationalen Ver-
braucherpreisen und Einkommen.

(2) Die Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung der
nationalen Gegebenheiten verlangen, dass die benannten Unter-
nehmen den Verbrauchern Tarifoptionen oder Tarifbündel
anbieten, die von unter üblichen wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten gemachten Angeboten abweichen, insbesondere um sicher-
zustellen, dass einkommensschwache Personen oder Personen
mit besonderen sozialen Bedürfnissen Zugang zum öffentlichen
Telefondienst haben und diesen nutzen können.

(3) Die Mitgliedstaaten können � über Vorschriften für die
Bereitstellung besonderer Tarifoptionen durch die benannten
Unternehmen oder zur Einhaltung von Preisobergrenzen oder
der Anwendung geografischer Mittelwerte oder anderer ähn-
licher Systeme hinaus � dafür Sorge tragen, dass diejenigen
Verbraucher unterstützt werden, die über niedrige Einkommen
verfügen oder besondere soziale Bedürfnisse haben.

(4) Die Mitgliedstaaten können Unternehmen, denen Ver-
pflichtungen nach den Artikeln 4, 5, 6 und 7 auferlegt wurden,
unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten die
Anwendung einheitlicher Tarife einschließlich geografischer
Mittelwerte im gesamten Hoheitsgebiet oder die Einhaltung
von Preisobergrenzen vorschreiben.

(5) Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass
im Falle eines benannten Unternehmens, das zur Bereitstellung
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besonderer Tarifoptionen, einheitlicher Tarife, einschließlich
geografischer Mittelwerte, oder zur Einhaltung von Preisober-
grenzen verpflichtet wurde, die Bedingungen vollständig trans-
parent sind und veröffentlicht werden und ihre Anwendung
gemäß dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung erfolgt. Die
nationalen Regulierungsbehörden können verlangen, dass
bestimmte Regelungen geändert oder zurückgezogen werden.

Artikel 10

Ausgabenkontrolle

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die benannten
Unternehmen bei der Bereitstellung von Einrichtungen und
Diensten, die über die in den Artikeln 4, 5, 6 und 7 sowie in
Artikel 9 Absatz 2 genannten Einrichtungen und Dienste
hinausgehen, die Bedingungen so festlegen, dass der Teilneh-
mer nicht für Einrichtungen oder Dienste zu zahlen hat, die
nicht notwendig oder für den beantragten Dienst nicht erfor-
derlich sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die benannten
Unternehmen, denen Verpflichtungen nach den Artikeln 4, 5,
6 und 7 und nach Artikel 9 Absatz 2 auferlegt sind, die in
Anhang I Teil A aufgeführten besonderen Einrichtungen und
Dienste bereitstellen, damit die Teilnehmer ihre Ausgaben
überwachen und steuern und so eine nicht gerechtfertigte
Abschaltung des Dienstes vermeiden können.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständige
Behörde in der Lage ist, von der Anwendung der Anforderun-
gen des Absatzes 2 im gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil
davon abzusehen, wenn sie die Dienstmerkmale als weithin
verfügbar erachtet.

Artikel 11

Dienstqualität benannter Unternehmen

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass
alle benannten Unternehmen, denen Verpflichtungen nach den
Artikeln 4, 5, 6 und 7 sowie nach Artikel 9 Absatz 2 auferlegt
sind, angemessene und aktuelle Informationen über ihre Leis-
tungen bei der Bereitstellung des Universaldienstes veröffent-
lichen und dabei die in Anhang III dargelegten Parameter, Defi-
nitionen und Messverfahren für die Dienstqualität zugrunde
legen. Die veröffentlichten Informationen sind auch der natio-
nalen Regulierungsbehörde vorzulegen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden können unter
anderem zusätzliche Qualitätsstandards festlegen, soweit ein-
schlägige Parameter aufgestellt worden sind, um die Leistung
der Unternehmen bei der Erbringungen von Diensten für
behinderte Endnutzer und Verbraucher zu bewerten. Die natio-
nalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass Informationen
über die Leistung der Unternehmen im Zusammenhang mit
diesen Parametern ebenfalls veröffentlicht und den nationalen
Regulierungsbehörden zugänglich gemacht werden.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden können darüber
hinaus den Inhalt, die Form und die Art der zu veröffentlichen-
den Informationen festlegen, um sicherzustellen, dass die End-
nutzer und Verbraucher Zugang zu umfassenden, vergleich-
baren und benutzerfreundlichen Informationen haben.

(4) Die nationalen Regulierungsbehörden können Leistungs-
ziele für Unternehmen mit Universaldienstverpflichtungen, die
zumindest Artikel 4 entsprechen, festlegen. Dabei berücksichti-
gen die nationalen Regulierungsbehörden die Ansichten Betrof-
fener, und zwar insbesondere gemäß Artikel 33.

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden in der Lage sind, die Einhaltung dieser
Leistungsziele durch die benannten Unternehmen zu über-
wachen.

(6) Erfüllt ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum
die Leistungsziele nicht, können besondere Maßnahmen ent-
sprechend der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmi-
gung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Ge-
nehmigungsrichtlinie) (1) getroffen werden. Die nationalen
Regulierungsbehörden können unabhängige Nachprüfungen
der Leistungsdaten oder ähnliche Begutachtungen anordnen,
für deren Kosten das betreffende Unternehmen aufkommt, um
die Richtigkeit und Vergleichbarkeit der von Unternehmen mit
Universaldienstverpflichtungen bereitgestellten Daten zu
gewährleisten.

Artikel 12

Berechnung der Kosten der Universaldienstverpflichtun-
gen

(1) Wenn nach Auffassung der nationalen Regulierungs-
behörden die Bereitstellung des Universaldienstes gemäß den
Artikeln 3 bis 10 möglicherweise eine unzumutbare Belastung
für die Unternehmen darstellt, die zur Erbringung des Univer-
saldienstes benannt sind, berechnen sie die Nettokosten für die
Bereitstellung des Universaldienstes.

Zu diesem Zweck

a) berechnet die nationale Regulierungsbehörde die Nettokos-
ten der Universaldienstverpflichtung gemäß Anhang IV Teil
A, wobei der den zur Bereitstellung des Universaldienstes
benannten Unternehmen entstehende Marktvorteil berück-
sichtigt wird, oder

b) wendet die nationale Regulierungsbehörde die nach dem
Benennungsverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 2 ermittelten
Nettokosten für die Bereitstellung des Universaldienstes an.

(2) Die zur Berechnung der Nettokosten von Universal-
dienstverpflichtungen nach Absatz 1 Buchstabe a) dienenden
Konten und/oder weiteren Informationen sind von der nationa-

(1) Siehe Seite 21 dieses Amtsblatts.
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len Regulierungsbehörde oder einer von den jeweiligen Parteien
unabhängigen und von der nationalen Regulierungsbehörde
zugelassenen Behörde zu prüfen oder zu kontrollieren. Die
Ergebnisse der Kostenberechnung und die Ergebnisse der Prü-
fung müssen der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Artikel 13

Finanzierung der Universaldienstverpflichtungen

(1) Wenn die nationalen Regulierungsbehörden auf der
Grundlage der Berechnung der Nettokosten nach Artikel 12
feststellen, dass ein Unternehmen unzumutbar belastet wird,
beschließen die Mitgliedstaaten auf Antrag eines benannten
Unternehmens,

a) ein Verfahren einzuführen, mit dem das Unternehmen für
die ermittelten Nettokosten unter transparenten Bedingun-
gen aus öffentlichen Mitteln entschädigt wird, und/oder

b) die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen unter
den Betreibern von elektronischen Kommunikationsnetzen
und -diensten aufzuteilen.

(2) Wenn die Nettokosten gemäß Absatz 1 Buchstabe b)
aufgeteilt werden, haben die Mitgliedstaaten ein Aufteilungsver-
fahren einzuführen, das von der nationalen Regulierungs-
behörde oder einer Stelle verwaltet wird, die von den Begüns-
tigten unabhängig ist und von der nationalen Regulierungs-
behörde überwacht wird. Es dürfen nur die gemäß Artikel 12
ermittelten Nettokosten der in den Artikeln 3 bis 10 vorgese-
henen Verpflichtungen finanziert werden.

(3) Bei einem Aufteilungsverfahren sind die Grundsätze der
Transparenz, der geringstmöglichen Marktverfälschung, der
Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit entspre-
chend den Grundsätzen des Anhangs IV Teil B einzuhalten. Es
steht den Mitgliedstaaten frei, von Unternehmen, deren
Inlandsumsatz unterhalb einer bestimmten Grenze liegt, keine
Beiträge zu erheben.

(4) Die eventuell im Zusammenhang mit der Aufteilung der
Kosten von Universaldienstverpflichtungen erhobenen Entgelte
müssen ungebündelt sein und für jedes Unternehmen geson-
dert erfasst werden. Solche Entgelte dürfen Unternehmen, die
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats mit Kostenteilung keine
Dienste erbringen, nicht auferlegt oder von ihnen erhoben wer-
den.

Artikel 14

Transparenz

(1) Wird ein Verfahren zur Aufteilung der Nettokosten von
Universaldienstverpflichtungen gemäß Artikel 13 eingerichtet,
stellen die nationalen Regulierungsbehörden sicher, dass die
Grundsätze für die Kostenteilung und die Einzelheiten des
angewendeten Verfahrens öffentlich zugänglich sind.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen vorbehalt-
lich der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften über das Geschäftsgeheimnis dafür, dass ein jährlicher
Bericht veröffentlicht wird, in dem die berechneten Kosten der
Universaldienstverpflichtungen angegeben sind und die Beiträge
aller Unternehmen aufgeführt sowie alle etwaigen dem als Uni-
versaldienstbetreiber benannten Unternehmen entstehenden
Marktvorteile dargelegt werden, soweit ein Fonds eingerichtet
wurde und tätig ist.

Artikel 15

Überprüfung des Umfangs des Universaldienstes

(1) Die Kommission überprüft regelmäßig den Umfang des
Universaldienstes, insbesondere im Hinblick auf Vorschläge an
das Europäische Parlament und den Rat, mit denen bezweckt
wird, den Umfang zu ändern oder neu festzulegen. Eine Über-
prüfung findet erstmals innerhalb von zwei Jahren nach dem
in Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Zeitpunkt des
Beginns der Anwendung dieser Richtlinie und danach alle drei
Jahre statt.

(2) Die Überprüfung wird anhand der sozialen, wirtschaftli-
chen und technischen Entwicklungen vorgenommen, unter
anderem unter Berücksichtigung von Mobilität und Übertra-
gungsraten im Zusammenhang mit den von der Mehrzahl der
Teilnehmer vorherrschend verwendeten Technologien. Das
Überprüfungsverfahren wird gemäß Anhang V durchgeführt.
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem
Rat einen Bericht über das Ergebnis dieser Überprüfung vor.

KAPITEL III

REGULIERUNGSMASSNAHMEN IN BEZUG AUF UNTERNEH-
MEN MIT BETRÄCHTLICHER MARKTMACHT AUF SPEZIELLEN

MÄRKTEN

Artikel 16

Überprüfung der Verpflichtungen

(1) Die Mitgliedstaaten erhalten alle Verpflichtungen für

a) Endnutzertarife für die Bereitstellung des Zugangs zum
öffentlichen Telefonnetz und dessen Nutzung nach Artikel
17 der Richtlinie 98/10/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Februar 1998 über die Anwendung
des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst
und den Universaldienst im Telekommunikationsbereich in
einem wettbewerbsorientierten Umfeld (1),

b) die Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl nach der
Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30. Juni 1997 über die Zusammenschaltung in
der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung

(1) ABl. L 101 vom 1.4.1998, S. 24.
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eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch
Anwendung der Grundsätze für einen offenen Netzzugang
(ONP) (1),

c) Mietleitungen nach den Artikeln 3, 4, 6, 7, 8 und 10 der
Richtlinie 92/44/EWG

so lange aufrecht, bis diese Verpflichtungen einer Überprüfung
unterzogen wurden und eine Feststellung gemäß Absatz 3 des
vorliegenden Artikels getroffen wurde.

(2) Die Kommission gibt die relevanten Märkte für die Ver-
pflichtungen bezüglich des Endnutzermarktes in der ersten
Empfehlung in Bezug auf die relevanten Produkt- und Dienst-
märkte und in der Entscheidung zur Festlegung der länderüber-
greifenden Märkte an, die gemäß Artikel 15 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) anzunehmen ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden möglichst bald nach Inkrafttreten dieser
Richtlinie und danach in regelmäßigen Abständen eine Markt-
analyse nach Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmen-
richtlinie) vornehmen, um festzustellen, ob die Verpflichtungen
bezüglich des Endnutzermarktes beibehalten, geändert oder
aufgehoben werden sollen. Alle getroffenen Maßnahmen unter-
liegen dem Verfahren des Artikels 7 der Richtlinie 2002/21/EG
(Rahmenrichtlinie).

Artikel 17

Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf Dienste für
Endnutzer

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass

a) wenn eine nationale Regulierungsbehörde aufgrund einer
nach Artikel 16 Absatz 3 durchgeführten Marktanalyse
feststellt, dass auf einem gemäß Artikel 15 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) ermittelten Endnutzer-
markt kein wirksamer Wettbewerb herrscht, und

b) wenn die nationale Regulierungsbehörde zu der Schlussfol-
gerung kommt, dass die Verpflichtungen nach der Richt-
linie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) oder nach Artikel 19
der vorliegenden Richtlinie nicht zur Erreichung der in
Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
vorgegebenen Ziele führen würden,

die nationale Regulierungsbehörde den Unternehmen, die auf
diesem Endnutzermarkt gemäß Artikel 14 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) als Unternehmen mit beträcht-
licher Marktmacht eingestuft werden, geeignete regulatorische
Verpflichtungen auferlegt.

(2) Die nach Absatz 1 auferlegten Verpflichtungen sollen
der Art des festgestellten Problems entsprechen und angesichts
der Ziele nach Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmen-
richtlinie) verhältnismäßig und gerechtfertigt sein. Zu den auf-
erlegten Verpflichtungen können auch die Anforderungen

gehören, dass die Unternehmen keine überhöhten Preise
berechnen, den Markteintritt nicht behindern, keine Kampf-
preise zur Ausschaltung des Wettbewerbs anwenden,
bestimmte Endnutzer nicht unangemessen bevorzugen oder
Dienste nicht ungerechtfertigt bündeln. Die nationalen Regulie-
rungsbehörden können diesen Unternehmen geeignete Maß-
nahmen zur Einhaltung von Obergrenzen bei Endnutzerprei-
sen, Maßnahmen zur Kontrolle von Einzeltarifen oder Maßnah-
men im Hinblick auf kostenorientierte Tarife oder Preise von
vergleichbaren Märkten auferlegen, um die Interessen der End-
nutzer zu schützen und einen wirksamen Wettbewerb zu för-
dern.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der
Kommission auf Anforderung Informationen über die durch-
geführten Regulierungsmaßnahmen für den Endnutzermarkt
und gegebenenfalls das von den betreffenden Unternehmen
verwendete Kostenrechnungssystem.

(4) Ist ein Unternehmen verpflichtet, seine Endnutzertarife
oder andere endnutzerrelevante Aspekte der Regulierung zu
unterwerfen, gewährleisten die nationalen Regulierungsbehör-
den, dass die erforderlichen und geeigneten Kostenrechnungs-
systeme eingesetzt werden. Die nationalen Regulierungsbehör-
den können das Format und die anzuwendende Berechnungs-
methode vorgeben. Die Einhaltung des Kostenrechnungssys-
tems wird durch eine qualifizierte unabhängige Stelle über-
prüft. Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass
jährlich eine Erklärung hinsichtlich der Übereinstimmung mit
diesen Vorschriften veröffentlicht wird.

(5) Unbeschadet des Artikels 9 Absatz 2 und des Artikels
10 wenden die nationalen Regulierungsbehörden in geogra-
fischen Märkten oder Nutzermärkten, auf denen sie einen wirk-
samen Wettbewerb festgestellt haben, keine Verfahren zur
Regulierung des Endnutzermarktes nach Absatz 1 des vorlie-
genden Artikels an.

Artikel 18

Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf das Mindestange-
bot an Mietleitungen

(1) Stellt eine nationale Regulierungsbehörde als Ergebnis
einer nach Artikel 16 Absatz 2 durchgeführten Marktanalyse
fest, dass auf dem Markt für die Bereitstellung eines Teils oder
der Gesamtheit des Mindestangebots an Mietleitungen kein
wirksamer Wettbewerb herrscht, so ermittelt sie die Unterneh-
men, die hinsichtlich der Bereitstellung dieser spezifischen
Bestandteile des Mindestangebots an Mietleitungsdiensten im
gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil des Hoheitsgebiets
über eine beträchtliche Marktmacht verfügen, gemäß Artikel
14 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie). Die nationale
Regulierungsbehörde erlegt diesen Unternehmen in Bezug auf
die speziellen Mietleitungsmärkte Verpflichtungen zur Bereit-
stellung des Mindestangebots an Mietleitungen gemäß dem
Verzeichnis von Normen, das nach Artikel 17 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht wird, sowie die für diese Unter-
nehmen geltenden Bedingungen für die Bereitstellung der spe-

(1) ABl. L 199 vom 26.7.1997, S. 32. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 98/61/EG (ABl. L 268 vom 3.10.1998, S. 37).
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ziellen Mietleitungsmärkte gemäß Anhang VII der vorliegenden
Richtlinie auf.

(2) Stellt eine nationale Regulierungsbehörde als Ergebnis
einer nach Artikel 16 Absatz 3 durchgeführten Marktanalyse
fest, dass auf einem relevanten Markt für die Bereitstellung von
Mietleitungen im Rahmen des Mindestangebots wirksamer
Wettbewerb herrscht, so nimmt sie die in Absatz 1 genannten
Verpflichtungen in Bezug auf diese speziellen Mietleitungs-
märkte zurück.

(3) Das Mindestangebot an Mietleitungen mit harmonisier-
ten Merkmalen und die entsprechenden Normen werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften als Bestandteil des in
Artikel 17 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
genannten Verzeichnisses von Normen veröffentlicht. Die
Kommission kann erforderliche Änderungen zur Anpassung
des Mindestangebots an Mietleitungen an technische Entwick-
lungen und Veränderungen der Marktnachfrage, einschließlich
der möglichen Streichung bestimmter Arten von Mietleitungen
aus dem Mindestangebot, gemäß dem Verfahren des Artikels
37 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie vornehmen.

Artikel 19

Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden verpflichten die
Unternehmen, die gemäß Artikel 16 Absatz 3 als Unternehmen
mit beträchtlicher Marktmacht bei der Bereitstellung des
Anschlusses an das öffentliche Telefonnetz und dessen Nut-
zung an festen Standorten gemeldet wurden, ihren Teilneh-
mern den Zugang zu den Diensten aller zusammengeschalteten
Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste zu ermögli-
chen, und zwar

a) sowohl durch Betreiberauswahl im Einzelwahlverfahren
durch Wählen einer Kennzahl

b) als auch durch Betreibervorauswahl, wobei jedoch bei
jedem Anruf die Möglichkeit besteht, die festgelegte Vor-
auswahl durch Wählen einer Betreiberkennzahl zu überge-
hen.

(2) Die Anforderungen der Nutzer hinsichtlich der Bereit-
stellung dieser Dienstmerkmale in anderen Netzen oder auf
andere Art und Weise werden gemäß dem Marktanalyseverfah-
ren nach Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenricht-
linie) bewertet und gemäß Artikel 12 der Richtlinie
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) umgesetzt.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen dafür, dass
die Gebühren für Zugang und Zusammenschaltung im Zusam-
menhang mit der Bereitstellung der in Absatz 1 genannten
Dienstmerkmale kostenorientiert festgelegt werden, und dass
etwaige direkte Gebühren für die Verbraucher diese nicht
abschrecken, diese Dienstmerkmale in Anspruch zu nehmen.

KAPITEL IV

INTERESSEN UND RECHTE DER ENDNUTZER

Artikel 20

Verträge

(1) Die Absätze 2, 3 und 4 gelten unbeschadet der gemein-
schaftlichen Verbraucherschutzvorschriften, insbesondere der
Richtlinien 97/7/EG und 93/13/EG, und der mit dem Gemein-
schaftsrecht im Einklang stehenden einzelstaatlichen Vorschrif-
ten.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verbraucher
bei der Anmeldung zu Diensten, die die Verbindung mit dem
öffentlichen Telefonnetz und/oder den Zugang zu diesem Netz
bereitstellen, Anspruch auf einen Vertrag mit dem oder den
Unternehmen haben, die derartige Dienste bereitstellen. In die-
sem Vertrag ist mindestens Folgendes aufzuführen:

a) Name und Anschrift des Anbieters;

b) angebotene Dienste und angebotenes Niveau der Dienst-
qualität sowie die Frist bis zum erstmaligen Anschluss;

c) die Arten der angebotenen Wartungsdienste;

d) Einzelheiten über Preise und Tarife und die Angabe, mit
welchen Mitteln aktuelle Informationen über alle anwend-
baren Tarife und Wartungsentgelte eingeholt werden kön-
nen;

e) Vertragslaufzeit, Bedingungen für eine Verlängerung und
Beendigung der Dienste und des Vertragsverhältnisses;

f) etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei
Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Dienstqualität;

g) Verfahren zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren
gemäß Artikel 34.

Die Mitgliedstaaten können diese Verpflichtungen auf weitere
Endnutzer ausdehnen.

(3) In den Fällen, in denen Verträge zwischen Verbrauchern
und anderen Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste,
die nicht die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz und/
oder den Zugang zu diesem Netz bereitstellen, geschlossen
werden, müssen die in Absatz 2 genannten Informationen auch
Bestandteil dieser Verträge sein. Die Mitgliedstaaten können
diese Verpflichtung auf weitere Endnutzer ausdehnen.

(4) Die Teilnehmer haben das Recht, bei der Bekanntgabe
beabsichtigter Änderungen der Vertragsbedingungen den Ver-
trag ohne Zahlung von Vertragsstrafen zu lösen. Den Teilneh-
mern sind diese Änderungen mit ausreichender Frist, und zwar

L 108/64 24.4.2002Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



mindestens einen Monat zuvor, anzuzeigen; gleichzeitig wer-
den sie über ihr Recht unterrichtet, den Vertrag ohne Zahlung
von Vertragsstrafen zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen
nicht annehmen.

Artikel 21

Transparenz und Veröffentlichung von Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für Endnutzer
und Verbraucher gemäß den Bestimmungen von Anhang II
transparente und aktuelle Informationen über anwendbare
Preise und Tarife sowie über Standardkonditionen bezüglich
des Zugangs zu öffentlichen Telefondiensten und deren Nut-
zung zugänglich sind.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden fördern die Bereit-
stellung von Informationen, beispielsweise durch interaktive
Führer, um Endnutzer, soweit angebracht, sowie Verbraucher
in die Lage zu versetzen, eine unabhängige Bewertung der Kos-
ten alternativer Anwendungen vorzunehmen.

Artikel 22

Dienstqualität

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden � nach Berücksichtigung der Ansichten
der Betroffenen � Unternehmen, die öffentlich zugängliche
elektronische Kommunikationsdienste bereitstellen, zur Ver-
öffentlichung vergleichbarer, angemessener und aktueller End-
nutzerinformationen über die Qualität ihrer Dienste verpflich-
ten können. Die Informationen sind auf Aufforderung vor ihrer
Veröffentlichung auch der nationalen Regulierungsbehörde vor-
zulegen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden können unter
anderem die zu erfassenden Parameter für die Dienstqualität
und Inhalt, Form und Art der zu veröffentlichenden Angaben
vorschreiben, um sicherzustellen, dass die Endnutzer Zugang
zu umfassenden, vergleichbaren und benutzerfreundlichen
Informationen haben. Gegebenenfalls können die in Anhang III
aufgeführten Parameter, Definitionen und Messverfahren ver-
wendet werden.

Artikel 23

Integrität des Netzes

Die Mitgliedstaaten treffen alle gebotenen Maßnahmen, um die
Integrität von öffentlichen Telefonfestnetzen und � bei einem
Vollausfall des Netzes oder in Fällen höherer Gewalt � die
Verfügbarkeit von öffentlichen Telefonfestnetzen und von
öffentlich zugänglichen Telefondiensten an festen Standorten
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Unter-
nehmen, die öffentlich zugängliche Telefondienste an festen
Standorten bereitstellen, alle angemessenen Maßnahmen zur
Gewährleistung des ununterbrochenen Zugangs zu Notdiensten
treffen.

Artikel 24

Interoperabilität der für Verbraucher bestimmten
Digitalfernsehgeräte

Die Mitgliedstaaten stellen die Interoperabilität der für Verbrau-
cher bestimmten Digitalfernsehgeräte gemäß Anhang VI sicher.

Artikel 25

Unterstützung durch Vermittlungspersonal und
Teilnehmerauskunftsdienste

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Teilnehmer an
öffentlich zugänglichen Telefondiensten das Recht auf einen
Eintrag in das öffentlich verfügbare Verzeichnis gemäß Artikel
5 Absatz 1 Buchstabe a) haben.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Unternehmen,
die Teilnehmern Telefonnummern zuweisen, allen zumutbaren
Anträgen, die relevanten Informationen zum Zweck der Bereit-
stellung von öffentlich zugänglichen Auskunftsdiensten und
Teilnehmerverzeichnissen in einem vereinbarten Format und
zu gerechten, objektiven, kostenorientierten und nichtdiskrimi-
nierenden Bedingungen zur Verfügung zu stellen, entsprechen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endnutzer
mit Anschluss an das öffentliche Telefonnetz Zugang zur
Unterstützung durch Vermittlungspersonal und zu Teilnehmer-
auskunftsdiensten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) haben.

(4) Die Mitgliedstaaten halten keine rechtlichen Beschrän-
kungen aufrecht, die Endnutzer in einem Mitgliedstaat daran
hindern, unmittelbar auf Teilnehmerauskunftsdienste in einem
anderen Mitgliedstaat zuzugreifen.

(5) Die Absätze 1, 2, 3 und 4 gelten vorbehaltlich der
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über den Schutz per-
sonenbezogener Daten und der Privatsphäre, insbesondere des
Artikels 11 der Richtlinie 97/66/EG.

Artikel 26

Einheitliche europäische Notrufnummer

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endnutzer
öffentlich zugänglicher Telefondienste, einschließlich der Nut-
zer öffentlicher Münz- und Kartentelefone, zusätzlich zu etwai-
gen anderen nationalen Notrufnummern, die von den nationa-
len Regulierungsbehörden vorgegeben sind, gebührenfreie Not-
rufe mit der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112
durchführen können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Notrufe unter der
einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 angemessen
entgegengenommen und auf eine Weise bearbeitet werden, die
der nationalen Rettungsdienstorganisation am besten angepasst
ist und den technischen Möglichkeiten der Netze entspricht.
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmen,
die öffentliche Telefonnetze betreiben, den Notrufstellen bei
allen unter der einheitlichen europäischen Notrufnummer 112
durchgeführten Anrufen Informationen zum Anruferstandort
übermitteln, soweit dies technisch möglich ist.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Bürger ange-
messen über Bestehen und Nutzung der einheitlichen europäi-
schen Notrufnummer 112 informiert werden.

Artikel 27

Europäische Telefonvorwahlen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorwahl 00
die Standardvorwahl für Auslandsverbindungen ist. Besondere
Regelungen für Verbindungen zwischen benachbarten Orten
im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Mitgliedstaaten
können eingerichtet oder beibehalten werden. Die Endnutzer
öffentlich zugänglicher Telefondienste in den betreffenden
Orten sind umfassend über entsprechende Regelungen zu
informieren.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Unternehmen,
die öffentliche Telefonnetze betreiben, alle Anrufe in den euro-
päischen Telefonnummernraum ausführen; die Notwendigkeit,
dass ein ein öffentliches Telefonnetz betreibendes Unternehmen
sich die Kosten für die Weiterleitung von Anrufen in seinem
Netz erstatten lässt, bleibt hiervon unberührt.

Artikel 28

Geografisch nicht gebundene Nummern

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Endnutzer aus anderen
Mitgliedstaaten im Rahmen der technischen und wirtschaftli-
chen Möglichkeiten Zugang zu geografisch nicht gebundenen
Nummern in ihrem Hoheitsgebiet erhalten, sofern der gerufene
Teilnehmer nicht Anrufe aus bestimmten geografischen Gebie-
ten aus wirtschaftlichen Gründen eingeschränkt hat.

Artikel 29

Bereitstellung zusätzlicher Dienstmerkmale

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen
Regulierungsbehörden alle Unternehmen, die öffentliche Tele-
fonnetze betreiben, verpflichten können, den Endnutzern die in
Anhang I Teil B aufgeführten Dienstmerkmale vorbehaltlich
der technischen Durchführbarkeit und der Wirtschaftlichkeit
zur Verfügung zu stellen.

(2) Ein Mitgliedstaat kann entscheiden, dass Absatz 1 in sei-
nem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil davon nicht
anzuwenden ist, wenn er unter Berücksichtigung der Ansichten
der Betroffenen zu der Auffassung gelangt ist, dass in ausrei-
chendem Umfang Zugang zu diesen Dienstmerkmalen besteht.

(3) Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 2 können die Mit-
gliedstaaten die Verpflichtungen nach Anhang I Teil A Buch-
stabe e) in Bezug auf die Trennung vom Netz als allgemeine
Anforderung für alle Unternehmen vorschreiben.

Artikel 30

Nummernübertragbarkeit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Teilnehmer
öffentlich zugänglicher Telefondienste, einschließlich mobiler
Dienste, die dies beantragen, ihre Nummer(n) unabhängig von
dem Unternehmen, das den Dienst anbietet, wie folgt beibehal-
ten können:

a) im Fall geografisch gebundener Nummern an einem
bestimmten Standort und

b) im Fall geografisch nicht gebundener Nummern an jedem
Standort.

Dieser Absatz gilt nicht für die Übertragung von Nummern
zwischen Netzen, die Dienste an festen Standorten erbringen,
und Mobilfunknetzen.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden sorgen dafür, dass
die Preise für die Zusammenschaltung im Zusammenhang mit
der Nummernübertragbarkeit kostenorientiert sind und etwaige
direkte Gebühren für die Verbraucher diese nicht abschrecken,
diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden schreiben Endnut-
zertarife für die Nummernübertragung nicht auf eine Weise
vor, die den Wettbewerb verfälscht, etwa durch Festlegung
besonderer oder gemeinsamer Endnutzertarife.

Artikel 31

Übertragungspflichten

(1) Die Mitgliedstaaten können zur Übertragung bestimmter
Hör- und Fernsehrundfunkkanäle und -dienste den unter ihre
Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen, die für die öffentliche
Verbreitung von Hör- und Fernsehrundfunkdiensten genutzte
elektronische Kommunikationsnetze betreiben, zumutbare
Übertragungspflichten auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl
von Endnutzern diese Netze als Hauptmittel zum Empfang von
Hörfunk- und Fernsehsendungen nutzen. Solche Verpflichtun-
gen dürfen jedoch nur auferlegt werden, soweit sie zur Errei-
chung klar umrissener Ziele von allgemeinem Interesse erfor-
derlich sind; sie müssen verhältnismäßig und transparent sein.
Sie werden regelmäßig überprüft.

(2) Weder Absatz 1 dieses Artikels noch Artikel 3 Absatz 2
der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) beeinträchtigt
die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, in Bezug auf die nach die-
sem Artikel auferlegten Verpflichtungen gegebenenfalls ein
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angemessenes Entgelt festzulegen; dabei ist zu gewährleisten,
dass bei vergleichbaren Gegebenheiten keine Diskriminierung
hinsichtlich der Behandlung der Unternehmen erfolgt, die elek-
tronische Kommunikationsnetze betreiben. Sofern ein Entgelt
vorgesehen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Erhe-
bung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und in
transparenter Weise erfolgt.

KAPITEL V

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 32

Zusätzliche Pflichtdienste

Die Mitgliedstaaten können � zusätzlich zu den Diensten im
Rahmen der Universaldienstverpflichtungen nach Kapitel II �
nach eigenem Ermessen weitere Dienste in ihrem Hoheitsgebiet
öffentlich zugänglich machen, ohne dass in einem solchen Fall
jedoch ein Entschädigungsverfahren mit Beteiligung bestimmter
Unternehmen vorgeschrieben werden darf.

Artikel 33

Anhörung Betroffener

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden die Ansichten von Endnutzern und Ver-
brauchern (insbesondere auch von behinderten Nutzern), Her-
stellern und Unternehmen, die elektronische Kommunikations-
netze und/oder -dienste bereitstellen, in allen mit Endnutzer-
und Verbraucherrechten bei öffentlich zugänglichen elektro-
nischen Kommunikationsdiensten zusammenhängenden Fragen
berücksichtigen, soweit dies angemessen ist, insbesondere wenn
sie beträchtliche Auswirkungen auf den Markt haben.

(2) Die Betroffenen können unter Leitung der nationalen
Regulierungsbehörden gegebenenfalls Verfahren entwickeln, in
die Verbraucher, Nutzergruppen und Diensteerbringer einge-
bunden werden, um die allgemeine Qualität der Dienstleistung
zu verbessern, indem unter anderem Verhaltenskodizes und
Betriebsstandards entwickelt und überwacht werden.

Artikel 34

Außergerichtliche Streitbeilegung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass transparente, ein-
fache und kostengünstige außergerichtliche Verfahren zur Bei-
legung von Streitfällen zur Verfügung stehen, an denen Ver-
braucher beteiligt sind und die Fragen im Zusammenhang mit
dieser Richtlinie betreffen. Die Mitgliedstaaten ergreifen Maß-

nahmen, um sicherzustellen, dass diese Verfahren eine gerechte
und zügige Beilegung von Streitfällen ermöglichen; sie können
gegebenenfalls ein Erstattungs- und/oder Entschädigungssystem
einführen. Die Mitgliedstaaten können diese Verpflichtungen
auf Streitfälle ausweiten, an denen andere Endnutzer beteiligt
sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Rechtsvor-
schriften die Einrichtung von Beschwerdestellen und Online-
Diensten auf der geeigneten Gebietsebene nicht beeinträchti-
gen, um den Zugang zur Streitbeilegung für Verbraucher und
Endnutzer zu ermöglichen.

(3) Bei Streitfällen, die Beteiligte in verschiedenen Mitglied-
staaten betreffen, koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Bemü-
hungen im Hinblick auf die Beilegung.

(4) Dieser Artikel lässt einzelstaatliche gerichtliche Verfahren
unberührt.

Artikel 35

Technische Anpassung

Erforderliche Änderungen zur Anpassung der Anhänge I, II, III,
VI und VII an technische Entwicklungen oder Veränderungen
der Marktnachfrage werden von der Kommission nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren vorgenommen.

Artikel 36

Notifizierung, Überwachung und Überprüfung

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden teilen der Kom-
mission spätestens zu dem in Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz
2 genannten Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung dieser
Richtlinie und nach späteren Änderungen unverzüglich die
Namen der Unternehmen mit, denen Universaldienstverpflich-
tungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 auferlegt wurden.

Die Kommission stellt diese Informationen in einer leicht
zugänglichen Form bereit und leitet sie gegebenenfalls an den
in Artikel 37 genannten Kommunikationsausschuss weiter.

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden melden der Kom-
mission die Namen der Betreiber, von denen im Sinne dieser
Richtlinie angenommen wird, dass sie über beträchtliche
Marktmacht verfügen, sowie die Verpflichtungen, die ihnen
nach dieser Richtlinie auferlegt wurden. Etwaige Änderungen
der den Unternehmen auferlegten Verpflichtungen oder bei
den von dieser Richtlinie betroffenen Unternehmen sind der
Kommission unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Kommission überprüft die Durchführung dieser
Richtlinie und erstattet dem Europäischen Parlament und dem
Rat regelmäßig darüber Bericht, erstmals spätestens drei Jahre
nach Beginn ihrer Anwendung gemäß Artikel 38 Absatz 1
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Unterabsatz 2. Die Mitgliedstaaten und die nationalen Regulie-
rungsbehörden übermitteln der Kommission die dazu notwen-
digen Informationen.

Artikel 37

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 22 der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) eingesetzten Kommunika-
tionsausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 38

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum
24. Juli 2003 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie set-
zen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 25. Juli 2003 an.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachträgli-
chen Änderungen der Vorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 39

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 40

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 7. März 2002.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. C. APARICIO
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ANHANG I

BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNGEN UND DIENSTE IM SINNE VON ARTIKEL 10
(AUSGABENKONTROLLE) UND ARTIKEL 29 (ZUSÄTZLICHE DIENSTMERKMALE)

Teil A: Einrichtungen und Dienste im Sinne von Artikel 10

a) Einzelverbindungsnachweis

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden vorbehaltlich der einschlägigen Rechts-
vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre festlegen können, inwieweit Einzelverbin-
dungsnachweise Angaben zu enthalten haben, die den Verbrauchern von benannten Unternehmen (gemäß der Fest-
legung von Artikel 8) kostenlos bereitzustellen sind, damit die Verbraucher

i) die bei der Nutzung des öffentlichen Telefonnetzes an einem festen Standort und/oder damit zusammenhän-
gender öffentlich zugänglicher Telefondienste angefallenen Entgelte überprüfen und kontrollieren können und

ii) ihren Verbrauch und ihre Ausgaben überwachen und auf diese Weise ihre Telefonkosten angemessen steuern
können.

Gegebenenfalls können den Teilnehmern zusätzliche Angaben zu angemessenen Entgelten oder kostenlos bereit-
gestellt werden.

Anrufe, die für den anrufenden Teilnehmer gebührenfrei sind, einschließlich Anrufe bei Notruf- und Beratungsstel-
len, werden im Einzelgebührennachweis des anrufenden Teilnehmers nicht aufgeführt.

b) Selektive Sperre abgehender Verbindungen, ohne Entgelt

Eine Einrichtung, mit der der Teilnehmer auf Antrag beim Telefondienstanbieter abgehende Verbindungen bestimm-
ter Arten oder bestimmte Arten von Nummern kostenlos sperren kann.

c) Vorauszahlung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden benannten Unternehmen vorschreiben
können, den Verbrauchern Möglichkeiten zur Bezahlung des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz und der Nut-
zung öffentlich zugänglicher Telefondienste auf Vorauszahlungsbasis bereitzustellen.

d) Spreizung der Anschlussentgelte

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden benannten Unternehmen vorschreiben
können, Verbrauchern einen Anschluss an das öffentliche Telefonnetz auf der Grundlage zeitlich gestreckter Zah-
lungen zu gewähren.

e) Zahlungsverzug

Die Mitgliedstaaten genehmigen besondere Maßnahmen � die verhältnismäßig und nichtdiskriminierend sein müs-
sen und veröffentlicht werden müssen � für den Fall der Nichtzahlung von Rechnungen für die Nutzung des
öffentlichen Telefonnetzes an festen Standorten. Hiermit soll gewährleistet werden, dass der Teilnehmer rechtzeitig
und angemessen auf eine bevorstehende Unterbrechung des Dienstes oder Trennung vom Netz hingewiesen wird.
Außer in Fällen von Betrug oder wiederholter verspäteter oder nicht erfolgter Zahlung wird damit außerdem sicher-
gestellt, dass eine Dienstunterbrechung, soweit dies technisch möglich ist, auf den betreffenden Dienst beschränkt
wird. Die Trennung vom Netz aufgrund nicht beglichener Rechnungen sollte erst erfolgen, nachdem dies dem Teil-
nehmer rechtzeitig angekündigt wurde. Die Mitgliedstaaten können vor der endgültigen Trennung vom Netz einen
Zeitraum mit eingeschränktem Dienst zulassen, während dessen Verbindungen erlaubt sind, bei denen für den Teil-
nehmer keine Gebühren anfallen (z. B. Notrufe unter der Nummer 112).

Teil B: Dienstmerkmale im Sinne von Artikel 29

a) Tonwahl oder Mehrfrequenzwahlverfahren (MFW)

Das öffentliche Telefonnetz unterstützt die Nutzung von Mehrfrequenztönen gemäß der Definition in ETSI ETR
207 für die Ende-zu-Ende-Signalisierung im gesamten Netz sowohl innerhalb eines Mitgliedstaats als auch zwischen
Mitgliedstaaten.
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b) Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Die Rufnummer des Anrufers wird dem Angerufenen vor Aufnahme des Gesprächs angezeigt.

Diese Einrichtung sollte gemäß den einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezo-
gener Daten und der Privatsphäre, insbesondere der Richtlinie 97/66/EG, bereitgestellt werden.

Soweit technisch möglich, stellen die Betreiber Daten und Signale zur Verfügung, um eine leichtere Bereitstellung
der Anruferidentifizierung und der Mehrfrequenzwahl über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg zu ermögli-
chen.
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ANHANG II

GEMÄSS ARTIKEL 21 ZU VERÖFFENTLICHENDE INFORMATIONEN
(TRANSPARENZ UND VERÖFFENTLICHUNG VON INFORMATIONEN)

Die nationale Regulierungsbehörde ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die in diesem Anhang genannten Anga-
ben gemäß Artikel 21 veröffentlicht werden. Es ist Sache der nationalen Regulierungsbehörde zu entscheiden, welche
Informationen von den Unternehmen, die öffentliche Telefonnetze und/oder öffentlich zugängliche Telefondienste
bereitstellen, veröffentlicht werden müssen und welche Informationen von der nationalen Regulierungsbehörde selbst
veröffentlicht werden, um sicherzustellen, dass die Verbraucher in voller Sachkenntnis eine Wahl treffen können.

1. Name und Anschrift der Unternehmen

Namen und Anschriften des Hauptsitzes der Unternehmen, die öffentliche Telefonnetze und/oder öffentlich
zugängliche Telefondienste bereitstellen.

2. Angebotene öffentlich zugängliche Telefondienste

2.1. Umfang des öffentlich zugänglichen Telefondienstes

Beschreibung der angebotenen öffentlich zugänglichen Telefondienste mit Angabe, welche Leistungen im Teil-
nehmerentgelt und wiederkehrenden Mietentgelt inbegriffen sind (z. B. Unterstützung durch Vermittlungsper-
sonal, Teilnehmerverzeichnisse, Verzeichnisauskunftsdienste, selektive Anrufsperre, Einzelverbindungsnachweis,
Wartung usw.).

2.2. Standardtarife für den Zugang, Nutzerentgelte aller Art und Wartung, einschließlich Angaben zu Standard-
abschlägen und besonderen sowie zielgruppenspezifischen Tarifen.

2.3. Entschädigungs-/Erstattungsregelungen einschließlich Einzelangaben zu praktizierten Entschädigungs-/Erstat-
tungsregelungen.

2.4. Art der angebotenen Wartungsdienste.

2.5. Allgemeine Vertragsbedingungen einschließlich etwaiger Mindestvertragslaufzeiten.

3. Verfahren zur Streitbeilegung, einschließlich der vom Unternehmen bereitgestellten Verfahren.

4. Informationen über die Rechte hinsichtlich des Universaldienstes, einschließlich der in Anhang I genannten Ein-
richtungen und Dienste.
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ANHANG III

PARAMETER FÜR DIE DIENSTQUALITÄT

Parameter, Definitionen und Messverfahren für Bereitstellungsfristen und Dienstqualität gemäss den Artikeln
11 und 22

Parameter (1) Definition Messverfahren

Frist für die erstmalige Bereitstellung des Anschlusses ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Fehlerquote pro Anschlussleitung ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Fehlerbehebungszeit ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Häufigkeit des erfolglosen Verbindungsaufbaus (2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Verbindungsaufbauzeit (2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Antwortzeiten bei vermittelten Diensten ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Antwortzeiten bei Auskunftsdiensten ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Anteil funktionsfähiger öffentlicher Münz- und Karten-
telefone

ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Beschwerden über Abrechnungsfehler ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

(1) Die Parameter sollten eine Leistungsanalyse auf regionaler Ebene ermöglichen (d. h. zumindest auf der zweiten Ebene der von Euro-
stat aufgestellten Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik � NUTS).

(2) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass für diese beiden Leistungsparameter keine aktuellen Daten bereitgehalten werden müssen,
wenn die Leistung in diesen beiden Bereichen nachweislich zufrieden stellend ist.

Anmerkung: ETSI EG 201 769-1, Version 1.1.1 (April 2000).
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ANHANG IV

BERECHNUNG ETWAIGER NETTOKOSTEN DER UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUNGEN UND
SCHAFFUNG EINES VERFAHRENS ZUR KOSTENANLASTUNG ODER KOSTENTEILUNG GEMÄSS DEN

ARTIKELN 12 UND 13

Teil A: Berechnung der Nettokosten

Universaldienstverpflichtungen beziehen sich auf diejenigen Verpflichtungen, die einem Unternehmen von einem Mit-
gliedstaat auferlegt werden und die Bereitstellung eines Netzes sowie die Erbringung von Diensten in einem bestimmten
räumlichen Gebiet betreffen, gegebenenfalls einschließlich Durchschnittspreisen in diesem räumlichen Gebiet für die
Erbringung des Dienstes oder einschließlich der Bereitstellung bestimmter Tarifoptionen für einkommensschwache Ver-
braucher oder für Verbraucher mit besonderen sozialen Bedürfnissen.

Die nationalen Regulierungsbehörden ziehen alle Mittel in Erwägung, um (benannten und nicht benannten) Unterneh-
men angemessene Anreize zu geben, die Universaldienstverpflichtungen auf kosteneffiziente Weise zu erfüllen. Bei der
Berechnung sind die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen als Differenz zwischen den Nettokosten eines
benannten Unternehmens für den Betrieb unter Einhaltung der Universaldienstverpflichtungen und den Nettokosten für
den Betrieb ohne Universaldienstverpflichtungen zu ermitteln. Dies gilt unabhängig davon, ob das Netz in einem
bestimmten Mitgliedstaat voll ausgebaut ist oder sich noch im Ausbau befindet. Die Kosten, die ein benanntes Unterneh-
men vermieden hätte, wenn die Universaldienstverpflichtungen nicht bestanden hätten, sind ordnungsgemäß zu ermit-
teln. Bei der Nettokostenberechnung sollten die Vorteile für den Universaldienstbetreiber, einschließlich der immateriel-
len Vorteile, berücksichtigt werden.

Den Berechnungen sind die Kosten zugrunde zu legen, die Folgendem zurechenbar sind:

i) den Bestandteilen der ermittelten Dienste, die nur mit Verlust oder in einer Kostensituation außerhalb normaler
wirtschaftlicher Standards erbracht werden können.

Zu dieser Kategorie können Dienstbestandteile wie der Zugang zu Notrufdiensten, die Bereitstellung bestimmter
öffentlicher Münz- oder Kartentelefone, die Erbringung bestimmter Dienste oder Bereitstellung von Geräten für
Behinderte usw. gehören;

ii) besonderen Endnutzern oder Gruppen von Endnutzern, die in Anbetracht der Kosten für die Bereitstellung des
besonderen Netzes und der besonderen Dienste, der erwirtschafteten Erträge und einer vom Mitgliedstaat mögli-
cherweise auferlegten räumlichen Durchschnittsbildung bei den Preisen nur mit Verlust oder in einer Kostensitua-
tion außerhalb normaler wirtschaftlicher Standards bedient werden können.

Zu dieser Kategorie gehören diejenigen Endnutzer oder Gruppen von Endnutzern, die von einem gewinnorientier-
ten Unternehmen ohne Verpflichtung zur Erbringung eines Universaldienstes nicht bedient würden.

Die Berechnung der Nettokosten bestimmter Aspekte der Universaldienstverpflichtungen erfolgt getrennt und auf eine
Weise, bei der eine Doppelzählung mittelbarer oder unmittelbarer Vorteile und Kosten vermieden wird. Die gesamten
Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen für ein Unternehmen sind als Summe der Nettokosten zu berechnen,
die sich aus den speziellen Bestandteilen der Universaldienstverpflichtungen ergeben, wobei alle immateriellen Vorteile
zu berücksichtigen sind. Die nationale Regulierungsbehörde ist für die Überprüfung der Nettokosten verantwortlich.

Teil B: Anlastung etwaiger Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen

Bei der Anlastung oder Finanzierung etwaiger Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen ist ein Ausgleich für
Dienste von benannten Unternehmen mit Universaldienstverpflichtungen zu leisten, die diese unter nichtkommerziellen
Bedingungen erbringen. Da ein solcher Ausgleich Mittelübertragungen umfasst, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass
diese auf objektive, transparente und nichtdiskriminierende Weise und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
Dies bedeutet, dass die Übertragungen zur geringst möglichen Verfälschung des Wettbewerbs und der Nutzernachfrage
führen.

Im Einklang mit Artikel 13 Absatz 3 sollte eine Kostenteilungsregelung auf Fondsbasis ein transparentes und neutrales
Verfahren für die Erhebung von Beiträgen verwenden, das die Gefahr einer doppelten Erhebung von Beiträgen sowohl
auf Inputs als auch auf Outputs von Unternehmen vermeidet.

Die unabhängige Stelle, die den Fonds verwaltet, ist für den Einzug der Beiträge von Unternehmen verantwortlich, die
zur Deckung der Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen in dem betreffenden Mitgliedstaat als beitragspflichtig
eingestuft wurden, und überwacht die Übertragung der fälligen Beträge und/oder administrativen Zahlungen an die
Unternehmen, die einen Anspruch auf Zahlungen des Fonds haben.
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ANHANG V

VERFAHREN ZUR ÜBERPRÜFUNG DES UMFANGS DES UNIVERSALDIENSTES GEMÄSS ARTIKEL 15

Bei der Frage, ob eine Überprüfung des Umfangs der Universaldienstverpflichtungen vorgenommen werden sollte,
berücksichtigt die Kommission

� soziale und Marktentwicklungen bezüglich der von Verbrauchern genutzten Dienste;

� soziale und Marktentwicklungen bezüglich der Verfügbarkeit von Diensten und der Wahlmöglichkeit für die Ver-
braucher;

� technische Entwicklungen bezüglich der Art, in der Dienste für Verbraucher erbracht werden.

Bei der Frage, ob der Umfang der Universaldienstverpflichtungen geändert oder neu festgelegt werden sollte, berücksich-
tigt die Kommission,

� ob bestimmte Dienste der Mehrheit der Verbraucher zur Verfügung stehen und von ihr genutzt werden und ob die
Nichtverfügbarkeit oder Nichtnutzung durch die Minderheit der Verbraucher zu einer gesellschaftlichen Ausgren-
zung führt und

� ob die Verfügbarkeit und Nutzung bestimmter Dienste allen Verbrauchern einen allgemeinen Gesamtnutzen stiftet,
so dass ein öffentliches Eingreifen unter Umständen angezeigt ist, unter denen bestimmte Dienste bei normalen
wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht für die Öffentlichkeit erbracht werden.
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ANHANG VI

INTEROPERABILITÄT DER FÜR VERBRAUCHER BESTIMMTEN DIGITALFERNSEHGERÄTE GEMÄSS
ARTIKEL 24

1. Einheitlicher Verschlüsselungsalgorithmus und unverschlüsselter Empfang

Alle für den Empfang von Digitalfernsehsignalen vorgesehenen Verbrauchergeräte, die in der Gemeinschaft zum
Verkauf, zur Miete oder anderweitig angeboten werden und in der Lage sind, Digitalfernsehsignale zu entschlüsseln,
müssen über die Fähigkeit verfügen,

� Signale zu entschlüsseln, die dem einheitlichen europäischen Verschlüsselungsalgorithmus entsprechen, wie er
von einer anerkannten europäischen Normenorganisation, derzeit ETSI, verwaltet wird;

� Signale anzuzeigen, die unverschlüsselt übertragen wurden, sofern bei Mietgeräten die mietvertraglichen
Bestimmungen vom Mieter eingehalten werden.

2. Interoperabilität von Geräten für Analog- und Digitalfernsehen

Jedes Analogfernsehgerät mit integriertem Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale von mehr als 42 cm, das in
der Gemeinschaft zum Verkauf oder zur Miete in Verkehr gebracht wird, muss mit mindestens einer offenen
Schnittstellenbuchse in der von einer anerkannten europäischen Normenorganisation genormten Form, beispiels-
weise der Cenelec-Norm 50 049-1:1997, ausgestattet sein, die den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten, ins-
besondere von zusätzlichen Decodiergeräten und Digitalempfängern, ermöglicht.

Jedes Digitalfernsehgerät mit integriertem Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale von mehr als 30 cm, das in
der Gemeinschaft zum Verkauf oder zur Miete in Verkehr gebracht wird, muss mit mindestens einer offenen
Schnittstellenbuchse (die entweder von einer anerkannten europäischen Normenorganisation genormt wurde oder
einer von ihr festgelegten Norm entspricht oder einer branchenweiten Spezifikation entspricht), beispielsweise der
einheitlichen DVB-Schnittstelle, ausgestattet sein, die den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten ermöglicht
und für alle Komponenten eines digitalen Fernsehsignals einschließlich der Informationen durchlässig ist, die sich
auf interaktive und zugangskontrollierte Dienste beziehen.
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ANHANG VII

BEDINGUNGEN FÜR DAS MINDESTANGEBOT AN MIETLEITUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 18

Hinweis: Im Einklang mit dem Verfahren des Artikels 18 sollte die Bereitstellung des Mindestangebots an Mietleitungen
weiterhin nach den Vorgaben der Richtlinie 92/44/EWG erfolgen, bis die nationale Regulierungsbehörde fest-
stellt, dass in dem betreffenden Mietleitungsmarkt wirksamer Wettbewerb herrscht.

Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass die Bereitstellung des Mindestangebots an Mietleitungen gemäß
Artikel 18 nach den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, der Kostenorientierung und der Transparenz erfolgt.

1. Nichtdiskriminierung

Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass die Unternehmen, die gemäß Artikel 18 Absatz 1 als
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht ermittelt wurden, bei der Bereitstellung von Mietleitungen gemäß
Artikel 18 den Grundsatz der Nichtdiskriminierung wahren. Diese Unternehmen bieten für Unternehmen, die
gleichartige Dienste erbringen, unter vergleichbaren Umständen vergleichbare Bedingungen und stellen Mietlei-
tungen für andere zu den gleichen Bedingungen und mit der gleichen Qualität bereit wie für die eigenen Dienste
oder gegebenenfalls die der Tochter- oder Partnerunternehmen.

2. Kostenorientierung

Die nationalen Regulierungsbehörden stellen gegebenenfalls sicher, dass die Tarife für Mietleitungen gemäß Arti-
kel 18 den Grundsätzen der Kostenorientierung entsprechen.

Hierzu stellen die nationalen Regulierungsbehörden sicher, dass Unternehmen, die gemäß Artikel 18 Absatz 1
als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht ermittelt wurden, ein Kostenrechnungssystem ausarbeiten und
in die Praxis umsetzen.

Die nationalen Regulierungsbehörden halten hinreichend detaillierte Angaben zu dem Kostenrechnungssystem
bereit, das diese Unternehmen anwenden. Sie legen der Kommission diese Angaben auf Anfrage vor.

3. Transparenz

Die nationalen Regulierungsbehörden stellen sicher, dass in Bezug auf das Mindestangebot an Mietleitungen
gemäß Artikel 18 die folgenden Informationen in leicht zugänglicher Form veröffentlicht werden.

3.1. Technische Merkmale, einschließlich der physischen und elektrischen Kenndaten, sowie detaillierte technische
Spezifikationen und Leistungsspezifikationen für den Netzabschlusspunkt.

3.2. Tarife, einschließlich der Gebühren für die erstmalige Bereitstellung des Anschlusses, regelmäßige Mietgebühren
und andere Gebühren. Falls es gestaffelte Tarife gibt, ist dies anzugeben.

Hält es ein Unternehmen, das gemäß Artikel 18 Absatz 1 als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
ermittelt wurde, auf einen bestimmten Antrag hin für nicht vertretbar, eine Mietleitung im Rahmen des Mindest-
angebots zu seinen veröffentlichten Tarifen und Lieferbedingungen bereitzustellen, so muss es die Zustimmung
der nationalen Regulierungsbehörde zur Änderung dieser Bedingungen für diesen Fall einholen.

3.3. Lieferbedingungen, einschließlich folgender Mindestangaben:

� Informationen über das Auftragsverfahren;

� typische Lieferfrist: die Zeitspanne, in der 95 % aller Mietleitungen desselben Typs zu den Kunden durch-
geschaltet worden sind; diese Frist wird von dem Zeitpunkt an berechnet, zu dem der Benutzer einen förm-
lichen Antrag für eine Mietleitung gestellt hat.

Diese Frist wird aufgrund der tatsächlichen Lieferfristen für Mietleitungen während eines Zeitraums von
angemessener Dauer in der jüngsten Vergangenheit ermittelt. Bei der Berechnung dürfen keine Fälle berück-
sichtigt werden, bei denen der Kunde selbst eine längere Lieferfrist verlangt hat;
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� Vertragslaufzeit: sie umfasst die grundsätzlich vorgesehene Vertragsdauer und die Mindestlaufzeit, die der
Benutzer akzeptieren muss;

� typische Reparaturzeit: die Zeitspanne von der Fehlermeldung an die zuständige Stelle des Unternehmens,
das gemäß Artikel 18 Absatz 1 als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht ermittelt wurde, bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem 80 % aller Mietleitungen desselben Typs wieder hergestellt und zutreffendenfalls
dem Benutzer als wieder funktionsfähig gemeldet worden sind. Falls für ein und denselben Mietleitungstyp
unterschiedliche Reparaturqualitäten angeboten werden, werden die jeweiligen typischen Reparaturzeiten
veröffentlicht;

� Rückerstattungsmodalitäten jeglicher Art.

Ist darüber hinaus ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die bei der Bereitstellung des Mindestangebots an Miet-
leitungen erreichte Leistung dem Bedarf der Nutzer nicht gerecht wird, kann er angemessene Zielvorgaben für
die oben aufgeführten Lieferbedingungen festlegen.
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